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l!mmentar 
Qualifikationsbedarf durch 
Innovationen in der Aus- und 
Weiterbildung sichern 

Hermann Schmidt 

Die Berufsausbildung an die technischen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Erfordernisse und deren Entwicklung anzu­

passen, gehört zu den zentralen gesetzlichen Aufgaben des 

Bundesinstituts für Berufsbildung . Dieser Ordnungsfunktion 

kommt eine über die Bildungspolitik hinausreichende, sozia l­

politische Bedeutung zu, da sie sowohl individuelle als auch 

gesamtwirtschaftliche und gesellschaftspolitische Interessen 

berührt. Wie aktuell die Inhalte der staatl ich anerkannten Aus­

bildungsberufe sind und wie effizient das Verfahren zur Erar­

beitung neuer Ausbildungsordnungen ist, war Gegenstand 

eines Fachaufsatzes in der Januarausgabe dieser Zeitschrift. 

Darin hat das Bundesinstitut Vorschläge zur Reform des Ord­

nungsverfahrens zur Diskussion gestellt und konkrete Schritte 

empfohlen, wie Ausbildungsberufe unter Aktualitätsaspekten 

und Qualifikationserfordernissen untersucht und ihre Revision, 

Neuordnung oder auch Aufhebung vorbereitet werden kön­

nen. Bemühungen von Bundesregierung und Sozialpartnern 

um Beschleunigung des Verfahrens haben inzwischen zu der 

Vereinbarung zur "Verbesserung und Straffung der Neuord­

nung von Ausbildungsberufen" geführt (s. "BIBB aktuell", S. 5) . 

Das Bundesinstitut ist sich sehr wohl bewußt, daß die Ord­

nungsaufgabe nicht nur die notwendige Aktualisierung der 

Qualifikationsanforderungen in bestehenden Ausbildungsbe­

rufen anstrebt, sondern daß durch Beobachtung und Analyse 

des Strukturwandels der Tätigkeitslandschaft mit dem Entste­

hen neuer Beschäftigungsfelder auch die Voraussetzungen 

für die Konstruktion neuer Berufe geschaffen werden können. 

in der gegenwärtigen Diskussion um die Konstruktion neuer 

dualer Ausbildungsberufe schwingt vordergründig die Hoff­

nung mit, neue Tätigkeitsbereiche könnten in nennenswertem 

Umfang Ausbildungsplätze schaffen, wenn es entsprechende 

Ausbildungsberufe gäbe. Diese Argumentation verwechselt 

Ursache und Wirkung und verwischt die Begriffe Beruf und 

Ausbildungsberuf Während als Beruf die Erwerbstätigkeit in 

allen möglichen Aufgabenbereichen bezeichnet wird, ist ein 

Ausbildungsberuf ein rechtlich fixierter Ausbildungsgang. Für 

diesen gelten bestimmte, im gesellschaftlichen Konsens fest­

gelegte Prinzipien wie die im Berufsbildungsgesetz veranker­

ten bildungspolitischen Vorgaben und die darauf beruhenden 

Grundsätze für den Gestaltungsprozeß der dualen Berufsaus­

bildung. Diese sichern z. B. eine breit angelegte berufliche 

Grundbildung und darauf aufbauende qualifizierte Fachbil­

dung; sie erfordern einen hinreichenden Bedarf entsprechen­

der Qualifikationen, der einzelbetriebsunabhängig ist, der auf 

absehbare Zeit nicht begrenzt und auf andere Weise (z. B. An­

gelernte, in anderen Berufen Ausgebildete) nicht gedeckt wer­

den kann. Die Informations- und Kommunikationstechnologie 

hat die Arbeitsorganisation und die Berufsanforderungen in 

fast allen Berufen nachhaltig beeinflußt. Die Fähigkeit zu selb­

ständigem Planen, Durchführen und Kontrollieren gehört seit 

der zweiten Hälfte der 80er Jahre zu den wichtigsten Merk­

malen qualifizierter Berufstätigkeit 

All dies ist zu berücksichtigen, wenn ein neuer Beruf entwik­

kelt werden soll. Eines müssen die Berufskonstrukteure näm­

lich als oberstes Gebot beachten: Die jungen Menschen, die in 

diesen Berufen ausgebildet werden sollen, dürfen unter kei­

nen Umständen das Gefühl bekommen, Versuchskaninchen 

des Ausbildungsmarktes zu sein . Sie müssen darauf vertrauen 

können, daß sie in dem neuen Beruf mit dem Gütesiegel 

"staatlich anerkannt" nicht nur gut qualifiziert werden, son­

dern auch beste Chancen für dauerhafte Beschäftigung erhal­

ten. 

Aus diesem Grunde sind die genannten Grundsätze bei der 

Revision bestehender ebenso wie bei der Konstruktion neuer 

Ausbildungsberufe strikt zu beachten . Entwürfe für neue Aus­

bildungsordnungen müssen zwischen Staat und Sozialpart-
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nern konsensfähig sein, wenn sie zeitlich in angemessener 

Frist verwirklicht werden sollen und das System der anerkann­

ten Ausbildungsberufe nicht sprengen sollen . 

in der aktuellen Diskussion ist besonders gründlich zu prüfen, 

ob die Schaffung völlig neuer Ausbildungsberufe wirklich er­

forderlich ist oder ob der Qualifikationsbedarf nicht vorrangig 

durch berufliche Weiterbildung und/ oder durch die fachliche 

Anpassung bestehender Ausbildungsberufe abgedeckt wer­

den kann . Vor allem muß ein Bedarf für neue Ausbildungsbe­

rufe nachgewiesen werden . Fortbildungsregelungen sind oh­

nehin eher geeignet, einem aktuell veränderten Qualifikati­

onsbedarf kurzfristig gerecht zu werden, als dies durch Ausbil­

dungsordnungen mit langfristigen Perspektiven erreicht wer­

den kann. ln der Regel entwickelt sich ein deutlich meßbarer 

Bedarf für Ausbildungsberufe in Beschäftigungsfeldern, in 

denen die gesuchten Qualifikationen zunächst auf dem Wege 

der Weiterbildung geschaffen wurden . 

Diese Entwicklungen bedürfen der genauen Beobachtung. 

Neuordnungen setzen sorgfältige Analysen der sozio-ökono­

mischen und technischen Gegebenheiten in den einzelnen Be­

rufen bzw. Berufsfeldern voraus. Gegenwärtig erarbeitet das 

Bundesinstitut für rund 40 Berufe neue Ausbildungsregelun­

gen (Stand 1. September 1995). Sie betreffen sowohl neue 

Ausbildungsgänge wie AV-Mediengestalter I -in und Cutter I -in 

als auch bestehende Ausbildungsberufe, die inhaltlich aktuali­

siert werden, wie Versicherungskaufmann I -kauffrau. Im Fort­

bildungsbereich werden derzeit lediglich zehn Fortbildungsbe­

rufe aktualisiert bzw. neu entwickelt. Allein an diesem Verhält­

nis von 40 zu 10 sieht man, daß bereits heute der wachsende 

Zusammenhang von Aus- und Weiterbildung vernachlässigt 

wird. Die Debatte über die Zukunftsberufe muß deshalb auch 

dazu genutzt werden, hier die Akzente zugunsten der Weiter­

bildung zu verändern . Eine nur auf die Ausbildung ausgerich­

tete Diskussion ist anachronistisch. Den Bedürfnissen der Wirt­

schaft nach entsprechenden Qualifikationen in den neuen Be­

schäftigungsfeldern und dem Wunsch von Jugendlichen und 

arbeitslosen Erwachsenen nach klar profilierten Arbeitsplät­

zen mit Entw icklungschancen könnte erheblich besser ent­

sprochen werden, wenn wir uns auf eine Reihe von Fortbil­

dungsberufen mit neuen Profilen einigten. Dies hätte auch 

den Vorteil, daß es relativ schnell ginge und nicht soviel ge­

regelt zu we rden brauchte - beides Anforderungen, die die 

Politik zu recht in dieser Situation stellt. 
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Hat das Getöse um die Krise des dualen Ausbildungssystems, 

die sich in der Diskussion vorwiegend als quantitatives Pro­

blem des Ausbildungsplatzangebotes darstellt, den Verant­

wortlichen den notwendigen Blick auf die qualitativen Innova­

tionen durch Weiterbildung verstellt? Das Institut für Arbeits­

markt- und Berufsforschung hat 1983 aus der Sicht des Ar­

beitsmarktes für die Entwicklung neuer Studiengänge Grund­

sätze aufgestellt, die immer noch - auch für die Berufsausbil­

dung! - einen hohen Aktualitätswert besitzen und die vom 

Bundesinstitut neben den vom Bundesausschuß für Berufsbil­

dung in den 70er Jahren aufgestellten Kriterien beachtet wer­

den . Diese in der aktuellen Diskussion vernachlässigten Erfor­

dernisse dürfen nicht in Frage gestellt werden. Sie sind nach­

zulesen in den .. Materialien aus der Arbeitsmarkt- und Berufs­

forschung" 7/ 83 und allen empfohlen, die jetzt handeln. Ich 

nenne nur die Stichworte: 

1. Lange .. Ausreifungszeiten" (zwischen Entwicklung und 

dem Einsatz der fertigen Qualifikation, der Verf) beachten! 

2. Einstellungsgewohnheiten der Beschäftiger berücksichtigen! 

3. Das zahlenmäßige Gewicht neuer Abschlüsse berücksich­

tigen I 

4. Den berufsqualifizierenden Charakter berücksichtigen! 

5. Inhaltliche Überschneidungen mit traditionellen Berufen 

prüfen! 

6. Konkurrenz auf den anvisierten Tätigkeitsfeldern beach­

ten! 

7. An Konzepten nach Art der Schlüsselqualifikationen orien­

tieren! 

8. Den Marktwert der Basisprofile beachten! 

9. Abnehmer einbinden und beteiligen! 

10. Was hat zu den Überlegungen für neue Abschlüsse ge­

führt? 

Wir brauchen somit keine zeitraubenden Diskussionen über 

Methoden und Kriterien - nötig ist vielmehr eine zielgerichte­

te, zügige Verständigung über das Vorgehen! Die genannten 

Grundsätze sind geeignet, die aktuelle Diskussion in der gebo­

tenen Form zu versachlichen. Wofür wir plädieren . 



Fehbeiträge 

Vorbemerkung zu den 
Beiträgen zur Berufsbildung in 
der Gesundheits- und Sozial­
pflege von Barbara Meifort 
und Gisela Mettin 

Anzahl sowie Berufs- und Qualifikationsstruktur 

der Pflegekräfte werden den im Gesundheitswesen 

feststellba ren Veränderungen nicht gerecht. Abge­

sehen von der steigenden Nachfrage nach (alten-) 

pflegerischen Leistungen hat sich der Pflegebe­

darf auch inhaltlich-qualitativ sowohl im ambu­

Lanten als auch im stationären Bereich verändert: 

• Im stationären Bereich steigt der Anteil von 

hochaltrigen schwerpflegebedürftigen, bettlägerigen 

Patienten einerseits sowie von schwerpflegebe­

dürftigen, sog. dementen, aber physisch hoch akti­

ven Patienten andererseits. Altenpflege entwickelt 

sich hier zu Altenkrankenpflege einerseits sowie 

zur gerontopsychiatrischen Pflege andererseits. 

• Im Bereich der sich ausweitenden häuslichen 

Pflegearbeit gewinnen mit der Einführung des 

Pflegeversicherungsgesetzes hauspflegerische Tä­

tigkeitssegmente im Grenzbereich zwischen tradi­

tioneller Alten(kranken)pflege und Hauswirt­

schaftsarbeit als neues pflegerisches Anwen­

dungsfeld zunehmende Bedeutung. 

Um diesen beiden Entwicklungsströmungen ge­

recht zu werden, reicht die bloße quantitative Aus­

dehnung vorhandener Aus- und Weiterbildungs­

gänge nicht aus. Sowohl im Bereich der traditio­

nellen Altenpflegeausbildung als auch im haus­

wirtschaftsnahen Bereich der Hauspflege sind in­

haltlich Veränderungen erforderlich. Im folgenden 

sollen dazu für das Tätigkeitsfeld der Altenpflege 

zwei alternative bildungspolitische Vorgehenswei­

sen beschrieben werden: Der erste Beitrag befaßt 

sich mit der Altenpflegeausbildung. Im zweiten 

Beitrag wird zur qualitativen Absicherung der 

häuslichen Versorgung der neue Fortbildungsbe­

ruf "Fachhauswirtschafterin für ältere Menschen " 

vorgestellt. 

Reform der Altenpflegeausbildung 
Stand und Perspektiven 1 

Barbara Meifort 

Leiterin der Abteilung 4.3 

" Qualifikationsentwicklun-

gen in personenbezogenen 

Dienstleistungsbereichen " 

im Bundesinstitut für Be-

rufsbildung, Berlin 

Der Beruf "Aitenpflege" gilt als der 

zentrale pflegeberuf der Zukunft. 

Die Betreuung und pflege alter, pfle­

ge- und hilfebedürftiger Menschen 

wird aufgrund der demographischen 

Entwicklung und des seit 1. April 

1995 in Kraft getretenen pflegeversi­

cherungsgesetzes zu einer der wich­

tigsten sozialpolitischen Aufgaben 

des 21. Jahrhunderts. Dieser Bedeu­

tung haben alle Bundesländer da­

durch Rechnung getragen, daß sie 

Ausbildung und Ausübung der Al­

tenpflege als Beruf staatlich gere­

gelt haben. Bis heute ist eine bun­

deseinheitliche Regelung an wech­

selseitigen Kompetenzstreitigkeiten 

zwischen Bund und Ländern geschei­

tert. Mit dem folgenden Beitrag sol­

len Stand und Perspektiven einer 

bundeseinheitlichen Regelung der 

Altenpflegeausbildung aus der Sicht 

der Berufsbildungsforschung im Hin­

blick auf die Profilbildung der Alten­

pflege im Konzept der pflegeberufe 

referiert und kommentiert werden. 

Zur bildungspolitischen 
Situation der 
Altenpflegeausbildung 

Nach jahrelangem Streit zwischen Bund und 

Ländern über bildungspolitische Zuständig­

keiten zur Regelung der Altenpflegeausbil­

dung überschlugen sich die Ereignisse zwi­

schen 1994 und 1995 förmlich. Innerhalb 

eines Jahres liegt bereits die zweite Bundes-
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ratsinitiative zur bundeseinheitlichen Rege­

lung der Altenpflegeausbildung vor. Die erste 

Initiative vom 21. Juli 1994 scheiterte am 

Beginn einer neuen Legislaturperiode. Seit 

dem 26. April 1995 liegt ein neuer Bundes­

ratsgesetzentwurf vor.2 Zwar ist grundsätz­

lich zu begrüßen, daß mit der Initiative das 

unerträgliche Chaos in der Ausbildung zur 

Altenpflege durch eine bundeseinheitliche 

Regelung beendet werden soll. Allerdings 

stößt der Entwurf inhaltlich in der Fachöf­

fentlichkeit auf erhebliche Bedenken. Der 

Gesetzentwurf vom 26. April d. J. spiegelt 

den Stand der insgesamt nicht nur kontro­

vers, sondern vor allem auch diffus geführten 

Diskussion über die Perspektiven der Alten­

pflegeausbildung wider. Er trägt in dem Be­

mühen um Anpassung an das Krankenpflege­

gesetz eher kosmetischen Charakter. Von 

einer Reform kann nicht die Rede sein, weil 

die zentralen inhaltlichen Problemstellungen 

nicht gelöst werden. 

Aus der Sicht der Berufsbildungsforschung 

stellt sich mit der Forderung nach einer bun­

deseinheitlichen Regelung der Altenpflege­

ausbildung die grundsätzliche Aufgabe der 

inhaltlichen Profilbestimmung des Berufs; 

d. h., daß weit mehr als nur die Aufgabe einer 

Anpassung an die Formalien des Kranken­

pflegegesetzes geleistet werden muß. Um 

sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, daß eine 

so grundsätzliche Frage nach dem Berufspro­

fil der Altenpflege die jahrelangen Bemühun­

gen um eine bundeseinheitliche Regelung 

zunichte machen würde, werden im folgen­

den zwei unterschiedliche Argumentations­

stränge verfolgt: 

• Zum einen wird die Forderung nach einer 

grundsätzlichen Strukturreform der Berufs­

bildung für Gesundheitsberufe im allgemei­

nen und für die Pflegeberufe im besonderen 

aus der Sicht der Berufsbildungsforschung 

begründet. Dabei geht es um eine eher grund­

sätzliche, forschungsbezogene und struktu­

rell-inhaltliche Argumentation. 

• Zum zweiten aber wird eher pragmatisch 

vorgegangen, indem versucht wird, Ansätze 

zur Verbesserung der Altenpflegeausbildung 

bei bestehenden Strukturen gemäß dem Stand 

der Altenpflegeausbildung aufzuzeigen; eine 

"Strukturreform in Stufen" sozusagen. 

Anforderungen und 
Perspektiven zur Verbesserung 
der Altenpflegeausbildung 

Unter dem Aspekt der Systematik der Be­

rufsstruktur beruhen nicht nur die bisherigen 

Länderregelungen, sondern auch die beiden 

vorgelegten Entwürfe des Bundesrates auf 

einem Berufsstrukturkonzept, das sich am 

Alter der Zielgruppen orientiert. Sowohl von 

der Berufsbildungsforschung als auch von 

der Pflegewissenschaft wurde der Ansatz, 

Berufsausbildung für die Pflege nach dem 

Alter der Zielgruppen zu systematisieren, 

allerdings längst als überholt nachgewiesen. 

These 1: Die vorhandenen Regelungen der 

Altenpflegeausbildung wie auch die Ent­

würfe für eine bundeseinheitliche Regelung 

sind im Hinblick auf das Berufsprofil über­

holt. 

Sowohl im Hinblick auf die soziologische 

Frage nach der Eindeutigkeit der Zielgruppe 

"alte Menschen" als auch im Hinblick auf 

die sozial- und gesundheitspolitische Frage 

nach der eindeutigen Bestimmbarkeil des 

Hilfebedarfs "Altenhilfe bzw. Altenpflege" 

ist das Berufsbild "Altenpflege" unklar, nicht 

eindeutig und äußerst beliebig. 

Es fehlt eine grundsätzliche und eindeutige 

Definition von Altenpflege: Weder gibt es 

eine eindeutige Definition von Alter bzw. von 

"Alt" noch vom Hilfebedarf alter Menschen. 

Wir behelfen uns hier mit rentenrechtlichen 

und mit (ökonomisch motivierten) versiche­

rungsrechtlichen Definitionskrücken von 

Alter, Krankheit, Behinderung und Pflegebe­

dürftigkeit 

Auch im Hinblick auf ein zeitgemäßes Pfle­

geparadigma3 ist eine Berufsstrukturierung 

nach dem Alter der Zielgruppen ebenso frag-
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würdig wie eine Spezialisierung bzw. Struk­

turierung nach einem globalen Hilfebedarf 

von Krankheit, Behinderung, Pflegebedürf­

tigkeit Pflege und Betreuung hilfebedürfti­

ger Menschen unterschiedlichen Alters ist -

aus pflegewissenschaftlicher Sicht - in wei­

ten Teilen deckungsgleich. Umgekehrt fallen 

die Spezifika des pflegerischen Hilfebedarfs 

innerhalb verschiedener Altersgruppen höchst 

differenziert aus. Diese beruflichen Struktu­

rierungskriterien sind Scheindifferenzierun­

gen, die dem tatsächlichen Hilfebedarf in 

keiner Weise gerecht werden. Eine berufliche 

Orientierung oder ein qualifikatorisches Zen­

trum ergeben sich daraus auf Dauer nicht. 

Der tatsächliche Hilfebedarf und die dazu er­

forderlichen Qualifikationen sind sehr viel 

umfassender und differenzierter zugleich. 

Ein Berufsbildungskonzept, das auf eine 

Neuregelung von Pflegeberufen abzielt, muß 

aus der Sicht der Berufsbildungsforschung 

zunächst klarstellen, welches Pflegepara­

digma zugrunde gelegt wird. Für eine Neu­

regelung muß das konzeptionelle Verständnis 

von Pflege konkretisiert werden. Dafür reicht 

es nicht aus, sich auf Begriffsschablonen wie 

medizin-pflegerisch oder sozial-pflegerisch4 

zurückzuziehen und sich an bisherigen Vor­

stellungen von Aufgaben und Ausbildungs­

inhalten vorzugsweise der Alten- und Kran­

kenpflege zu orientieren. Für umfassende 

Pflege im Sinne von klassischer Krankheits­

pflege, von Heilen, Beraten, Unterstützen, 

Fördern, benötigt man mehr und andere Qua­

lifikationen als sie in den vorhandenen Aus­

bildungen zu den traditionellen Pflegeberufen 

vermittelt werden. Hierzu zählen z. B. Quali­

fikationen, die zur Beziehungsarbeit befahigen, 

System- und Strukturkompetenz5 usw. Eine 

vorzugsweise technokratische Sicht nach 

dem Muster "bei der Erscheinung A reagiere 

nach dem Schema B oder C" funktioniert be­

reits im medizin-pflegerischen Bereich nur 

sehr begrenzt; um so weniger im sozial-pfle­

gerischen Bereich. 

Zentrale Wissensbestandteile und Kompeten­

zen, wie sie für eine zeitgemäße Pflege - un-



abhängig vom Alter der Zielgruppe - erfor­

derlich sind, werden bisher in den Pflegeaus­

bildungen nicht vermittelt. Grundständige 

Inhalte und Methoden finden sich allerdings 

im Bereich der Sozialpädagogik. Dazu ge­

hört z. B. die Befähigung zur Interpretation 

von Bedeutung, Hintergründen und Zusam­

menhängen spezifischer augenscheinlicher 

Hilfebedarfe. Der tatsächliche Hilfebedarf ist 

i. d. R. so komplex, häufig versteckt, daß mit 

schematischen, an bloßen Symptomen orien­

tierten Unterstützungs- und Hilfsangebote 

nicht weiterzukommen ist. 

These 2: Eine inhaltliche Neubestimmung 

der Profile der Pflegeberufe ist nur auf der 

Grundlage veränderter Berufsbildungs­

konzepte umsetzbar. 

Bei der Berufskonstruktion steht zur Ent­

scheidung an, welches Berufskonzept ver­

folgt werden soll: Das Konzept des Lebens­

berufs? Taugt das Arbeitsfeld und taugen sei­

ne Anforderungen und die erforderliche Bün­

deJung von Qualifikationen dazu? Wird das 

Konzept des Spezialberufs oder das des 

Generalisten verfolgt? Wird überhaupt ein 

Berufskonzept oder eher ein Tätigkeitskon­

zept verfolgt? Solche Fragen sind keines­

wegs rein akademischer Natur! An ihrer Be­

antwortung entscheidet sich, welches Berufs­

bildungskonzept erforderlich wird. 

Aus der Sicht der Berufsbildungsforschung 

taugt ein unzweideutiger quantitativer Bedarf 

an Altenhilfe angesichts der demogapbischen 

Entwicklung allein nicht für ein Lebensbe­

rufskonzept In dieser Hinsicht beruht das 

vorhandene Berufsprofil und Berufskonzept 

für den Altenpflegeberuf auf einem funda­

mentalen Denkfehler. Er besteht in der offen­

sichtlichen Annahme, daß sich mit der demo­

graphischen Entwicklung und dem daraus 

abzuleitenden beständig steigenden Bedarf 

an Altenhilfe ein eigenständiger Ausbil­

dungsberuf als Lebensberuf begründen ließe. 

Unabhängig davon ist jedoch eine berufliche 

Orientierung am Alter der Zielgruppe für die 

berufliche Mobilität und berufliche Entwick­

lung der Berufsangehörigen zu eng. Ob Al­

tenpflege ein Lebensberuf ist, scheint ange­

sichts der vorhandenen Ergebnisse über Be­

rufsverbleib und Berufsausstieg von Alten­

pflegekräften mehr als fraglich. 

Berufspädagogisch betrachtet muß ein Be­

rufsbildungskonzept deshalb so angelegt sein, 

daß die Berufswahl Pflege nicht durch eine 

Verengung auf das Alter zur Sackgasse wird. 

Aufgrund der fehlenden Eindeutigkeit von 

Alter sind die vorliegenden Altenpflegeprofi­

le und deren berufliche Orientierungen zu 

breit und diffus, zu wenig handlungsspezi­

fisch. Das theoretische Konzept, das dahinter 

steht, neigt daher eher zum Tätigkeitskonzept 

als zum Berufskonzept Auch in dieser Hin­

sicht eröffnet der Beruf Altenpflege, berufs­

pädagogisch betrachtet, keine Berufschance 

für die Zukunft, weil in einem Ausbildungs­

konzept, das aufgrund der Breite und Allge­

meinheit des Berufsprofils eher am Tätig­

keitskonzept orientiert ist, die zu vermitteln­

den Qualifikationen zwangsläufig vielfälti­

ger, aber insgesamt auch unspezifischer blei­

ben. Es tendiert daher zur Flexibilisierung 

der Verwertungsmöglichkeiten und der Be­

wertung der erworbenen Qualifikationen im 

Beschäftigungssystem. Je breiter und diffu­

ser das Berufsprofil, desto schlechter werden 

berufliche Einsatzmöglichkeiten und Vergü­

tung bewertet und desto niedriger fällt die ge­

sellschaftliche Bewertung eines Berufes aus. 

Umgekehrt muß aber auch gesehen werden: 

Je schmaler das Profil und je enger und spe­

zifischer die vermittelten Qualifikationen, 

desto begrenzter sind die Einsatzmöglichkei­

ten, desto kürzer ist die Lebensdauer der er­

worbenen Qualifikationen und desto unflexi­

bler sind die Berufsangehörigen. Je geringer 

die gemeinsamen Wissens- und Kompetenz­

bestandteile sind, desto geringer ist auch die 

Befähigung zur Kommunikation und Koope­

ration mit anderen Berufen ausgeprägt. 

Aus diesen Gründen wird ein Berufsbil­

dungskonzept erforderlich, das auf einen Aus-

bildungsberuf hinausläuft, der den Einstieg 

in die Pflege bietet und den Umstieg im Be­

rufsfeld offenhält Das macht eine Neu­

schneidung der vorhandenen Pflegeberufe 

erforderlich. Unabhängig davon, wo man die 

einzelberuflichen Schneidungen vornimmt, 

wird eine stärkere Vereinheitlichung und Zu­

sammenlegung der Pflegeberufe zu Grund­

berufen mit gemeinsamer Grundbildung und 

darauf aufbauenden Fachbildungen benötigt. 

Dazu können auch Spezialisierungen in der 

Pflege und Betreuung z. B. bestimmter Alters­

gruppen mit spezifischem Hilfe- und Pflege­

bedarf gehören. 

Ein solches Modell zur Reform der Pflege­

ausbildung muß eine Balance zwischen ge­

nerellen, breiten gemeinsamen Grundlagen 

und spezifischer Fachlichkeit herstellen. Das 

Konzept, das im Bundesinstitut für Berufs­

bildung für eine Neustrukturierung der Pfle­

geberufe entwickelt wurde, sieht deshalb ei­

ne berufsübergreifende, berufsfeldbreite 

Grundbildung vor mit darauf aufbauender, 

sich im Verlauf der Ausbildung zunehmend 

differenzierenden Fachbildungen, die zu Ein­

zelberufsabschlüssen führen. 

Stand der Altenpflege­
ausbildung und 
Veränderungsansätze 

Die zweite Argumentationslinie verläuft eher 

systemimmanent Hier wird gefragt, was auf 

der Grundlage der vorhandenen Berufsstruk­

tur und ausgehend von dem vorhandenen Be­

rufsprofil Altenpflege unter den gegebenen 

kompetenzrechtlichen Bedingungen unbe­

dingt veränderbar ist und - perspektivisch 

gesehen- auch machbar wäre? 

Zunächst müßten Altenpflegekräfte in ihrer 

beruflichen Identität gestärkt werden, indem 

ihnen Ausbildungsstrukturen und -bedin­

gungen wie in anderen Pflegeberufen, z. B. 

in der Krankenpflege, geboten werden; dazu 
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gehört insbesondere eine Bundeseinheitlich­

keit Als nächstes müßte für die Altenpflege 

ein eindeutiges pflegerisches Profil - abgren­

zend zur Krankenpflege- entwickelt werden, 

wenn das Tätigkeitskonzept der Altenpflege 

in ein einigermaßen tragfähiges Einzelbe­

rufskonzept überführt werden soll. 

Hier stellt sich das eigentliche Problem! 

These 3: Die Altenpflege wird sich ohne 

eindeutige inhaltliche Schwerpunktsetzung 

nicht aus dem Schatten der Krankenpflege 

als "kleine" Krankenpflege befreien. 

Soll sich die Altenpflege zu einem gleich­

wertigen Pflegefachberuf entwickeln, wird 

ein eigenständiger fachlicher Schwerpunkt 

erforderlich, um die Existenzberechtigung 

als Einzelberuf zu legitimieren. Daneben 

sind deutlich inhaltliche Gemeinsamkeiten in 

den Grundlagen herauszustellen, um die Ko­

operation z. B. mit der Krankenpflege aber 

auch mit anderen Gesundheits- und Sozialbe­

rufen und die Durchlässigkeit untereinander 

zu verbessern. 

Hierin liegt das größte, schwierigste Pro­

blem, wenn auf eine grundlegende Struktur­

reform und Neuschneidung der Pflegeberufe 

verzichtet wird: 

Die bisherigen Altenpflegeausbildungen sind 

zu stark am stationären Arbeitsbereich der 

Krankenpflege orientiert. Auch im Hinblick 

auf die Pflegeversicherung hat die Altenpflege 

bislang die Chance zu einer eigenständigen 

beruflichen Orientierung auf die häusliche 

Pflege nicht ergriffen. Das Feld der häusli­

chen Versorgung Pflegebedürftiger hat die 

Hauswirtschaft bereits begonnen, für sich zu 

erobern.6 Das lief nicht handstreichartig oder 

im Geheimen. Das war seit Ende der 80er 

Jahre öffentlich erklärtes Ziel der Hauswirt­

schaft. Die Altenpflege und Krankenpflege 

haben sich dieser Entwicklung zu keiner Zeit 

in fachlichem Disput gestellt. 

Zur Profilierung der Altenpflege als Beruf 

wäre daher eine deutliche Herausarbeitung 

des fachlichen Schwerpunktes erforderlich. 

Eine Perspektive zur Profilierung bestünde in 

einer konsequenten Orientierung an den er-

kennbar vorhandenen und weiter ansteigenden 

Anforderungen und Bedarfen der stationären 

Altenpflege. Dies entspräche auch der bisher 

vorherrschenden beruflichen Orientierung, 

wie sie vorhandene Gesetzentwürfe und Ver­

ordnungen erkennen lassen. In den stationären 

Altenpflegeeinrichtungen konzentrieren sich 

in zunehmendem Maße schwerpflegebedürf­

tige bettlägerige sowie gerontopsychiatrisch 

erkrankte Patienten. Eine konsequente Orien­

tierung des fachlichen Profils an der Ent­

wicklung der Patientenstrukturen und Stär­

kung der Fachlichkeit in den entsprechenden 

Schwerpunkten Altenkrankenpflege und ge­

rontopsychiatrische Pflege gäbe der Alten­

pflege eine Chance, sich als Fachberuf 

gleichberechtigt neben der Krankenpflege zu 

profilieren. Damit erhielte die Altenpflege 

zugleich die Chance, neben der Krankenpflege 

als akutmedizinisch orientierte Krankenpflege, 

eine für die Zukunft zentrale fachliche 

Schwerpunktsetzung für eine Strukturreform 

der Pflegeberufe vorwegzunehmen. 

These 4: Eine Neuregelung der Alten pflege, 

die vorgibt, die Berufsbildungssituation, 

die Beschäftigungssituation und das gesell­

schaftliche Ansehen der Altenpflege zu ver­

bessern, muß in ein klares Berufsbildungs­

konzept eingebettet werden. 

Dieses Argument zielt auf den bildungsorga­

nisatorischen Aufbau der Altenpflegeausbil­

dung: 

Keine der bisherigen Altenpflegeregelungen 

- mit Ausnahme der Hamburger Regelung 

gemäß BBiG- und auch kein Entwurf für ei­

ne bundeseinheitliche Altenpflegeausbildung 

sieht eine eindeutige Einordnung der Ausbil­

dung in das Regelbildungssystem der Bun­

desrepublik vor. Die berufliche Bildung für 

Gesundheits- und Sozialberufe, zu denen die 

Altenpflege gehört, schwankt zwischen dem 

Schulrecht der Länder für das berufsbildende 

Schulwesen und dem Berufsbildungsgesetz 

des Bundes; sie pendelt zwischen dem Aus­

bildungs- und Weiterbildungsbereich. 

Daraus resultieren erhebliche Nachteile für 

die Bildungsteilnehmer. Die Ausbildungs-
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und Weiterbildungsbedingungen sind 

schlechter als in anderen Berufsfeldern: 

Es fehlt ein klares Berufsbildungskonzept 

mit eindeutigen und bundeseinheitlichen 

Qualitätsstandards. Dazu gehören u. a. Aner­

kennungskriterien für die Eignung von Schu­

len und Betrieben als Ausbildungsstätten 

bzw. als Lernorte, integrierte praktisch­

betriebliche Ausbildung, einschließlich Min­

destkriterien für die Qualifikation von Aus­

bildungs- und Lehrpersonal sowie betriebli­

che Ausbildungs-(Rahmen)pläne. Auch der 

Gesetzentwurf des Bundesrates für ein bun­

deseinheitliches Altenpflegegesetz vom 

26. Aprill995 7 schafft in dieser Hinsicht we­

der Einheitlichkeit noch Klarheit. Vielmehr 

läßt auch er wieder "bestimmten Iandesrecht­

lichen Anforderungen" (Erläuterung zu § 5) 

viel Raum und betont erneut die Zwitterstel­

lung der "Ausbildungsstätten eigener Art" 

für die Altenpflegeausbildung. 

Damit sind Gleichwertigkeit und Durchläs­

sigkeit im Gesamtbildungssystem bereits 

formal erschwert, wenn nicht verhindert. 

Bundeseinheitliche Kriterien für die Qualifi­

zierung des Lehr- und Ausbildungspersonals, 

orientiert am Maßstab des Regelbildungs­

systems, sind ebenso unverzichtbar wie vor 

allem eine klare eindeutige Verantwortung 

für die Erreichung des Ausbildungsziels. Die 

Bundesratsvorlage vom Aprill995 trägt hier 

wenig zur Klarheit bei. 8 Da auch Dritte über 

Gestellungsverträge mit Schulen Träger der 

Ausbildung sein können, ist kaum noch 

nachvollziehbar, wie hier mehr als eine rein 

formaljuristische Verantwortung wahrge­

nommen werden kann. 

Nicht nachvollziehbar ist auch, weshalb an­

gesichts des allgemeinen Fachkräftemangels 

in der Altenpflege weiterhin formale alters­

bezogene Zugangshürden aufrechterhalten 

werden. Die Herabsetzung des Zugangsalters 

auf die Vollendung des 16. Lebensjahres im 

Bundesratsentwurf läßt darauf schließen, daß 

solche Zugangsvoraussetzungen allmähliche 

Rückzugsgefechte darstellen. Die Begrün-



dung dieses Mindestalters mit den "mit der 

Ausbildung verbundenen Belastungen" ist 

wenig überzeugend. Sie müssen eher als Ver­

schleierung des Tatbestands gewertet wer­

den, daß es an eindeutigen Ordnungsmitteln 

zur sachlichen und zeitlichen Gliederung und 

Anleitung in der praktisch-betrieblichen Aus­

bildung mangelt. 

Weitere kritikwürdige Einzelpunkte sind Zu­

gangsvoraussetzungen, Ausbildungsvergü­

tung und Schulgeld und Verkürzungsmög­

lichkeiten, während sich ein Konsens anzu­

bahnen scheint in berufspädagogischen Es­

sentials wie z. B. der dreijährigen Ausbil­

dungsdauer in integrierter Form - wobei die 

Integration nichts bringt, wenn ein großer 

Teil davon, nämlich die betrieblich-prakti­

sche Phase, berufspädagogisch unkontrolliert 

und unsystematisch abläuft, so daß die Be­

zeichnung Ausbildung hier unangebracht wäre. 

Ein letzter Punkt in diesem frauenspezifisch 

sehr wichtigen Feld ist noch anzuführen: 

These 5: Pflege als arbeitsteiliges Konzept 

von Fachpflege und Pflegehilfe entspricht 

nicht mehr dem gegenwärtigen Stand des 

Wissens über eine ganzheitliche, individu­

elle personenbezogene Pflege. 

Besonders ärgerlich an den vorhandenen 

Regelungen und auch an dem Bundesrats­

entwurf ist die weiterhin bestehende Mög­

lichkeit zur Regelung einer Altenpflegehil­

feausbildung. Sie ist ärgerlich, weil sie kei­

nen bundeseinheitlichen Kriterien unterliegt, 

obwohl sie mit einem Jahr auf eine bundes­

heitliche Altenpflegeausbildung angerechnet 

werden können soll, weil sie mit einem Ab­

schlußzertifikat versehen wird, das ebenfalls 

als Berufsbezeichnungsschutz gilt und vor 

allem, weil das Ziel der Ausbildung unklar 

ist: einerseits Befahigung zur qualifizierten 

Betreuung und Pflege, andererseits Arbeit 

unter Anleitung einer Fachkraft.9 Dies ist 

außerordentlich widersprüchlich, insbeson­

dere entwertet das Ziel "qualifizierte Betreu­

ung und Pflege alter Menschen" den Beruf 

der Altenpflege insgesamt. 

Dies trägt dazu bei, die Geringschätzung, die 

sich prinzipiell mit dem Begriff Frauenberuf 

verbindet, zu verstärken. 

Zusammenfassung 

Aus der Sicht der Berufsbildungsforschung 

ist es nicht nur dringend erforderlich, son­

dern überfällig, daß Bund und Länder sich 

auf eine grundlegende Neustrukturierung 

und Neuordnung des Gesamtberufsfeldes mit 

grundlegender Neuschneidung der Pflegebe­

rufe einigen. 

Isolierte Versuche, einzelne Berufe wie die 

Altenpflege an die bundesrechtlich geregelte 

Krankenpflege anzupassen, beinhalten eher 

die Gefahr der Angleichung der Altenpflege 

an die defizitäre Situation der Krankenpfle­

ge, als daß die Chance zur Anreicherung aller 

Pflegeberufe um die dringend notwendigen 

insbesondere psychosozialen Kompetenzbe­

reiche wahrgenommen würde. 

Anmerkungen: 

1 Bei dem folgenden Beitrag handelt es sich um die 

aktualisierte Fassung eines gleichlautenden Vortrags 

bei einem Expertengespräch der Friedrich -Ebert-Stif­

tung am 27. März 1995 in Bonn. 
2 Gesetzentwürfe des Bundesrates Drs. 12 /83 15 vom 

27. 7. 1994 und Drs. 1311208 vom 26. 4. 1995 
3 Kennzeichnend dafür ist ein verändertes Gesund­

heitsverständnis im Sinne der Definition der Weltge­

sundheitsorganisation (WHO ). Danach wird Gesund­

heit nicht mehr als ein Zustand, gekennzeichnet durch 

die Abwesenheit von Krankheit, verstanden. Nach der 

Ottawa-Deklaration der WHO von 1986 wird Ge­

sundheit als Wohlb efinden in der jeweiligen individu­

ellen Lebenssituation beschrieben. Gesundheit ist 

prozeßhaft zu verstehen; Gesundheit im Sinne von 

Wohlbefinden stellt sich individuell und zeitlich unter­

schiedlich dar und ist nicht an generell vorgegebenen 

Normen zu messen, auch nicht an einer Altersnorm. 

Auf der Grundlage dieses Gesundheitsbegriffs entwik­

kelte sich ein Pflegeverständnis, das Pflege - statt als 

caritativen .,Liebes"dienst oder medizin-und arztdo­

minierte Krankenpflege, überwiegend unter dem 

Dach und nach den handlungsleitenden Prinzipien 

des Krankenhauses - als Unterstützungsprozeß zur 

(Wieder-)Erlangung individuell definierten Wohlbe­

findens und zur (Re- )Aktivierung und (Wieder- )Erlan­

gung der Selbstpflegekompetenz der Patienten ver­

steht. 

Vgl. ausführlicher hierzu: Barbora Meifort: Gesund­

heits- und sozialpflegerische Berufe - ein Berufsfeld 

an der Schwelle zu Reformen. 1n: Berufliche Bildung 

für Pflege- und Erziehungsberufe. Reform durch neue 

Bildungskonzepte. Hrsg. von Barbora Meifort, Wolf­

gang Becker. Bielefeld: Bertelsmann, 1995. (Berichte 

zur beruflichen Bildung; H. 178: Qualifikationsfor­

schung im Gesundheits- und Sozialwesen) S. 17-34 
4 Nach dem herkömmlichen bildungspolitischen Dis­

kussionsstand gelten als medizin-pflegerisch solche 

Pflege berufe, die - i. S. von Heilberufen- bundesein­

heitlich im Rahmen von Heilberufsgesetzen geregelt 

sind, wie die Kranken - und die Kinderkrankenpflege. 

Als sozialpflegerisch gelten Pflegeberufe i. S. von So­

zialberufen, deren Aufgabe nicht überwiegend als 

Beitrag zum ., Heilen" im naturwissenschaftlich ge­

prägten medizinischen Sinne verstanden wird. Diese 

Berufe, wie die Alten-, Heilerziehungs- sowie Haus ­

und Familienpflege, sind länderrechtlich geregelt. 
5 System- und Strukturkompetenz gehört zu den 

Schlüsselqualifikationen in der Gesundheits- und So­

zialpflege. Berufsarbeit findet in institutionellen Bezü­

gen, in systemischen Abhängigkeiten und interprofes­

sionellen Zusammenhängen statt. Nicht Einzelarbeit 

ist gefragt, sondern systematisch - und auch strate­

gisch - gep lante und abgestimmte Arbeit. 

Vgl. da zu im einzelnen: Wolfgang Becker, Barbora 

Meifort: Pflegen als Beruf- ein Berufsfeld in der Ent­

wicklung. Berufe in der Gesundheits- und Sozialpflege: 

Ausbildung, Qualifikation, berufliche Anforderungen. 

Eine Praxisanalyse. Hrsg. B1BB. Bielefeld: Bertels­

mann, 1994. (Berichte zur Beruflichen Bildung; 

H. 169: Qualifikationsforschung im Gesundheits- und 

So zialwesen) sowie 

Barbara Meifort, Wolfgang Becker (Hrsg.): .. Berufli­

che Bildung für Pflege- und Erziehungsberufe. Re­

form durch neue Bildungskonzepte. Hrsg. B1BB. Bie­

lefeld: Bertelsmann, 1995. (Berichte zur beruflichen 

Bildung; H. 128: Qualifikationsforschung im Ge­

sundheits- und Sozialwesen) 
6 Die Fortbildung zur Fachhauswirtschafterin für äl­

tere Menschen sowie die Debatte und Bemühungen 

um Novellierungen in der Haus- und Familienpflege 

können als Zwischenschritt zur langfristig <maus­

weichlichen Strukturreform der Pflegeberufe mit ei­

nem eigenständigen Ausbildungsberuf für die ambu­

lante häusliche Pflege verstanden werden, der all­

tagsweltliche Hilfen für rehabilitativ-therapeutische 

Pflege zu nutzen lernt. Vgl. hierzu auch denfo lgenden 

Beitrag von Giseta Mettin 
7 Vgl. BT-Drucksache 1311208 
8 Vgl. § 4 und§ 14 BT-Drucksache 1311208 
9 Etwas anderes wäre es, wenn die Altenpflegehilfe­

Ausbildung, wie in der Neuregelung von NRW. als 

1. Ausbildungsjahr für Hauptschülerinnen konzipiert 

ist- allerdings nicht als Berufsabschluß, sondern als 

berufliche Zwischenprüfung. 
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Gisela Mettin 

Diplomlehrerin, wissen­

schaftliche Mitarbeiterin in 

der Abteilung 4.3 " Qua Ii-

jikationsentwicklungen in 

personenbezogenen Diensi­

leistungsbereichen- Schwer­

punkt: Gesundheit, Soziales 

und Erziehung " im Bundes-

institut für Berufsbildung, 

Berlin 

Fachhauswirtschafterin-
ein Fortbildungsberuf zur 
Sicherung einer qualifizierten 
ambulanten Versorgung 

Zur Sicherstellung der pflegerischen 

Versorgung im Rahmen des pflege­

versicherungsgesetzes bedarf es des 

Einsatzes gesundheits- und sozial­

pflegerischen, aber auch hauswirt­

schaftlichen Personals. Aufgrund ih­

res Berufsprofils kann die Fach­

hauswirtschafterin als eine geeigne­

te Fachkraft im Rahmen der häusli­

chen pflege entsprechend ihrer fach­

lichen Qualifikation tätig werden. 

Eine Beschreibung des Berufsbildes 

einschließlich der Leistungen, die 

durch die Fachhauswirtschafterin er­

bracht werden können, der Kompe­
tenzen, über die sie verfügt, sowie 

dem Aufzeigen ihrer beruflichen 

Grenzen ermöglicht eine Einordnung 

der Fachhauswirtschafterin in das 

Spektrum der im Sinne der pflege­

versicherung geeigneten Professio­

nen. 

Das Pflegeversicherungsgesetz, das am 

1. 4. 1995 in Kraft getreten ist, soll erstmals 

eine umfassende soziale Absicherung von 

Pflegebedürftigen garantieren. "Damit Pflegebe­

dürftigkeit vermieden, überwunden, gemindert oder 

eine Verschlimmerung verhütet werden kann, bedarf 

es geeigneter Maßnahmen der Prävention und Reha­

bilitation auch nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit 

Nur so können die Fähigkeiten fü r eine selbstbe­

stimmte Lebensführung erhalten oder zurückgewon­

nen werden ." 1 

Den Schwerpunkt des Gesetzes bilden dabei 

die Leistungen zur Verbesserung der Bedin­

gungen der häuslichen Pflege, wozu auch die 

hauswirtschaftliche Versorgung gehört. Ge-

treu dem Grundsatz - ambulante häusliche 

Pflege ist der stationären Unterbringung vor­

zuziehen. 

Die Pflegekassen sind für die Sicherstellung 

der pflegerischen Versorgung verantwortlich. 

Dabei kooperieren sie mit den Trägem der 

ambulanten und stationären gesundheitlichen 

und sozialen Versorgung. Laut Pflegeversi­

cherungsgesetz § 12 Abs. 2 sollen sie insbe­

sondere garantieren, "daß im Einzelfall ärzt­

liche Behandlung, Behandlungspflege, re­

habilitative Maßnahmen, Grundpflege und 

hauswirtschaftliche Versorgung, nahtlos und 

störungsfrei ineinandergreifen." 

In diesem Kontext ist der Einsatz und das 

Zusammenspiel geeigneter Fachkräfte ent­

sprechend ihrer Qualifikationen als ein ent­

scheidendes Kriterium zur Sicherung einer 

qualifizierten ambulanten Versorgung zu be­

trachten. 

Das benötigte Berufsspektrum wird dabei 

gesundheits- und sozialpflegerische aber 

auch hauswirtschaftliche Berufe gleicherma­

ßen umfassen. 

Die Fachhauswirtschafterin -
eine geeignete Fachkraft im 
Sinne der pflegeversicherung 

Die Fachhauswirtschafterin wird künftig ei­

nen festen Platz unter den nachgefragten 

Fachkräften zur Verbesserung der Bedingun­

gen der häuslichen Pflege einnehmen. Vor 

dem Hintergrund des 1995 in Kraft getrete­

nen Pflegeversicherungsgesetzes wird im fol­

genden zunächst die ,,Entstehungsgeschichte" 
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der Fachhauswirtschafterin dargestellt, daran 

anschließend das Berufsbild erläutert und die 

Grenzen des Einsatzes der Fachwirtschafterin 

aufgezeigt. 

Zur "Entstehungsgeschichte" 
der Fachhauswirtschafterin 

Seit 1986 wurde seitens des Bundesinstituts 

für Berufsbildung (BIBB) auf die Notwen­

digkeit hingewiesen, die hauspflegerische 

Qualifikation zur Versorgung älterer, behin­

derter pflege- und hilfsbedürftiger Menschen 

auszubauen. 

Im Bereich der Hauswirtschaft sowie im Be­

reich Pflege sind hochspezialisierte Fach­

kräfte tätig. In der Praxis zeigt sich aber, daß 

durch Abgrenzungen der einzelnen Berufe 

gegenüber anderen, bestimmte Tätigkeiten, 

die zur Versorgung älterer, behinderter pfle­

ge- und hilfsbedürftiger Menschen notwen­

dig sind, unberücksichtigt bleiben. 

Der dringende Versorgungsbedarf im Bereich 

der hauswirtschaftliehen/hauspflegerischen 

Versorgung, der präventiv oder komplemen­

tär zur häuslichen Alten- und Krankenpflege 

als Grundlage und Grundvoraussetzung zur 

ambulanten Versorgung vorhanden ist, wird 

vorwiegend mit ungelernten Kräften abge­

deckt. Aus den Berufsbildern der traditionel­

len Pflegeberufe wurden haushaltsnahe Tä­

tigkeiten ausgegrenzt. 

Im Bereich der Hauspflege mangelt es an 

eindeutigen Qualifizierungskonzepten. Es ist 

lediglich ein Ausbildungsberuf, des/ der 

"Haus- und Familienpflegers I -in" I "Dorfhel­

fer/-in" vorhanden, der auf die Besonderhei­

ten der Ausbildungssituation im häuslichen 

Umfeld vorbereitet. Die Zielsetzung dieses 

Berufes ist aber vorwiegend die Betreuung 

und Versorgung von Haushalten mit Kindern. 

Dadurch werden die Probleme älterer Men­

schen und Behinderter nicht genügend be­

rücksichtigt. 2 

Als erstes Bundesland hat Baden-Württem­

berg auf den erhöhten Bedarf von pflegena-

hen Basishilfen im häuslichen Bereich rea­

giert und 1989 eine Verordnung über die 

Fortbildungsprüfung zur Fachhauswirt­

schafterin für ältere Menschen erlassen. Ge­

genwärtig existieren in zwölf Bundesländern 

entsprechende Verordnungen nach BBiG 

§ 46 Abs. I. Um die Qualität und Transpa­

renz dieser bestehenden Bildungsangebote 

zu sichern, sollten die Niveaus der Qualifi­

zierungsmaßnahmen durch die Vorgabe eines 

klaren Qualifizierungsprofils vereinheitlicht 

werden. 

1991 wurde das BIBB durch das Bundes­

ministerium für Bildung, Wissenschaft, For­

schung und Technologie beauftragt, den Ent­

wurf einer bundeseinheitlichen Rechtsver­

ordnung nach § 46 Abs. 2 BBiG im Bereich 

der "Hauspflege" vorzubereiten. Dabei soll­

ten die auf Länderebene bestehenden Rege­

lungen zur Fachhauswirtschafterin für ältere 

Menschen als Orientierungsgrundlage die­

nen. Eine Synopse ergab, daß vorhandene 

Regelungen weder vom Umfang der zu ver­

mittelnden Inhalte noch von der Lehrgangs­

dauer her - durchschnittlich 500 Stunden 

einschließlich Praktika - ausreichend sind, 

um Fachhauswirtschafterinnen auf die sich 

aus der Praxis ergebenden Anforderungen 

optimal vorzubereiten. Für die bundesein­

heitliche Rechtsverordnung mußte demzufolge 

das Funktionsbild erheblich angereichert 

werden. Nunmehr sind die Arbeiten zum 

Entwurf der Prüfungsverordnung zur Ge­

prüften Fachhauswirtschafterin soweit abge­

schlossen, daß Qualifikationsanforderungen, 

Qualifikationsinhalte, Inhalt und Gliederung 

der Prüfung sowie ein entsprechendes Curri­

culum vorliegen. In diesem Beitrag soll das 

durch einen Arbeitskreis unter Leitung des 

Bundesinstituts für Berufsbildung erarbeitete 

Berufsbild näher beschrieben werden. 

Zum Berufsbild 
der Fachhauswirtschafterin 

Um die Frage der Einordnung der Fachbaus­

wirtschafterin in das Spektrum der im Sinne 

des Pflegeversicherungsgesetzes geeigneten 

Professionen beantworten zu können, ist es 

angezeigt, sich die Pflegeleistungen, die laut 

Gesetz vorgesehen sind, genauer vor Augen 

zu führen. Dort finden wir unter § 14 folgende 

,,regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen 

des täglichen Lebens" formuliert: 

,. 1. im Bereich der Körperpflege das Waschen, Du­

schen, Baden, die Zahnpflege, das Kämmen, Rasie­

ren, die Darm- und Blasenentleerung, 

2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zu­

bereiten oder die Aufnahme von Nahrung, 

3. im Bereich der Mobilität das selbständige Aufste­

hen und Zu-Bett-Gehen, An- und Auskleiden, Gehen, 

Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wie­

deraufsuchen der Wohnung, 

4. im Bereich der hauswirtschaftliehen Versor­

gung das Einkaufen, Kochen, Reinigen der Woh­

nung, Spülen, Wechseln und Waschen der Wäsche 

und Kleidung oder das Beheizen." 3 

Welche der genannten "Leistungen" kön­

nen durch die Fachhauswirtschafterin er­

bracht werden? 

Die Einsatzmöglichkeiten der Fachhauswirt­

schafterin reichen vom ambulanten über den 

teilstationären bis hin zum stationären Be­

reich. Sicher ist jedoch, daß der Beschäfti­

gungsschwerpunkt in den nächsten Jahren im 

ambulanten Bereich liegen wird. 

Bei der Fachhauswirtschafterin handelt es 

sich um eine kompetente Fachkraft, die ei­

genverantwortlich im Bereich zwischen pri­

vat-familiärer Pflege und Alten- und Kran­

kenpflege die Voraussetzungen für ein Ver­

bleiben im häuslichen Milieu schafft. Sie 

wird sowohl präventiv als auch komplemen­

tär zur häuslichen Alten- und Krankenpflege 

tätig. Ihr Einsatz in Haushalten findet statt, 

wenn Personen, insbesondere ältere Men­

schen, die Lebensführung in ihrem gewohn­

ten Umfeld ohne fremde Hilfe nicht mehr 

möglich ist, bzw. wenn sie Unterstützung bei 

der Wiedereingliederung in ihr häusliches 

Umfeld brauchen. Mit anderen Worten: Die 

Fachhauswirtschafterin soll betreuungsbe­

dürftigen Menschen bei der Erhaltung einer 
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eigenständigen Lebensführung, d. h. bei per­

sonenbezogenen Alltagsverrichtungen, der 

Haushaltsführung sowie bei der Bewältigung 

von Problemlagen, helfen, sie fördern und 

motivieren sowie bei Bedarf die hauswirt­

schaftliche Versorgung übernehmen. 

Bei der Unterstützung von Lebensaktivitäten 

und Alltagsverrichtungen hat sich die Fach­

hauswirtschafterin selbständig und eigenver­

antwortlich in die unterschiedlichsten Haus­

haltssituationen einzufinden und ihre gesam­

ten Tätigkeiten darauf abzustimmen. Im Mit­

telpunkt all ihrer Handlungsentscheidungen 

muß deshalb die Berücksichtigung des Ge­

sundheitszustandes, der sozialen Situation, 

des individuellen Lebensverlaufs sowie der 

Bedürfnisse der zu Betreuenden stehen. An­

sprüche, Gewohnheiten, kulturelle und reli­

giöse Hintergründe, Erwartungen und Ent­

scheidungen der Menschen sind einfühlsam 

zu akzeptieren und bei der Versorgung und 

Betreuung zu berücksichtigen. Dafür ist ein 

hohes Maß an Toleranz vonnöten. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, war­

um für die Fachhauswirtschafterin nicht so 

sehr sachbezogene, sondern vor allem perso­

nenbezogene Tätigkeiten im Zentrum ihrer 

Qualifikation stehen. Natürlich verrichtet sie 

hauswirtschaftliche Arbeiten, aber in deren 

Rahmen hat sie eine Vielzahl von psychoso­

zialen und sozialpflegerischen Leistungen zu 

erbringen. 

Die Arbeit der Fachhauswirtschafterin ist in 

der Regel Einzelarbeit, d. h. ohne weitere 

fachliche Aufsicht oder Anleitung. Hinzu 

kommt, daß sie nicht nur in einem angestell­

ten Beschäftigungsverhältnis, sondern auch 

freiberuflich tätig werden kann. Sie ist in der 

Regel aufgrund ihrer langen Verweildauer im 

Haushalt die Bezugsperson und Hauptan­

sprechpartnerin für den betreuungsbedürfti­

gen Menschen. 

Unter dieser Konstellation ist unstreitig, daß 

es darauf ankommt, die Fachhauswirtschafte­

rin soweit zu qualifizieren, daß sie eigenver­

antwortlich tätig wird und ein professionelles 

Selbstverständnis entwickelt, vor allem auch 

ihre eigenen Kompetenzen und Grenzen be­

züglich der Handlungsmöglichkeiten er­

kennt, einschätzt und akzeptiert, um dann 

entsprechende Maßnahmen einzuleiten. 

Nicht zuletzt daraus ergibt sich die Notwen­

digkeit, die eigene Tätigkeit zu planen, zu or­

ganisieren und zu dokumentieren. 

Welche Leistungen sind im einzelnen zu er­

bringen? 

Die Fachhauswirtschafterin bietet auf der 

Basis der erforderlichen Planungen und Ent­

scheidungen hauswirtschaftliche Leistungen 

an und übernimmt Betreuungsaufgaben. 

I Personenbezogene 
Tätigkeiten stehen 

im Zentrum 
der Qualifizierung 

zur Fachhauswirtschafterin 

Im Bereich der hauswirtschaftliehen Leistun­

gen werden betreuungsbedürftige Menschen, 

insbesondere ältere Personen, bei der Siche­

rung ihrer Lebensqualität und der Erstellung 

hauswirtschaftlicher Versorgungsleistungen 

unterstützt und gefördert. Dazu gehören die 

Analyse der persönlichen und sozialen Be­

dürfnisse des zu betreuenden Menschen so­

wie die Planung, Durchführung und Kontrol­

le der hauswirtschaftliehen Leistungen. 

Von der Fachhauswirtschafterin werden da­

bei hauswirtschaftliche Entscheidungen vor­

bereitet und getroffen. Unter Einbeziehung 

des Leistungsvermögens der betreuungsbe­

dürftigen Menschen, der verfügbaren Mittel 

und Dienstleistungsangebote stellt sie die im 

Haushalt anfallende Arbeiten fest. Bei der 

Planung und Gestaltung der zu verrichtenden 

Aufgaben sind die Wünsche, Gewohnheiten 

und Vorlieben der Haushaltspersonen sowie 

der Einsatz spezieller technischer Hilfsmittel 

bzw. die Neuordnung von Arbeitsplätzen als 

Maßnahme zur Erhaltung oder Wiedergewin­

nung der Selbständigkeit zu berücksichtigen. 

Die zu betreuenden Personen werden auf 
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Wunsch bei der Erfassung und Bewertung 

des Haushaltsbudgets unterstützt. Das 

schließt sowohl das Prüfen von Einsparungs­

oder zusätzlichen Einkommensmöglichkei­

ten als auch das gemeinsame Aufstellen ei­

nes Haushaltsvoranschlages ein. Beides er­

fordert einen verantwortlichen Umgang mit 

Geld- und Sachwerten seitens der Fachhaus­

wirtschafterin. In Konfliktsituationen ist eine 

sachkompetente Beratung durch andere 

Dienste einzuleiten. 

Gemeinsam mit dem zu Betreuenden soll die 

Fachhauswirtschafterin den erforderlichen 

Bedarf an Ge- und Verbrauchsgütern sowie 

Dienstleistungen für den Haushalt ermitteln 

und ihn bei der Entscheidungstindung hin­

sichtlich Selbsterstellung oder Zukauf von 

Versorgungsleistungen beraten und unterstüt­

zen. 

Hauswirtschaftliche Versorgungsleistungen 

können von der Fachhauswirtschafterin in 

den Bereichen Ernährung, Kleidung/Textilien 

und Wohnen erbracht werden. 

Die Verrichtung von hauswirtschaftliehen Ar­

beiten ist darauf abgestellt, die Selbständig­

keit der zu betreuenden Person möglichst 

lange zu erhalten. Mit anderen Worten: Es ist 

ihnen zu ermöglichen, selbständig und 

selbstbestimmend in der eigenen Häuslich­

keit zu leben. Im Bereich der Hauswirt­

schaftlichen Versorgung bedeutet das, den zu 

Betreuenden durch die Einbeziehung in 

hauswirtschaftliche Verrichtungen zu fördern 

und zum Trainieren seiner Fähigkeiten zu 

motivieren. Dabei ist auch das soziale Um­

feld in den Aktivierungs- und Unterstüt­

zungsprozeß zu integrieren. 

Die Fachhauswirtschafterin soll die Ernährung 

der Haushaltsperson unter Berücksichtigung 

individueller Ernährungsgewohnheiten, alters­

und krankheitsbedingter Kostformen sowie 

der Anforderungen an eine gesunde Ernäh­

rung - einschließlich ausreichender Flüs­

sigkeitsaufnahme - sicherstellen. Bei der 

Planung und Organisation der bedarfsgerech­

ten Vorratshaltung entsprechend der indivi­

duellen Bedürfnisse und Behinderungen so-



wie der Verpflegung und Nahrungsaufnahme 

muß die Fachkraft unterstützend wirken und 

die Selbständigkeit der zu betreuenden Per­

son bei der Tagesverpflegung erhalten und 

fördern. Für die Fachhauswirtschafterin er­

gibt sich die Aufgabe, spezifische Probleme 

bei Ernährung und Nahrungsaufnahme, den 

Einsatz von Hilfsmitteln und Darreichungs­

formen, und das Erstellen haushaltsbezoge­

ner Speisepläne zu beachten. 

Im Bereich Kleidung/Textilien wird die Ver­

sorgung mit bedarfsgerechter Kleidung und 

Wäsche - wiederum unter Einbeziehung der 

Gewohnheiten der betreffenden Haushalts­

person - gewährleistet. Hierbei sind von der 

Fachkraft spezifische Probleme bei der Ver­

sorgung mit Kleidung und Wäsche zu erken­

nen sowie spezielle Wasch- und Reinigungs­

verfahren sowohl wunschgemäß als auch 

umweltbewußten und hygienischen Anforde­

rungen entsprechend, anzuwenden. 

Die Versorgungsbedarfe in bezug auf das 

Wohnen beziehen sich in erster Linie auf die 

Hilfestellung bei gewünschten Veränderun­

gen der Wohnsituation und der Unterstüt­

zung bei der Pflege und Instandhaltung der 

Wohnung. Das setzt voraus, daß die Fach­

hauswirtschafterin einerseits die individuel­

len Wohnbedürfnisse analysiert und akzep­

tiert, andererseits die Wohnsituation gemein­

sam mit dem zu Betreuenden im Hinblick 

auf mögliche Gefahrenquellen sowie eine al­

ters- und behindertengerechte Einrichtung 

und Ausstattung der Wohnung in Augen­

schein nimmt. Die Fachkraft muß in der La­

ge sein, die betreuungsbedürftigen Personen 

zu notwendigen Veränderungen zu motivie­

ren. 

Insgesamt kommt es im Hauswirtschaftli­

chen Versorgungsbereich darauf an, daß die 

Fachhauswirtschafterin Konflikte zwischen 

Gewohnheiten, Wünschen und tatsächlich 

notwendigen Bedarfen erkennt und damit 

umgehen kann. Sind die Grenzen ihrer eige­

nen Fachkompetenz erreicht, gilt es andere 

geeignete Fachkräfte und -dienste hinzuzu­

ziehen. 

Die Leistungen im Betreuungsbereich, die 

die Fachhauswirtschafterin erbringen kann, 

sind in erster Linie auf die Unterstützung von 

betreuungsbedürftigen Personen bei den all­

täglichen Verrichtungen im Bereich der Kör­

perpflege und -hygiene, des An- und Ausklei­

deos sowie der Kosmetik ausgerichtet. Durch 

ihre Hilfestellung und Unterstützung nach 

Vorgaben der zu betreuenden Personen soll 

sie eine selbständige Lebensführung fördern 

und erhalten. Zu den täglichen "Verrichtun­

gen" gehören u. a.: 

• Planung und Dokumentation der Betreu­

ungsaufgaben, 

• Hilfestellung/Unterstützung bei Körper­

pflege und Kosmetik unter Beachtung der 

Erhaltung der Selbständigkeit sowie hygieni­

scher Gewohnheiten, 

• Beachtung von Kleidungsgewohnheiten 

sowie Hilfestellung beim An- und Ausklei­

den, 

• Kommunizieren, 

• Förderung der Mobilität durch Einbezie­

hung in alltägliche Verrichtungen, 

• Erkennen von Ressourcen und Problemen 

in der alltäglichen Lebensgestaltung, Unter­

stützung bei der Tagesstrukturierung, Um­

gang mit Heil- und Hilfsmitteln. 

Zu den Aufgaben der Fachkraft zählt es, Ver­

änderungen an den betreuungsbedürftigen 

Personen und spezifische Problemlagen zu 

erkennen und erforderliche Maßnahmen 

(z. B. Erste Hilfe) einzuleiten. 

Um die Leistungen in den genannten Tätig­

keitsbereichen erbringen zu können sowie ei­

ne ganzheitliche Arbeitsorganisation in den 

unterschiedliehst geordneten Haushalten um­

zusetzen, muß die Fachhauswirtschafterin in 

hohem Maße über eine Vielzahl von Kompe­

tenzen verfügen. 

Das Beherrschen von sogenannten "Schlüs­

selqualifikationen" ist für eine personale 

Dienstleistung eine absolute Voraussetzung. 

Für die berufliche Handlungsfähigkeit der 

Fachhauswirtschafterin bedeutet das, in vier 

Kompetenzbereichen souverän über eingeüb-

te Verfahrens- und Verhaltensmuster zu ver­

fügen. Diese sind: 

1. sozialer Kompetenzbereich 

(insbesondere kommunikative Kompetenzen, 

Kooperationsfähigkeit) 

2. methodischer Kompetenzbereich 

(z. B. analytische Kompetenzen, systemische 

Kompetenzen, Planungs- und Organisations­

kompetenzen, Konflikt- und Problemlö­

sungskompetenzen) 

3. ökologischer Kompetenzbereich 

(z. B. Ressourcenbewertung) 

4. persönliche Kompetenzen 

(z. B. Sensibilität, Verantwortungsbereit­

schaft, Flexibilität, Selbständigkeit, Ent­

scheidungsbereitschaft). 4 

Die für diese Kompetenzbereiche entwickel­

ten professionellen Standards sollen von der 

Fachhauswirtschafterin in ihrem Tätigkeits­

feld situationsadäquat umgesetzt werden. 

Was bedeutet das ganz konkret für diese 

Fachkraft? 

Die Fachhauswirtschafterin muß bei allen 

Planungsarbeiten und Handlungsabläufen 

die Persönlichkeit des zu Betreuenden unter 

Berücksichtigung des biographischen Hin­

tergrundes einschließlich zeitgeschichtlicher, 

religiöser und kultureller Einflüsse in ihrer 

individuellen Situation wahrnehmen, akzep­

tieren und mit der von ihr vorgefundenen 

spezifischen Lebenssituation umgehen. Hier­

zu benötigt sie u. a. konkretes Wissen über 

alters,- krankheits- und behinderungsbeding­

te Veränderungen, insbesondere typische 

Sinnes-, Kommunikations- und Gesundheits­

störungen im Entwicklungsverlauf und Ver­

halten. 

Zu den elementaren Fertigkeiten, über die je­

de Fachhauswirtschafterin verfügen muß, ge­

hört das Kommunizieren. Darunter ist aber 

nicht nur die Alltagskommunikation 

schlechthin, sondern auch das Beherrschen 

einer professionellen Gesprächsführung zu 

verstehen. Mit Hilfe der Kommunikation soll 

die Lebensqualität der betreuungsbedürfti­

gen Menschen gesichert bzw. erhöht, vorhan­

dene Fähigkeiten aktiviert oder wiederge-
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wonnen, die Mobilität gefördert und der Ver­

einsamung vorgebeugt werden. Das ent­

spricht auch den "Leistungsvorstellungen" 

im Pflegeversicherungsgesetz. Dort heißt es 

unter § 28 Abs. 4: "Um der Gefahr der Vereinsa­

mung des Pflegebedürftigen entgegenzuwirken, sol­

len bei der Leistungserbringung auch die Bedürfnisse 

des Pflegebedürftigen nach Kommunikation berück­

sichtigt werden." 5 

Die o. g. kommunikative Kompetenz bezieht 

sich nicht nur auf den Umgang mit dem Be­

treuungsbedürftigen, sondern auch auf den 

Umgang mit seinem sozialen Umfeld. Dar­

aus resultiert, daß die Fachkraft in der Lage 

sein muß, Wahrnehmungs- und Verhaltens­

muster in der beruflichen Interaktion mit 

dem sozialen Umfeld zu reflektieren und ei­

ne kooperative Haltung zum sozialen Umfeld 

unter Einbeziehung vorhandener Ressourcen 

zu entwickeln. Das schließt die Fähigkeit ein, 

auf anstehende Konflikte und Störungen in 

den Beziehungen zum sozialen Umfeld an­

gemessen zu reagieren. 

Weiterhin gehört zu den Aufgaben einer 

Fachhauswirtschafterin, daß sie betreuungs­

bedürftige Menschen hinsichtlich ihrer Le­

bensgestaltungsmöglichkeiten beraten sowie 

praktische Hilfen vermitteln kann. 

Zur Erhaltung oder Wiedergewinnung der 

Selbständigkeit bzw. physischer, psychischer 

und sozialer Fähigkeiten der zu Betreuenden 

obliegt es der Fachkraft, sowohl einen reha­

bilitativen als auch therapeutischen Ansatz zu 

realisieren. Dem Medium Haushalt kommt 

dabei eine nicht zu unterschätzende Bedeu­

tung zu. Das heißt: Die Fachhauswirtschafte­

rin muß den zu Betreuenden motivieren, im 

Bereich der Hausarbeit alles ihm noch Mög­

liche selbst zu tun und ihn darin unterstützen, 

um auf diese Weise für ihn eine sinnvolle Ta­

gesstrukturierung und eine größtmögliche 

Selbständigkeit zu erreichen. Sie muß in der 

Lage sein, sämtliche hauswirtschaftliche Tä­

tigkeiten daraufhin zu überprüfen, ob der be­

troffene Mensch sich noch daran beteiligen 

kann und einschätzen, in welchem Umfang, 

d. h., sie muß darauf achten, ihn weder zu 

über- noch zu unterfordem. 

Um eigene Unsicherheiten und Ängste be­

wältigen zu können, benötigt die Fachbaus­

wirtschafterin Fähigkeiten im Umgang mit 

Lebenskrisen, chronischen Krankheiten, Be­

hinderungen, Sterben, Tod, Trauer. Eine be­

sonders wichtige "Schlüsselqualifikation" 

für die Handlungsfähigkeit der Fachbaus­

wirtschafterin ist, eigene Grenzen, die sich 

aus ihrer Profession ergeben, zu erkennen, zu 

reflektieren und damit umzugehen. Dieser 

Aspekt wird unter dem Punkt "Grenzen des 

Einsatzes der Fachhauswirtschafterin" näher 

erläutert. 

I Fach haus­
wirtschatterinnen 
informieren und 

beraten über Lebens­
gestaltungsmöglichkeiten 

Aufgrund der Befähigung der Fachhauswirt­

schafterin, mit den unterschiedlichsten Le­

bens- und Haushaltssituationen umgehen zu 

können, kann sie außer in Haushalten älterer 

Menschen auch in Haushalten, in denen an­

dere Betreuungsbedürftige, wie z. B. Behin­

derte, Aidskranke, Krebskranke oder chro­

nisch Kranke leben, eingesetzt werden. Un­

abhängig davon wird der Schwerpunkt der 

Fortbildung sowie der spätere Einsatz der 

Fachhauswirtschafterin nach wie vor beim 

älteren Menschen liegen. Für einen dauerhaf­

ten oder schwerpunktmäßigen Einsatz bei 

o. g. anderen Personengruppen ist eine weite­

re fachliche Fortbildung notwendig. 

Vergleicht man nun die im Pflegeversiche­

rungsgesetz genannten ,,regelmäßig wieder­

kehrenden Verrichtungen des täglichen Le­

bens"6 mit dem Tätigkeitsprofil der Fach­

hauswirtschafterin, so stellt man fest, daß die 

Fachhauswirtschafterin aufgrund ihrer kom­

plexen fachlichen Qualifikationen zu den ge­

eigneten Fachkräften im Sinne der häusli­

chen Pflegehilfe, insbesondere bei Pflegestu­

fe I, gerechnet werden kann. Die Fachhaus-
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wirtschafterin ist weder Pflegehilfskraft noch 

Hilfskraft sondern eine Fachkraft, die ent­

sprechend ihrer Fähigkeiten und Eignung 

gleichrangig zu den übrigen im ambulanten 

Dienst tätigen Pflegefachberufen eingesetzt 

werden kann. Das setzt allerdings voraus, 

daß die Dauer der Fortbildungsmaßnahme 

zur Vorbereitung der Prüfung gern. § 46.2 

BBiG zur Fachhauswirtschafterin einen 

Stundenumfang von mindestens 800 Stunden 

umfaßt. 

Die aufgelisteten komplexen Anforderungen 

an die Fachkraft sind nicht in Form einer 

"Billigqualifizierung" von ca. 500 Stunden­

wie die bestehenden Länderregelungen zur 

Fachhauswirtschafterin für ältere Menschen 

es vorsehen - , zu realisieren. 

Zu Grenzen des Einsatzes 
der Fachhauswirtschafterin 

Folgt man den Ausführungen zum Berufs­

profil der Fachhauswirtschafterin, könnte 

man bei entsprechender Auslegung den Ein­

druck gewinnen, daß hier eine "Allround­

kraft" für Haushalt, Pflege und Soziales qua­

lifiziert werden soll. Das ist falsch! 

Die Fachhauswirtschafterin soll keine hoch­

spezialisierte Fachkraft für alle Lebenslagen 

werden, sondern den Bereich Hauswirtschaft 

mit den tangierten Berufsfeldern Gesundheit, 

Pflege und Soziales verbinden. Dazu muß sie 

über eine sehr breite Qualifikation verfügen, 

durch die sie befähigt wird, die unbesetzten 

Tätigkeiten in der Hauspflege zu überneh­

men aber auch ihre Kompetenzen und Gren­

zen zu erkennen. Das sogenannte "Grenzen 

erkennen"7 ist eine der zentralen Handlungs­

kompetenzen, die die Fachhauswirtschafterin 

beherrschen muß. 

Wo liegen nun die Grenzen des Einsatzes der 

Fachhauswirtschafterin? 

Die Fachhauswirtschafterin muß sich in das 

bestehende Gesamtgefüge der gesundheits­

und sozialpflegerischen Berufe einordnen. 

Das heißt: Für die Übernahme von fachpfle-



gerischen Aufgaben ist die Fachhauswirt­

schafterin nicht qualifiziert. Sie ist auch kei­

ne billige Pflegehilfskraft gegenüber den 

Pflegefachkräften. Anders als bei den bereits 

bestehenden Länderregelungen zur Fach­

hauswirtschafterin für ältere Menschen, die 

sich bei der Bestimmung der Qualifikations­

inhalte für den Betreuungsbereich sehr stark 

an die Inhalte der Alten- und Krankenpflege 

angelehnt haben, erstreckt sich die Qualifika­

tion einer Fachhauswirtschafterin nach bun­

deseinheitlicher Regelung auf die Unterstüt­

zung betreuungsbedürftiger Menschen bei 

den alltäglichen Verrichtungen im Bereich 

der Körperpflege und -hygiene sowie der 

Kosmetik. 

Von immenser Wichtigkeit ist, daß die Fach­

hauswirtschafterin die Aufgaben und Anfor­

derungen, die an sie gestellt werden, kennt 

und beurteilen kann und somit ihren Platz im 

gesamten Versorgungssystem erkennt und 

akzeptiert. Dabei soll sie die eigene Tätigkeit 

planvoll in das Netzwerk professioneller Hil­

fen und Dienste einfügen. Das schließt so­

wohl die Nutzung von Kooperationsmöglich­

keiten und kooperatives Verhalten in Grup­

pen, bei Gruppen- und Teamarbeit als auch 

Abgrenzung zu anderen, insbesondere in der 

ambulanten Versorgung tätigen Berufsgrup­

pen sowie den Einsatz weiterer Fachdienste 

und Kräfte ein. Aber nicht nur die Fachbaus­

wirtschafterin selbst muß in der Lage sein, 

ihre Grenzen zu erkennen. Auch Pflegekas­

sen und Einsatzleitungen der ambulanten 

Dienste müssen sichern, daß erreichte Pfle­

gestandards nicht durch den Einsatz von 

Fach- oder gar Hilfskräften unterlaufen wer­

den, die nicht für fachpflegerische Aufgaben 

qualifiziert, aber wesentlich "kostengünsti­

ger" sind. 

Zusammengeraßt ergibt sich folgender 

Sachstand: 

1. Im Pflegeversicherungsgesetz ist die 

hauswirtschaftliche Versorgung und Betreu­

ung als Leistung bei häuslicher Pflege ausge­

wiesen. Aufgrund ihres Tätigkeitsprofils 

kann die Fachhauswirtschafterin als eine ge­

eignete Fachkraft im Rahmen der häuslichen 

Pflege entsprechend ihrer fachlichen Qualifi­

kation eingesetzt werden. 

2. Die Fachhauswirtschafterin ist eine kom­

petente Fachkraft, die eigenverantwortlich im 

Bereich zwischen privat-familiärer Pflege 

und Alten- und Krankenpflege die Vorausset­

zungen für das Verbleiben im häuslichen Mi­

lieu schafft. Dabei sind sowohl präventive als 

auch komplementäre Aufgaben der häusli­

chen Kranken- und Altenpflege wahrzuneh­

men. 

3. Ihr Einsatz findet in Haushalten statt, in 

denen Betreuungsbedürftige, insbesondere 

ältere Menschen, bei der Erhaltung und Akti­

vierung einer eigenständigen Lebensführung, 

d. h. bei personenbezogenen Alltagsverrich­

tungen und der Haushaltsführung Hilfe be­

nötigen. 

4. Die Tätigkeit der Fachhauswirtschafterin 

stellt über hauswirtschaftliche Kenntnisse 

und Fertigkeiten hinaus hohe Anforderungen 

an die Fachkraft in psychosozialer, sozial­

pflegerischer und zum Teil auch pädagogi­

scher Hinsicht. Sie muß in der Lage sein, all­

gemein erworbene Kenntnisse und Fertigkei­

ten auf o. g. Gebieten auf die individuellen 

Gewohnheiten und Bedürfnisse der jeweili­

gen zu betreuenden Personen zu übertragen 

und dabei aktivierend und mobilisierend auf 

sie einzuwirken. 

5. Für die Fachhauswirtschafterin stehen 

nicht so sehr sachbezogene, sondern vor al­

lem personenbezogene Tätigkeiten im Mit­

telpunkt ihrer Profession. 

6. Sehr wichtig ist in diesem Zusammen­

hang, daß aufgrund der besonderen Arbeits­

bedingungen und der Anforderungen an selb­

ständiges Arbeiten im hohen Maße persona­

le, fachliche und kooperative Kompetenzen 

bei den Fachbauswirtschafterinnen gefordert 

und gefördert werden müssen. Hierzu zählen 

unter anderem Fähigkeiten, eigenverantwort­

lich zu handeln, ein professionelles Selbst­

verständnis zu entwickeln und vor allem 

eigene Kompetenzen und Grenzen zu er­

kennen. 

7. Die Fachhauswirtschafterin ist kein Hilfs­

beruf unterhalb des Niveaus der vorhandenen 

staatlich anerkannten Berufe im gleichen Be­

reich, sondern gleichrangig zu den übrigen in 

den ambulanten Diensten tätigen Pflegefach­

beruten einzusetzen. 

Sie ist auch keine billigere Kraft gegenüber 

den Pflegefachkräften. Die Fachhauswirt­

schafterin soll und kann in einem Haushalt 

keine Pflegeaufgaben übernehmen, ihre Auf­

gabe ist es, Unterstützungsbedarfe, insbeson­

dere für ältere Menschen, sicherzustellen. 

Anmerkungen: 

1 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung: 

Pflegeversicherung kommt. Bonn I994, S. IO 
2 Vgl. dazu Meifort, B.: Haus-Wirtschaft oder Haus· 

Pflege ? Oder: Zur Annäherung von Beruf sfe ldern und 

Neuschneidungen von Berufen. In: Hauswirtschaft· 

liehe Bildung (1992 ) 3, S. I46ff. 
3 Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der 

Pflegebedürf tigkeit (Pflege· Versicherungsgesetz -

PflegeVG ) vom 26. 5. I 994 (BGBI. I, S. IOI4 ) 
4 Vgl. dazu Meifort, B.: Schlüsselqualifikationen für 

gesundheits· und sozialpflegerische Berufe. Alsbach: 

Leuchtturm-Verlag, 199I . (Reihe: Hochschule & Be· 

rufliehe Bildung, Bd. 20) 

Vgl. Becker, W ; Meifort, B.: Pflegen als Beruf - ein 

Berufsfeld in der Entwicklung. Berufe in der Gesund· 

heits· und Sozialpflege: Ausbildung, Qualifikationen, 

berufliche Anforderungen. Eine Praxisanalyse. Bun­

desinstitut für Beruf sbildung. Der Generalsekretär 

(Hrsg.) Bielef eld I994. (Berichte zur beruflichen Bil· 

dung, H. I69) 
5 Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der 

Pflegebedürftigkeit (Pflege· Versicherungsgesetz -

Pflege VG ) vom 26. 5. 1994 (BGBl. /, S. I020) 
6 Gesetz zur sozialen Absicherung des Risikos der 

Pflegebedürf tigkeit (Pflege · Versicherungsgesetz -

PflegeVG) vom 26. 5. 1994 (BGBI. L, S. 1014) 
7 Vgl. dazu Meifort, B.: Gesundheits· und sozialpfle· 

gerische Berufe im Umbruch. Weiterführende Thesen 

für eine Neuorientierung der Berufsbildung. In: Ge· 

sundheits· und sozialpflegerische Arbeit im Umbruch. 

Berufliche Bildung im Schnittpunkt einer veränderten 

Gesundheits· und Sozialpolitik. Hrsg. von Meifort, B. 

Alsbach: Leuchtturm· Verlag, I987. (Reihe Hochschule 
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s. 146ff. 

BWP 24/1995/5 • Fachbeiträge 

I 
13 



Peter Dehnbastei 

Dr. phil., wissenschaftlicher 

Mitarbeiter in der Abteilung 

2.3 " Innovationen und Mo-

deliversuche" im Bundes-

institut für Berufsbildung, 

Berlin 

Arbeitsbezogene Lernorte und 
Lernortkombinationen 
Innovationen in der Berufsbildung 

Die Diskussion über Lernorte und 

Lernortkombinationen steht in den 

letzten Jahren im Kontext veränder­

ter Arbeits- und Organisationskon­

zepte und der Heterogenisierung 

von Qualifikationsstrukturen. ln der 

Aus- und Weiterbildung zeigt sich ei­

ne zunehmende Differenzierung der 
Lernorte und eine Diffusion der 

Lernprozesse. ln der Modellver­

suchsreihe "Dezentrales Lernen" 

werden neue Lernorte und Lernort­

kombinationen in der außerschuli­
schen Berufsbildung entwickelt und 

in ein zusammenhängendes Berufs­
bildungskonzept eingebunden. Die 
wachsende Bedeutung des Lernens 

im Prozeß der Arbeit ist gleicher­

maßen Anstoß und Grundlage lern­

organisatorischer Innovationen. 

"Neue Lernorte und Lernortkombinationen" 

war das Thema der Jahrestagung der Modell­

versuchsreihe "Dezentrales Lernen", die 

1994 beim Träger des Modellversuchs "De­

zentrales Lernen in Teamarbeit" in Gaggenau 

stattfand. Das Tagungsthema und drei weite­

re Themenschwerpunkte sind für die Modell­

versuchsreihe konstitutiv: "Didaktisch-me­

thodische Ansätze", "Bildungspersonal" und 

"Qualität des Lernorts Arbeitsplatz". 1 Diese 

Themen wurden von mehreren Betrieben in 

Zusammenarbeit mit dem BIBB erarbeitet. 

Sie haben für die Konzeptualisierung dezen­

traler Berufsbildungskonzepte Leitcharakter 

und sind Grundlage für die Kooperation der 

Modellversuche in einem gemeinsamen, in­

teraktiven Entwicklungsprozeß. 2 

Die Modellversuchsreihe zielt auf eine de­

zentrale Berufsbildung, die die Selbständig­

keit und Pluralität betrieblicher Lernorte er­

weitert, zugleich arbeitsplatzunabhängige 

Lernorte mit ihren spezifischen Vorzügen im 

Rahmen von Lernortkombinationen einbin­

det. Ausgangspunkt ist die These, daß in mo­

dernen, technologisch anspruchsvollen Ar­

beitsprozessen integrative Formen der Ver­

bindung von Arbeiten und Lernen möglich 

und notwendig geworden sind. Neue Techno­

logien, partizipative Organisationskonzepte 

sowie kontinuierliche Optimierungs- und 

Verbesserungsprozesse bedingen einen 

grundlegenden Wandel betrieblicher Lernbe­

dingungen und Lernorientierungen. Lernen 

und Arbeiten werden zunehmend ver­

schränkt, was u. a. in Arbeitsorganisations­

farmen wie Beteiligungsgruppen, Insel- und 

Zirkelorganisationen zum Ausdruck kommt. 

Mit diesen Entwicklungen sowie der Gleich­

zeitigkeit von modernen und herkömmlichen 

Arbeitskonzepten ist eine zunehmende Viel­

falt von Lernorten und eine Diffusion von 

Lernprozessen zu beobachten. 

Lernorte wie "Lernfabrik", "Technikzen­

trum", "Lernstation" und "Lerninsel" werden 

in den Modellversuchen entwickelt und er­

probt. Arbeitsbezogene Lernorte und Lern­

ortkombinationen sind als lernorganisatori­

sche Innovationen anzusehen, die im Kontext 

neuer Arbeits- und Organisationskonzepte 

sowie des - flexibler und dynamischer zu ge­

staltenden- Berufskonzepts stehen. Die kon­

zeptionelle Leitidee der Dezentralisierung 

zeigt sich in der Ausweitung betrieblicher 

Lernorte und ihrer relativen Autonomie im 
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jeweiligen Aus- oder Weiterbildungskonzept 

Sie umfaßt gleichermaßen lernorganisatori­

sche wie didaktische Aspekte. 

Generell ist unter Dezentralisierung die Ver­

lagerung und Delegation von Aufgaben und 

Kompetenzen aus vorbereitenden, planenden 

und leitenden Organisationseinheiten in ope­

rative bzw. wertschöpfende Bereiche zu ver­

stehen. In diesen Bereichen werden Aufga­

benzuschnitte, Entscheidungsbefugnisse und 

Verantwortlichkeilen erweitert, um Qualitäts­

und Leistungsstandards, Entwicklungspro­

zesse sowie zugleich Identifikationsmög­

lichkeiten mit der Arbeit zu verbessern. Auf­

gaben und Inhalte werden nicht nur verlagert 

oder neugeschnitten, sie werden in Teilen 

umdefiniert und neugeschaffen. 

Mit der Dezentralisierung geht eine Zunah­

me von Selbstorganisation und Autonomie 

einher, bestehende Regelungen und Vor­

schriften werden reduziert. Dabei geht es 

nicht etwa um den generellen Abbau von Re­

gulierung und gesellschaftlich-normativen 

Setzungen, sondern um deren Entformalisie­

rung, Entbürokratisierung sowie deren parti­

zipative Umgestaltung durch demokratische 

Teilhabe an Entscheidungs- und Verände­

rungsprozessen. Letztlich geht es um ihre 

fortwährende Legitimation und kontinuier­

lich zu erneuernde Sinngebung. 

In der Modellversuchsreihe werden durch die 

Verknüpfung der neugeschaffenen Lernorte 

untereinander sowie mit herkömmlichen 

Lernorten prinzipiell zwei Typen von Lern­

ortkombinationen gebildet: innerbetriebliche 

Lernortkombinationen für Groß- und auch 

Mittelbetriebe; überbetriebliche Lernort­

kombinationen für Klein- und Mittelbetriebe. 

Der tabellarische Überblick gibt die in den 

einzelnen Modellversuchen einbezogenen 

Lernorte und die Bezeichnungen der jeweili­

gen Lernortkombinationen an. Zur detaillier­

ten Darstellung der lernorganisatorischen In­

novationen aller zwölf Modellversuche wird 

auf eine entsprechende Veröffentlichung der 

Modellversuchsreihe verwiesen. 3 

Arbeitsbezogene Lernorte 

In der Berufsbildungsforschung wird seit den 

70er Jahren die Frage von Lernorten themati­

siert. 4 Mit der Schaffung arbeitsbezogener 

Lernorte in der Modellversuchsreihe wird ein 

Lernkonzept entwickelt, das die Vorteile in­

formellen Lernens im realen Arbeitshandeln 

mit den Vorteilen intentionalen Lernens ver­

bindet. Die Integration impliziten und expli­

ziten Lernens stellt sich in verschiedenen 

Lernorten unterschiedlich dar, d. h., es be­

stehen unterschiedliche Gewichtungen des 

informellen und des intentionalen Lernens. 

In dezentralen Lernorten werden reale Ar­

beitsaufträge bearbeitet. Die Besonderheit 

gegenüber üblichen Arbeitsplätzen besteht 

darin, daß zusätzlich zur Arbeitsinfrastruktur 

eine Lerninfrastruktur besteht, so in Form 

von Ausstattungen, Lernmaterialien und mul­

timedialer Lernsoftware. Das herkömmliche 

Modell des Lernens am Arbeitsplatz wird 

durch die Anreicherung mit organisiertem 

Lernen elementar verändert. In zentralen 

Lernorten wie Lehrwerkstatt und Lernfabrik 

steht das intentionale Lernen im Vorder­

grund; der Arbeitsbezug und damit verbun­

dene informelle Lernprozesse werden dabei 

auf zweierlei Weise wirksam: Zum einen er­

folgt ein Lernen an realen Arbeitsaufgaben in 

einem möglichst den betrieblichen Arbeits­

strukturen angenähertem Umfeld; zum ande­

ren sind Lerninhalte und Lernziele mit denen 

in dezentralen Lernorten abgestimmt. 

Dezentrale Lernorte entstehen über die Er­

schließung und Gestaltung des Lernorts Ar­

beitsplatz. Arbeitsplatz- und Qualifikations­

analysen dienen dazu, Arbeitsaufgaben und 

Handlungssituationen unter berufs- und be­

triebspädagogischen Gesichtspunkten zu un­

tersuchen, Lern- und Bildungschancen ein­

zuschätzen, lernfördernde und lernhemmende 

Arbeitsbedingungen zu identifizieren. In den 

Modellversuchen werden Fragen nach der 

Qualität und Lernhaltigkeit von Arbeitsplät­

zen, nach der Verbindung von erfahrungsge-

leiteten, systematischen und prospektiv ori­

entierten Lernprozessen sowie Fragen nach 

einer lernförderlichen Arbeitsgestaltung sy­

stematisch bearbeitet und gestaltend umge­

setzt. In Ausnahmefällen hat dies sogar dazu 

geführt, dezentrale Lernorte als Innovations­

und Experimentierteider im Arbeitsprozeß 

zu gestalten. 

Die integrative Verbindung von Arbeiten und 

Lernen erfolgt sowohl in einzelnen Lernorten 

als auch im netzwerkartigen Gesamtkonzept 

der Lernorte. Der Ernstcharakter von Lern­

Arbeits-Situationen, die Übernahme von Ver­

antwortung sowie die Einbindung in selbst­

organisierte und kooperative Prozesse er­

höhen die Motivation und ermöglichen ganz­

heitliche Lernprozesse. Besonders Gruppen­

lernen und Organisationslernen sind als 

didaktisch-methodische Ansätze anzusehen, 

die dem arbeitsorganisatorischen und auf 

neue Lernformen gerichteten Wandel im Be­

trieb entsprechen. Im dezentralen Lernen bil­

den sie mit dem individuellen Lernen eine 

Einheit. 

Einschränkend ist allerdings mit GREINERT 

darauf hinzuweisen, daß letztlich nicht "päd­

agogische Zweckmäßigkeitsüberlegungen" 

die Lernortperspektive und die Entwicklung 

von Berufsausbildungssystemen bestimmen, 

sondern in erster Linie "ökonomische und 

politische Interessenauseinandersetzungen" 5. 

Insofern scheint für die weitere Entwicklung 

arbeitsbezogener Lernorte und Konzepte de­

zentraler Berufsbildung nicht der berufspäd­

agogische und didaktisch-methodische Be­

zug entscheidend zu sein, sondern der Bezug 

auf neue Arbeits- und Organisationskonzepte 

sowie die damit verbundene Dezentralisie­

rung. 

Zur Differenzierung der Lernorte nach Lern­

formen sind Lerninseln und betriebliche 

Lernstationen Beispiele für arbeitsgebunde­

nes Lernen, da Arbeitsort und Lernort iden­

tisch sind. In Technikzentren und Musteraus­

bildungsplätzen ist von arbeitsverbundenem 
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Abbildung: Lernorte und Lernortkombinationen in dezentralen Berufsbildungskonzepten 

Neue Technologien 
(VW I Kassel) 

Selbstqualifizierung 
der Ausbilder 
(Kiöckner I Bremen) 

Arbeitsstruktur und 
Berufsbildung 
(Hoesch I Dortmund) 

Dezentrales Lernen in Klein­
und Mittelbetrieben 
(BZT 1 Villingen) 

lnformationstechnologie­
bezogene Qualifizierung 
(Audi llngolstadt) 

Dezentrales Lernen in 
Teamarbeit 
(Mercedesl Gaggenau) 

Handlungsorientierte 
Ausbildungsangebote 
(AusbildungswerkstätteniBremen) 

Weiterqualifizierung 
von Ausbildern 
(BayeriLeverkusen) 

Berufsübergreifende 
Handlungskompetenz 
(Körber I Hamburg) 

Produktionsnahe Aus- und 
Weiterbildung 
(BBW Hamburg; BG Kassel) 

Gruppenarbeit in Lern­
und Arbeitsinseln 
(SchenckiDarmstadt) 

Systematisierung von 
Erfahrungswissen 
(Kässbohrer I Ulm) 

...1...._ - Qualifizierungszentrum 
- Qualifizierungsstützpunkt 

. - Fachwerkstatt 
- Technikzentrum 
- Betriebseinsatz 

- Ausbildungswerkstatt 
- Hochofen 
-Stahlwerk 
-Walzwerk 
- Instandhaltungswerkstatt 

- Lehrwerkstatt 
- Betriebseinsatz 
- Betriebserkundung 

- Einzelbetrieb 
- Ausbildungswerkstatt 
- überbetriebliches Zentrum 

- Lernstation im Bildungszentrum 
- Lernfabrik 
- Lernstation im Betrieb 

- Bildungszentrum 
- Anwendungswerkstatt im Bildungs-

zentrum 
- Versetzungsstelle 
- Lerninsel 

- Ausbildungswerkstatt Metall 
- Musterausbildungsplatz 
- Lernlabore: Hydraulik, Pneumatik, CNC, 

E-Technik 

- Lehrwerkstatt 
- Betrieb 
- Instandhaltungswerkstatt 

- Lehrwerkstatt 
- Betrieb 
- Fremdbetrieb 
- Lernstudio 

- BBW: überbetriebliche Ausbildungswerk-
statt, Berufsschule, handwerkliche ••• 
Klein- und Mittelbetriebe 
BG: produzierende Ausbildungswerkstatt 

- Ausbildungswerkstatt 
- Betriebsabteilung 
- Lerninsel in der Fertigung 
- Fertigungsbereich I Fertigungsgruppe 

- Bildungszentrum 
- Lernzonen: 

a) Arbeitsplatz 
b) arbeitsplatzverbundener Seminarraum 

in Produktionshalle 
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Lernen zu sprechen, da Lernort und realer 

Arbeitsplatz zwar getrennt sind, gleichwohl 

zwischen ihnen eine direkte räumliche und 

arbeitsorganisatorische Verbindung besteht. 

In Lernfabriken und Produktionswerkstätten 

in Bildungseinrichtungen findet ein arbeits­

orientiertes Lernen statt, d. h., es werden Auf­

tragsarbeiten in möglichst authentischen Ar­

beitsstrukturen verrichtet. Eine weitere be­

griffliche Differenzierung besteht darin, daß 

arbeitsgebundene und arbeitsverbundene 

Lernorte als dezentrale Lernorte bezeichnet 

werden, während Lernorte in Bildungsein­

richtungen als zentrale Lernorte gelten. Mit 

der Senatskommission für Berufsbildungs­

forschung ist zudem zwischen "Institution" 

und "Lernort" zu unterscheiden. Betrieb, be­

rufsbildende Schulen und überbetriebliche 

Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung 

sind demnach Institutionen beruflichen Ler­

nens, Lernorte wie Lehrwerkstatt und Lern­

studio sind hingegen als organisatorische 

Einheiten zu verstehen. 6 

Arbeitsbezogene 
Lernortkombinationen 

Wie aus der tabellarischen Übersicht zu erse­

hen ist, sind in der Modellversuchsreihe 

unterschiedliche Lernortkombinationen ent­

standen. Die Beschreibung der einzelnen 

Modellversuche zeigt7, daß in drei Fällen 

überbetriebliche Lernortkombinationen be­

stehen (vgl. Zeile 4, 7 und 10 der Übersicht). 

In der Mehrzahl der Modellversuche sind 

innerbetriebliche Lernortkombinationen ent­

wickelt worden, die sich jeweils aus min­

destens drei Lernorten zusammensetzen. Mit 

fortschreitendem Ausbildungsverlauf rücken 

in den meisten Modellversuchen das Arbeits­

handeln in Realsituationen und damit dezen­

trale Lernorte in den Vordergrund. Auf die 

neugebildeten Lernortkombinationen trifft 

im Grundsatz das zu, was für die Verbindung 

von Schule und Betrieb gilt: Im Rahmen der 

Abstimmung zwischen den Lernorten sind 

die jeweiligen Lernortvorteile pädagogisch 

und lernorganisatorisch zu nutzen und opti­

mal zu kombinieren. 

Für die Gestaltung von Lernortkombinatio­

nen haben in der Modellversuchsreihe drei 

Inhaltsbereiche Leitcharakter: der lernorga­

nisatorisch-strukturelle, der personale und 

der didaktisch-methodische Bereich. Lernor­

ganisatorisch-strukturell geht es um die Ab­

folge und zeitliche Belegung der Lernorte. 

Die Präsenz in dezentralen Lernorten und 

zeitlich gebundene Realarbeiten erfordern 

z. T. Belegungsverpflichtungen, die nicht un­

bedingt mit pädagogisch sinnvollen Einsatz­

zeiten übereinstimmen. In personaler Hin­

sicht sind die Qualifikationen der Ausbilder, 

der ausbildenden Fachkräfte und der Auszu­

bildenden bzw. Weiterzubildenden abzu­

stimmen. Für die Kooperation der Ausbilder 

sind Art, Umfang und Anlässe ihrer gemein­

samen Arbeitsbeziehungen wichtig. Die Ko­

operation von Ausbildern zentraler Lernorte 

mit ausbildenden Fachkräften dezentraler 

Lernorte ist unerläßlich. Dabei kommt 

selbstorganisierten und selbstqualifizieren­

den Kooperationsmodellen eine besondere 

Bedeutung zu, weil sie arn besten geeignet 

sind, die Zusammenarbeit und Abstimmung 

langfristig zu sichern. Im Modellversuch 

"Selbstqualifizierung der Ausbilder" (vgl. 

Zeile 5 der Übersicht) bestand hierin das 

Hauptanliegen. Didaktisch-methodisch stel­

len sich vor allem Fragen nach Auswahl und 

Abstimmung der Lerninhalte in den jeweili­

gen Lernortsystemen sowie Fragen nach ein­

gesetzten Methoden und Medien. 

Mit der Neuordnung der Ausbildungsberufe, 

neuen Ausbildungszielen und damit verbun­

denen didaktisch-methodischen Konzepten 

entstehen erhöhte Ansprüche an systemati­

sierte und flexible Lernortkombinationen. 

Der Erwerb ganzheitlicher Qualifikationen 

und die auf den Auszubildenden bezogenen 

personalen Kompetenzen setzen ein zwi­

schen allen Lernorten abgestimmtes einheit­

liches Bildungskonzept voraus. Der Erwerb 

von Schlüsselqualifikationen und beruflicher 

Handlungskompetenz zeichnet sich gerade 

dadurch aus, daß fachliche, soziale und ge­

sellschaftliche Kompetenzen zusammenhän­

gend erworben werden. Um diese Ansprüche 

in der Kooperation von Lernorten durchzu­

setzen, sind die entwickelten Lernortsysteme 

auszubauen und zu transferieren. 

Resümee und Ausblick 

Arbeitsbezogene Lernorte und Lernortkom­

binationen im Rahmen dezentraler Berufsbil­

dungskonzepte dienen der Weiterentwick­

lung und Qualitätsverbesserung der Berufs­

bildung. Sie tragen zugleich zur Wirtschaft­

lichkeit der Berufsbildung bei: Produktive 

Qualifizierungsanteile werden erhöht, Infra­

strukturkosten reduziert und Einarbeitungs­

zeiten am Arbeitsplatz nach der Qualifizie­

rung minimiert. Auf den ersten Blick er­

scheint die Gleichzeitigkeit von Qualitätsver­

besserung und Kostenreduzierung paradox. 

Erfahrungen zeigen aber, daß dies möglich 

ist, insbesondere dort, wo ausgelagerte und 

lerntheoretisch konstruierte Aus- und Weiter­

bildungsmaßnahmen durch arbeitsbezogene 

Lernsequenzen ersetzt werden. Zudem ist die 

Erschließung und lernförderliche Gestaltung 

des Lernorts Arbeitsplatz generell unter Ko­

stengesichtspunkten sinnvoll, wenn diese 

Maßnahmen mit der Herstellung kontinuier­

licher Partizipations-, Optimierungs- und 

Verbesserungsprozesse konform gehen bzw. 

diese überhaupt erst ermöglichen. 

Bisherige Erfahrungen zeigen auch, daß "in­

tegriertes Lernen"8 in dezentralen Berufsbil­

dungskonzepten nur in der Kombination von 

Lernorten und in lernortdifferenzierten For­

men, so als arbeitsgebundenes, arbeitsver­

bundenes und arbeitsorientiertes Lernen, er­

folgen kann. Um implizites Lernen und ex­

plizites Lernen im Arbeitsprozeß zu verbin­

den, sind lernhaltige Arbeitsplätze, die Er­

weiterung der Arbeitsstruktur um eine Lern­

infrastruktur sowie didaktisch-methodische 

Ansätze notwendige Voraussetzungen. 
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Auch wenn in modernen Arbeitsprozessen 

vielerorts die Bedeutung des Lernens ge­

wachsen ist und lernförderliche Strukturen 

etwa im Zusammenhang mit partizipativen 

Gruppenkonzepten und dem Konzept der ler­

nenden Organisation geschaffen werden, so 

besteht zwischen dem einzelbetrieblichen In­

teresse an einer engen Arbeitsplatz- und Ar­

beitsprozeßbindung des Lernens und den be­

rufsbreiten, entwicklungsfördernden und zu­

nehmend berufsübergreifenden Lernansprü­

chen der Berufsbildung ein deutliches Span­

nungsverhältnis. Intentionale pädagogische 

und bildungstheoretische Ziele und Kriterien 

können - bei aller Annäherung von Bildung 

und Ökonomie - im betrieblichen Umfeld 

und am Arbeitsplatz nur in begrenztem Maße 

eingelöst werden. Im Rahmen von Lernort­

kombinationen kommen damit arbeitsplatz­

unabhängigen und öffentlichen Lernorten 

besondere Aufgaben in der Einlösung von 

Bildungsprozessen und kritischer Reflexion 

sowie fächer- und aufgabenübergreifenden 

Lehr-/Lernprozessen zu. Besonders im Lern­

ort Berufsschule und anderen berufsbilden­

den Schulen müßten diese Lernvorzüge 

wirksam werden. 

In Betrieben wirft die Parallelität von neuen 

arbeitsbezogenen Lernorten und neuen be­

trieblichen Arbeitsorganisationsformen eine 

Reihe von gestaltungspraktischen und theo­

retischen Fragen auf. Im Verhältnis von Be­

rufsbildung und betrieblicher Organisations­

entwicklung entstehen Überschneidungen, 

Disjunktionen, aber auch Gestaltungsmög­

lichkeiten, die den zukünftigen Stellenwert 

von Berufsbildung in den Unternehmen ent­

scheidend prägen werden. Berufsbildung und 

Betriebspädagogik sind in struktureller und 

bildungstheoretischer Hinsicht einerseits Teil 

des Bildungssystems und somit ein eigen­

ständiger Entwicklungsbereich, andererseits 

sind sie in ihrer Verschränkung mit der be­

trieblichen Organisationsentwicklung zu be­

greifen und zu entwickeln. Lernprozesse 

spielen in neuen Lernorten wie in neuen be­

trieblichen Arbeitsorganisationsformen, ins­

besondere in konsensorientierten Beteili-

gungsgruppen, eine wichtige Rolle. Dabei 

sind Gruppenlernen und Organisationslernen 

Lernorientierungen, die in unmittelbarem 

Bezug zu Anforderungen neuer Unterneh­

mens- und Arbeitskonzepte stehen und so­

wohl auf die Berufsbildung als auch auf die 

Organisationsentwicklung rekurrieren. In 

den neugeschaffenen Lernorten sind die 

Lernorientierungen und ihre Verzahnung mit 

der Organisationsentwicklung didaktisch­

methodisch zu fundieren. 

Die Begriffe "arbeitsbezogener Lernort" und 

"arbeitsbezogene Lernortkombination" ste­

hen in einem doppelten Bezug zum Umfeld: 

zum einen durch den Kontext der Lernoptio­

nen neuer Arbeits- und Organisationskonzep­

te, zum anderen durch den Kontext der Be­

rufsbildung mit ihren sowohl qualifikatori­

schen als auch persönlichkeitsbezogenen An­

sprüchen. Lerntheoretisch und didaktisch­

methodisch geht es nicht nur um intentionale 

Lehr- und Lernprozesse, sondern in prinzipi­

eller Erweiterung herkömmlichen Lern- und 

Didaktikverständnisses gleichermaßen um 

informelle, erfahrungsgeleitete Lernprozesse. 

Deren Verbindung ist für arbeitsbezogene 

Lernorte und Lernortkombinationen konsti­

tutiv. Eine Lernort- oder Lernortkooperations­

diskussion ohne entsprechende Optionen 

verliert sich rasch in statistische und syste­

misch-strukturelle Bezüge, die Gefahr laufen, 

die eigentlichen Zielorientierungen beruflicher 

Bildung aus dem Auge zu verlieren. 

Bezogen sich die Lernortinnovationen in der 

Modellversuchsreihe zunächst vorrangig auf 

die Ausbildung, so hat mit der Entwicklung 

der Reihe die betriebliche Weiterbildung zu­

nehmend Gewicht erhalten. Im Mittelpunkt 

des zuletzt aufgenommenen Modellversuchs 

"Systematisierung von Erfahrungswissen" 

(vgl. Zeile 12 der Übersicht) steht die Ent­

wicklung und Erprobung eines arbeitsinte­

grierten Weiterbildungskonzepts, das wesent­

lich über den Lernort "Lernzone" realisiert 

werden soll. In anderen Modellversuchen 

werden die lernorganisatorischen Innovatio­

nen zunehmend auf die Weiterbildung trans-
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feriert. So sind in dem Modellversuch "De­

zentrales Lernen in Teamarbeit" (vgl. Zeile 6 

der Übersicht) Lerninseln für die betriebliche 

Weiterbildung eingerichtet worden. Gleiches 

gilt für Lernstationen, die nach Beendigung 

des Modellversuchs zur informationstechno­

logischen Qualifizierung (vgl. Zeile 5 der 

Übersicht) etabliert wurden und weiter aus­

gebaut werden sollen. Ebenso wie in den 

Lernstationen für Auszubildende werden hier 

intentionales Lernen und informelles Lernen 

zusammengeführt. Eine 1993 eingerichtete 

Roboter-Lernstation, in der es um das Bedie­

nen und Warten von Schweißrobotern geht, 

ist ein Beispiel hierfür. Die Lernstation ist ar­

beitsplatzverbunden und dient der fachlichen 

Anpassungsqualifizierung sowie der metho­

dischen und personalen Weiterbildung. An­

ders als in beigestellten Zirkel- und Lern­

stattgruppen ermöglicht diese Doppelstruk­

tur von Arbeitsplatz mit Lernanteilen und 

Lernplatz mit Arbeitsanteilen eine reale Inte­

gration von Lernen und Arbeiten. 

Für den weiteren Ausbau arbeitsbezogener 

Weiterbildungslernorte ist vor allem deren 

Verhältnis zu partizipativen und auf Optimie­

rungs- und Verbesserungsprozesse abzielen­

de betriebliche Organisationsformen zu klä­

ren sowie die Frage, inwieweit für die beruf­

lich-betriebliche Weiterbildung eine Plurali­

tät von Lernorten mit entsprechenden lern­

prozeßoptimierenden Lernortkombinationen 

herzustellen ist. Der Ausbau regulierter be­

trieblicher Weiterbildungsstrukturen, der in 

einigen industrialisierten Ländern im Rah­

men neuer Unternehmensentwicklungen we­

sentlich fortgeschrittener ist als in der Bun­

desrepublik9, ist mit der abschlußbezogenen 

Aufstiegsfortbildung und mit der dualen Be­

rufsausbildung zu verschränken. Hier liegen 

notwendige strukturelle Entwicklungen für 

die weitere Profilierung der beruflichen Wei­

terbildung als eigenständiges Teilsystem des 

Gesamtbildungssystems und erst recht für 

die Herausbildung eines zum gymnasial-aka­

demischen Bildungssystem gleichwertigen 

Berufsbildungssystems. 
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Seit 1991 steigen die Schülerzahlen 

in Berufsfachschulen an. Dagegen 

sinkt die Zahl der Auszubildenden. 

Der folgende Beitrag geht diesen 

Entwicklungen nach. Aus den Erhe­

bungen des statistischen Bundesam­

tes lassen sich die Relationen zwi­

schen dualer und schulischer Berufs­

ausbildung ableiten sowie das Ge­

schlechterverhältnis bei vollschuli­

scher Berufsqualifizierung und die 

Schwerpunkte der Berufsbereiche 

ermitteln. 

Die Darstellung von Bedeutung und 

Funktion der vollqualifizierenden Be­

rufsfachschulen erlaubt ihre bil­

dungspolitische Einordnung. Aus 

dieser Perspektive kann dann auch 

der Frage nachgegangen werden, ob 

die gegenläufigen Entwicklungen ei­

nen Veränderungsprozeß wegen des 

Attraktivitätsverlusts des dualen Sy­

stems zum Ausdruck bringen oder 

Puffer- und Warteschleifenfunktion 

einnehmen. 

Stellung der Berufsfachschulen 

Berufsbildende Schulen in Vollzeitform er­

füllen mehrere Funktionen. Einerseits kön­

nen auf ihnen (höhere) allgemeinbildende 

Schulabschlüsse erworben werden, anderer­

seits dienen sie auch dem Ziel der Berufsvor­

bereitung oder der Berufsqualifizierung mit 

Ausbildungsabschluß. Der größte Teil der 

Schüler und Schülerinnen erwirbt mit dem 

Besuch einer beruflichen Vollzeitschule einen 
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höheren allgemeinbildenden Abschluß, un­

abhängig von der Berufsorientierung. Etwa 

15 Prozent absolvieren ein Berufsvorberei­

tungs- (BVJ) oder Berufsgrundbildungsjahr 

(BGJ), dessen Besuch als Teil der Ausbil­

dung anerkannt werden kann. Mit dieser Art 

der Vorbereitung verbindet sich die Hoff­

nung, die anschließende Berufswahl zu er­

leichtem und die Vermittlungs- und Ausbil­

dungschancen zu verbessern. 

An den mehrjährigen Berufsfachschulen 

steht die berufliche Qualifizierung im Vor­

dergrund. Unter Berufsqualifizierung mit 

Ausbildungsabschluß fallen die Ausbil­

dungsgänge, bei denen in Vollzeitschulen 

nach einer Bundes- oder Landesregelung ein 

Beruf erworben wird. Dabei gibt es zwei Ar­

ten, einen beruflichen Abschluß nach einer 

schulischen Ausbildung zu erwerben: inner­

halb oder außerhalb der Regelungen durch 

das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die 

Handwerksordnung (HwO). Der Abschluß in 

einem "anerkannten Ausbildungsberuf' (in­

nerhalb BBiG und HwO), wie er im Regel­

fall in dualer Ausbildungsform erworben 

wird, stellt in vollzeitschulischer Form je­

doch eher die Ausnahme dar. Im Vergleich 

zur dualen Ausbildung spielt auch die Aus­

bildung mit Abschluß außerhalb BBiG und 

HwO an Berufsfachschulen quantitativ eine 

nachgeordnete Rolle (vgl. Abb. 1). 

Die Nachfrage nach rein schulischer Ausbil­

dung ist aber in den letzten Jahren, entgegen 

dem Trend bei der dualen Ausbildung, über­

proportional gestiegen. Die demographi­

schen und wirtschaftlichen Entwicklungen, 

die im dualen System die Auszubildenden­

zahlen negativ beeinflussen, wirken hier 

nicht hemmend, sondern eher fördernd (vgl. 

Abb. 2). Bleiben die neuen Länder unberück­

sichtigt, so ist die Anzahl der neu abge­

schlossenen Ausbildungsverträge (d. h. der 

Ausbildungsbeginner im dualen System) seit 

1984 kontinuierlich - über das demogra­

phisch bedingte Maß hinaus - gesunken. 1 

Die Relationen haben sich deutlich verscho-

Abbildung 1: Ziel: Berufsabschluß 

Auszubildende nach BBiGjHwO 
an Berufsfachschulen 

8 364 0,5% 
Berufsfachschüler in Ausbildung außerh. BBiGJHwO 
98 171 5,6% 

Auszubildende im dualen System (Teilzeitberufsschüler) 
1 640 781 93,9% 

Quelle: StaBA; Berechnungen: BIBB; 1992 

Abbildung 2: Ausbildungsbeginner im dualen System und an Berufsfachschulen (in Tausend) 

II 604 003 583 736 545 562 612 969 595 215 570 093 

D 36 079 36 456 39 197 43 298 49 503 54 982 

ill 28 043 28 463 30 323 33 828 39 214 44 044 

111 Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 
D Berufsfachschüler außerhalb BBiG/HwO, 1. Jg. 
D davon weibl ich 

Quellen: StaBA, BA, BIBB, bis 1990 früheres Bundesgebiet 
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ben: Während 1988 auf einen Berufsfach­

schüler (im ersten Jahrgang) mit Abschluß­

wunsch außerhalb BBiG und HwO noch 

rund 17 Teilzeitberufsschüler entfielen, sind 

es 1993 nur noch rund 10. 

Entwicklung 
der Schülerzahlen 

Die größten Anteile an den beruflichen Schu­

len insgesamt stellen die Schülerl-innen der 

Berufsschulen und die der Berufsfachschulen 

(vgl. Tab. 1). Die Zahl der Schüler an den Be­

rufsschulen, die ganz überwiegend (zu 98 

Prozent) von Auszubildenden im dualen Sy­

stem als Teilzeitberufsschüler besucht wer­

den, fällt seit Jahren (Basisjahr ist 1985) kon­

tinuierlich. Sie beträgt (nach vorläufigen Er­

gebnissen) im Schuljahr 1993/94 1,617 Mio. 

und ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 62 000 

oder 3,7 Prozent gesunken. Der Männecanteil 

an den Berufsschulen liegt seit 1990 relativ 

konstant bei 58 Prozent. 

Tabelle 1: Entwicklung der Schülerzahlen an Berufsschulen und Berufsfachschulen 

Berufsschüler I I 
dav. weiblich 

2 270 890 795 307 

1 868 778 687 405 

1 739 296 747 424 

1 696 644 727 633 

1 678 774 698 490 

1 617 132 673 190 

Quelle: StaBA. Früheres Bundesgebiet 

Abbildung 3: Schüler /-innen an Berufsfachschulen 1993 

Abschluß außerh. BBiG/HwO 

weiblich 
87 402 

Quelle: StaBA 

männlich 
20858 

Berufsfachschüler 

dav. weiblich 

236 293 339 736 

170 291 262 206 

157 167 245 606 

159 427 248 856 

170 776 263 592 

186 431 284 863 

Abschluß gemäß BBiG/HwO l 

weiblich 
5 362 

männlich 
3 242 

An den Berufsfachschulen verlief die Ent­

wicklung anders. Zunächst ist zwar ebenfalls 

ein Rückgang zu verzeichnen. Aber mit dem 

Anstieg der Schülerzahlen im Jahr 1991 be­

gann eine Trendwende. Im Schuljahr 1993/ 

94 besuchten rund 285 000 Schüler und 

Schülerinnen eine Berufsfachschule, rund 

21 000 oder 8,1 Prozent mehr als im Vorjahr, 

wobei der absolute Zuwachs mit jeweils rd. 

11 000 in den alten und neuen Ländern etwa 

gleich hoch war. Im Gegensatz zu den Be­

rufsschulen stellen an den Berufsfachschulen 

die Frauen eine deutliche Mehrheit; ihr An­

teil liegt seit 1990 bei 65 Prozent. 

Die Entwicklung der Zahlen der Schüler und 

Schülerinnen, die an der Berufsfachschule 

nach mehrjähriger Schulzeit einen Abschluß 

anstreben, zeigt etwas andere Trends als die 

für die Gesamtheit ihrer Schüler. Einjähriger 

Berufsfachschulbesuch hat eher eine Puffer­

funktion beim Übergang an der ersten 

Schwelle von allgemeinbildender Schule in 

Ausbildung. 

Die Berufsfachschulen besuchten im Jahr 

1992 insgesamt 98 000 Schüler mit dem 

Ziel, einen Ausbildungsabschluß außerhalb 

BBiG und HwO zu erwerben. Das sind 18,4 

Prozent mehr als im Vorjahr. Der weibliche 

Anteil beträgt 80 Prozent. Im Jahr 1993 stieg 

die Zahl dieser Berufsfachschüler weiter 

stark an. Insgesamt wurden rund 108 000 

Schüler gemeldet; das sind 10,3 Prozent 

mehr als 1992. Der weibliche Anteil ist ge­

ringfügig angestiegen auf 81 Prozent (vgl. 

Abb. 3). 

1992 strebten insgesamt 8 400 Schüler an 

Berufsfachschulen einen nach BBiG/HwO 

anerkannten Ausbildungsberufsabschluß in 

Vollzeitform an, 13,5 Prozent mehr als im 

Vorjahr, davon 62 Prozent Frauen. Im Jahr 

1993 haben sich keine wesentlichen Verände­

rungen gegenüber 1992 ergeben (vgl. Abb. 3). 

Einschließlich der Auszubildenden an Teil­

zeitberufsschulen wollten 1992 insgesamt 
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1 747 316 junge Menschen einen beruflichen 

Abschluß im dualen System oder in voll­

schulischer Form erwerben. 2 Davon entfallen 

auf die duale Ausbildung nach BBiG/HwO 

93,9 Prozent, auf vollschulische Ausbildung 

nach BBiG/HwO 0,5 Prozent und auf voll­

schulische Ausbildung außerhalb BBiG/ 

HwO 5,6 Prozent (vgl. Abb. 1). Trotz des 

Anstiegs der Vollzeitschülerzahlen und -an­

teile ist die überragende quantitative Überle­

genheit der dualen Berufsausbildung unge­

brochen. 

Ausbildung 
an Berufsfachschulen 

Während im dualen System in 373 Berufen 

bundeseinheitlich auf der Grundlage der Re­

gelungen nach BBiG und HwO ausgebildet 

wird3, gibt es für die Ausbildung an Berufs­

fachschulen eine Vielfalt von (Landes-)Rege­

lungen, die sich inhaltlich unterscheiden und 

keine einheitlichen Berufsbezeichnungen 

haben. Bundesrechtliche Regelungen gibt es 

für 16 berufliche Erstausbildungsgänge in 

schulischer Form, die ausschließlich Ge­

sundheitsdienstberufe betreffen. Darüber 

hinaus gibt es über 150 landesrechtliche Re­

gelungen, die zu Ausbildungsabschlüssen in 

mehr als 100 verschiedenen Berufen führen. 4 

Dabei handelt es sich bis auf wenige Ausnah­

men um Technik- und Dienstleistungsberufe. 

Quantitative Schwerpunkte bilden die sozial­

pflegerischen und -pädagogischen Berufe, zu 

denen vor allem Erzieher/-innen, Kinder­

und Altenpfleger I -innen gehören. Diese 

stellten im Jahr 1992 41 132 Schüler, das 

sind 42 Prozent der Berufsfachschüler, die 

einen Abschluß anstrebten. Die technischen, 

datenverarbeitenden und kaufmännischen 

Assistentenberufe sowie die Gesundheits­

dienstberufe stellen weitere bedeutende An­

teile.5 

Die großen absoluten und relativen Steige­

rungen von 1992 zu 1993 bei den Berufs-

Tabelle 2: Entwicklung der Schülerf-innenzahlen bei ausgewählten Berufsfachschulberufen 

1993 

Gesund-
heitsdienst- 10 737 
berufe 

Umwelt-
schutztechni- 503 
ker 628 

Biol.-techn. 
Assistent 1 491 
631 

Kfm. Ass. 
DV/Rech- 707 
nungsw. 774 

Datentechn./ 
Informatik- 4 062 
ass. 774 

Therap. 
Lehrkräfte 2 254 
852 

Alten­
pflegerinnen 
861 

Erzieher­
innen 
864 

Kinder­
pflegerinnen 
864 

Hauswirt­
schaftsverw. 
921 

4 942 

13 744 

17 893 

2 356 

1993 % 
weiblich weiblich 

9 599 89 

289 57 

1 061 71 

329 47 

1 230 30 

1 856 82 

4 103 83 

12 625 92 

17 405 97 

2 324 99 

1992 1992 % 
weiblich weiblich 

5 178 4 698 91 107 

253 122 48 99 

1 077 774 72 38 

189 43 23 274 

2 824 438 16 44 

1 438 1 143 79 57 

4 127 3 483 84 20 

13 021 12 061 93 6 

14 750 14 358 97 21 

1 386 1 317 95 70 

Klassifizierung gemäß StaBA 1992; Quelle: StaBA; Berechnungen: BIBB 

fachschulbesuchem beschränken sich auf 

zehn Berufsordnungen bzw. Einzelberufe 

(vgl. Tab. 2). Quantitativ bedeutend mehr 

Schüler/ -innen wurden 1993 bei den Ge­

sundheitsdienstberufen gezählt ( + 5 600), bei 

den Kinderpflegerl-innen (+ 3 100) und bei 

den Datentechnischen Assistenten/ -innen/ 

Informatikassistenten I -innen ( + 1 200). Stei­

gerungsraten um 100 Prozent und mehr wur­

den für Kaufmännische Assistenten/ Assi­

stentinnen Datenverarbeitung/Rechnungs­

wesen, Umweltschutztechniker I -innen sowie 

die schon erwähnten Gesundheitsdienstberufe 

errechnet. 

Der Frauenanteil, der sich an diesen zum Be­

rufsabschluß führenden Schulen insgesamt 

kaum verändert hat, ist weit überproportional 

angestiegen bei den Kaufmännischen Assi­

stentinnen Datenverarbeitung/Rechnungs­

wesen (von 23 auf 47 Prozent) und bei den 

Datentechnischen Assistentinnen /Informatik­

assistentinnen (von 16 auf 30 Prozent). 

Schulische Vorbildung 

Vergleicht man die beiden Schulformen Be­

rufsschule und Berufsfachschule6 hinsieht-
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Abbildung 4 Schulische Vorbildung 
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den Zusätzen "(staatlich) geprüft" oder 

"staatlich anerkannt" zertifiziert. In Nord­

rhein-Westfalen ist bei einer Reihe von Rege­

lungen damit gleichzeitig der Erwerb der all­

gemeinen oder der Fachhochschulreife ver­

knüpft. 

Fazit 

Berufsfachschulen bilden weitaus überwie­

gend für Berufe aus, für die es keine Ausbil­

dungsangebote im dualen System gibt und 

übernehmen damit eine wichtige ausbil­

dungs- und arbeitsmarktpolitische Ergän­

zungsfunktion. 

Überproportionale Steigerungen der Schüler­

zahlen gibt es in den zukunftsträchtigen Be­

reichen der datenverarbeitenden/kaufmänni­

schen und der Gesundheits- und Dienstlei­

stungsberufe. 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen: BIBB, 1992 

Ein weiterer Grund für den Zulauf zu Berufs­

fachschulen dürfte im enger gewordenen 

Ausbildungsstellenmarkt liegen; denn wegen 

des Abbaus von Ausbildungsplätzen durch 

die Betriebe ist es wieder schwieriger gewor­

den, im dualen System einen Beruf nach 

Wahl zu ergreifen. Der Berufsfachschulbe­

such als Warteschleife dient dann dazu, die 

Ausgangsposition bei der nächsten Bewer­

bungsrunde zu verbessern. Auch aus dieser 

Sicht ist die Berufsfachschule nicht als Kon­

kurrenz der dualen Ausbildung zu betrach­

ten. 

lieh der schulischen Vorbildung ihrer Schü­

lerl-innen (vgl. Abb. 4), stellt man fest, daß 

bei beiden die Anteile der Realschüler/ -in­

nen am höchsten sind. Die Anteile der Schü­

ler/-mnen ohne Hauptschulabschluß und mit 

(Fach-)Hochschulzugangsberechtigung sind 

an der Berufsschule höher, während die Be­

rufsfachschule deutlich (rd. 10 Prozent) mehr 

Hauptschulabsolventen hat. Von diesen besu­

chen viele die Berufsfachschule mit dem 

Ziel, dort den Realschulabschluß nachzuho­

len. Wenn die Verteilung derjenigen, die kei­

ne Angaben zur schulischen Vorbildung ge­

macht haben, sowie derjenigen Teilgruppe 

der Berufsfachschüler/-innen, die einen Be-

rufsabschluß anstreben (98 000 von 264 000, 

d. h. etwa 37 Prozent in 1992), sich nicht we­

sentlich von der Verteilung der bekannten 

und hier dargestellten Daten unterscheidet, 

gibt es keine Auslese von schulisch höher 
Qualifizierten in Ausbildungsgängen an Be­

rufsfachschulen gegenüber denen im dualen 

System. Die naheliegende Vermutung, daß 

schulische Ausbildungsgänge für leistungs­

stärkere Absolventen allgemeinbildender 

Schulen attraktiver sein könnten, läßt sich 

mit den vorhandenen Zahlen nicht belegen. 

Die Abschlüsse der Ausbildung an Berufs­

fachschulen werden mit Zeugnissen sowie 

Über die Verwertung der Abschlüsse und den 

Verbleib von Berufsfachschülern soll eine 

Untersuchung des BIBB Aufschluß geben, 

die im Herbst 1995 durchgeführt wird. Ab­

solventen mit Ausbildungsabschluß aus dem 

Jahre 1994 sollen dazu nach ihrem berufli­

chen Werdegang und der Bewältigung der 

zweiten Schwelle, dem Übergang von der 

Ausbildung in das Berufsleben, befragt wer­

den. Ziel ist es, differenzierte Kenntnis über 

die Berufschancen derer zu erhalten, die eine 
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Ausbildung außerhalb des dualen Systems, 

aber auf vergleichbarem Niveau, absolviert 

haben. Die Diskussion des Vergleichs der 

Ausbildungsgänge kann dann um den Ver­

wertungsaspekt erweitert werden. 

Anmerkungen: 

1 Vgl. Bundesanstalt für Arbeit Unterabteilung Stati­

stik, Referat II b 4/Bundesinstitut für Berufsbildung 

(H 1. 3, Bonn): Ausbildungsstellenmarkt 1983- 1993 

in der Gliederung nach AA-Bezirken. Siehe dazu 

au ch: Beruf sbildungsbericht 1993, S. 35, Hrsg.: Bun ­

desministerium für Bildung und Wissenschaft. Bad 

Honnef Bock 1993 
2 Ohne Berufsakademien, doppelqualifiz ierende Bil­

dungsgänge u. ä. ; alle Ausbildungsjahre. 
3 Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Die 

anerkannten Ausbildungsberufe 1993. Bielefeld 1994 
4 Stand: I. 8. 1990, alte Bundeslände r; Quelle: 

Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 

Forschungsförderung: Abschlüsse im Sekundarbe­

reich II. Materialien zur Bildungsplanung und zur 

Forschungsförderung, H. 25, Bonn 1991 . Eine Neu­

bearbeitung wird voraussichtlich 1995 erscheinen. 
5 Man beachte jedoch, daß die Schulen des Gesund­

heitswesens nicht zu den Berufsfachschulen zählen 

und daher hier unberücksichtigt bleiben müssen. Dort 

wurden 1992 insgesamt rd. 107 000 Schüler l- innen, 

da von etwa die Hälfte Krankenschwestern und -pjle­

ger, ausgebildet. (Qu elle: Bildung und Kultur, Fach­

serie II , Reihe 2: Berufliche Schulen 1992. Hrsg.: 

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 1994 
6 Statistiken liegen nur für die gesamte Schülerzahl 

vor, nicht gesondert f ür die engere Zielgruppe derer, 

die einen Berufsabschluß anstreben. Von mehr als ei­

nem Viertelliegen gar keine Angaben zur Vorbildung 

vor. 

Fremdsprachenzertifikate· 
Transparenz, Nutzen 
und Informationsbedarf 

Jens U. Schmidt 

Dr. phil., Diplompsychologe, 

wissenschaftlicher M itarbei-

ter in der Abteilung 2. 2 

"Prüfungen und Lerner­

folgskontrolien " im Bun­

desinstitut fü r Berufsbil ­

dung, Berlin 

lmmo Wittig 

Diplomsozialwissenschaft­

ler, wissenschaftlicher Mit-

arbeiter am Institutfür em-

pirische und angewandte 

Soziologie (EMPAS) der 

Universität Bremen 

Während die Bedeutung fremd­

sprachlicher Kenntnisse inzwischen 

unbestritten sein dürfte, spielen in 

Deutschland Zertifikate fremd­

sprachlicher Kompetenz, die in einer 

Prüfung unabhängig von einem vor­

angegangenen Kurs erworben wer­

den können, nur eine untergeordne­

te Rolle. Das europäische Projekt 

Langered entwickelte ein Informati­

onssystem über derartige Zertifikate. 

Eine Befragung bei Betrieben, Multi­

plikatoren und Sprachschulen gibt 

Aufschluß über die Transparenz des 

internationalen "Markts" der Fremd­
sprachenzertifizierung, den Nutzen 

eines darauf bezogenen Informations­

systems und die Wichtigkeit solcher 

Kompetenznachweise etwa für Per­

sonalentscheidungen. 

Fremdsprachenkenntnisse 
und ihre Zertifizierung 

Das Zusammenwachsen Europas und die zu­

nehmenden internationalen Kontakte auch 

außerhalb der EU lassen das Erlernen von 

Fremdsprachen immer wichtiger werden. In 

einer Vielzahl von Fachtagungen wird an 

neuen Konzepten gearbeitet. 1 Um dem auch 

in der beruflichen Bildung vorhandenen Be­

darf an Fremdsprachenunterricht gerecht zu 

werden, gibt es verschiedene Ansätze, u. a. 

durch einen Modellversuch an Bayerischen 

Berufsschulen2 oder durch von LINGUA, 

PETRA oder SESAM geförderte Projekte3. 

Die Wichtigkeit von Fremdsprachen in der 
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beruflichen Bildung wird auch vom Haupt­

ausschuß des Bundesinstituts für Berufsbil­

dung betont. 4 In seinen Empfehlungen wer­

den unterschiedliche Maßnahmen und Hand­

lungsfelder genannt, u. a. Vergrößerung des 

Fremdsprachenangebots in der Berufsschule, 

Erweiterung der Möglichkeit von Auslands­

aufenthalten und -praktika, Heranbildung 

von geeignetem AusbildungspersonaL Die 

vielfach beschworene Notwendigkeit ver­

stärkten Fremdsprachenunterrichts an der 

Berufsschule wird allerdings durch eine Un­

tersuchung von WoRDELMANN 5 relativiert. Die 

generelle Einführung von Fremdsprachen­

unterricht an der Berufsschule brächte einige 

organisatorische und zeitliche Probleme mit 

sich, abgesehen davon, daß der tatsächliche 

Bedarf nach Einschätzung Berufstätiger von 

Beruf zu Beruf stark schwankt und insgesamt 

als weniger hoch eingestuft wird, als man 

aufgrund der politischen Diskussion vermu­

ten würde. 

Zu erwähnen ist an dieser Stelle ein bil­

dungspolitisch außerordentlich brisantes 

Thema: die Diskussion um Transparenz und 

Anerkennung ausländischer berufsbezogener 

Zertifikate. Die Mobilität von Arbeitskräften 

auf dem europäischen Binnenmarkt hat zu 

einer Vielzahl bisher nicht befriedigender 

Ansätze geführt, nachdem wohl deutlich ge­

worden ist, daß es aufgrund der sehr unter­

schiedlichen Bildungssysteme weder mög­

lich noch derzeit wünschenswert ist, generell 

alle berufsbezogenen Zertifikate der anderen 

Länder anzuerkennen. 

Solche Ansätze sind die bereits erarbeiteten 

Informationsmaterialien über Zertifikate an­

derer Länder, die bilateralen Anerkennungen 

ausgewählter Berufsabschlüsse zwischen 

einzelnen Staaten, die vorliegenden Be­

schreibungen von Entsprechungen einzelner 

Zertifikate sowie die Entwicklung spezieller, 

international verwertbarer Zertifikate. Große 

internationale Anstrengungen werden not­

wendig sein, um zumindest mittelfristig zu 

Teillösungen für diese Problematik zu ge­

langen.6 

Ein aus deutscher Sicht sehr spezielles The­

ma ist die Zertifizierung fremdsprachlicher 

Kenntnisse. Während man sich intensiv mit 

der Entwicklung von Lehrplänen und der 

Verbesserung von Lernmaterialien befaßt, 

wurde der Schaffung standardisierter Prüfun­

gen und allgemein zugänglicher Zertifikate 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Im angel­

sächsischen Raum ist dies ganz anders. Nicht 

nur im sprachlichen Bereich spielen hier Zer­

tifikate und zu ihrer Erlangung entwickelte 

Tests eine fast wichtigere Rolle als darauf be­

zogene Vorbereitungskurse. 

I Fremdsprachen­
zertifikate gewinnen 

international 
stark an Bedeutung 

International haben Zertifikate im fremd­

sprachlichen Bereich eine große Bedeutung 

und stellen einen nicht unwichtigen Markt 

dar, wie der für die Aufnahme eines Studi­

ums in den USA unabdingbare TOEFL, der 

TOEie7, der für eine Tätigkeit im kaufmän­

nischen Bereich in vielen Ländern vorausge­

setzt wird, oder die weltweit bekannten Zer­

tifikate der eambridge-University, der Lon­

don ehamber of eommerce oder der Alli­

ance Franyaise. In Deutschland beginnen 

Zertifikate sich erst langsam durchzusetzen, 

insbesondere die des Deutschen Industrie­

und Handelstages und die durch den Deut­

schen Volkshochschulverband vergebenen 

Zertifikate der International eertificate eon­

ference. 

Der nach Auffassung e1mger Institutionen 

wenig transparente internationale "Markt" 

der Sprachzertifikate wird nun seit einigen 

Jahren im Rahmen des LINGUA-Il-Pro­

gramms durch das internationale EU-Projekt 

Langered 8 gesichtet. An diesem Projekt ha­

ben sich alle in Form eines im 

Jahr 1992 gegründeten Konsortiums betei-

ligt, repräsentiert durch staatliche oder priva­

te Institutionen, die insbesondere auf den Ge­

bieten Erziehung, Berufsausbildung und 

Lehrerfortbildung tätig sind. Nach dem in 

der Projektbeschreibung festgelegten Ziel ist 

beabsichtigt, "Bestandsaufnahmen vorzu­

nehmen von vorliegenden Zertifikaten und/ 

oder Diplomen zur berufsbezogenen Sprach­

verwendung mit dem Ziel, diese in ein 

schlüssiges System transnationaler Zertifi­

zierung zusammenzuführen. Zusätzlich sol­

len Listen von Lernmaterialien erstellt wer­

den, die sich auf diese Zertifikate beziehen; 

für Zertifikate, für die keine relevanten Mate­

rialien gefunden wurden, soll die Entwick­

lung neuer Materialien angeregt werden." 

(Zieldefinition des Langered-Projekts von 

1992). 

Konkretes Arbeitsergebnis von Langered ist 

zunächst eine Datenbank, die alle Zertifikate, 

die bestimmten Vorbedingungen entspre­

chen, in ein Ordnungssystem mit fünf allge­

meinsprachlichen und fünf berufsspezifi­

schen Niveaus einordnet. Diese Datenbank 

urnfaßt etwa 200 Zertifikate und liefert über 

die Kontaktanschrift hinaus Informationen 

über Ablauf, Inhalte und Anforderungen der 

erforderlichen Prüfung, teilweise auch über 

geeignete Vorbereitungsmaterialien und Kur­

se. Die ab Herbst in englischer Sprache er­

hältliche Diskettenversion wird voraussicht­

lich vom Bundesinstitut für Berufsbildung 

als deutsche Buchfassung herausgegeben. 

Das Projekt Langered birgt eine Anzahl 

fachlicher, wirtschaftlicher und politischer 

Probleme in sich, auf die an dieser Stelle 

nicht näher eingegangen werden kann. Ge­

nannt werden sollen lediglich exemplarisch 

das fachliche Problem der Definition berufs­

bezogener Niveaus, das wirtschaftliche Pro­

blem einer Marktbeeinflussung durch das 

Informationssystem und das an anderer Stelle9 

ausführlich behandelte Problem einer inter­

nationalen Standardisierung und ihrer Aus­

wirkungen. Die Frage, mit dem sich der vor­

liegende Beitrag befaßt, ist, ob in Deutsch-
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land überhaupt ein Informationsbedarf hin­

sichtlich der in Europa verfügbaren Sprach­

zertifikate besteht. 

ln der Befragung 
berücksichtigte Institutionen 
und Unternehmen 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung beauf­

tragte die Forschungsgesellschaft für Wirt­

schaftsberatung und Sozialwissenschaften 

(FOWISO) zur Durchführung einer schriftli­

chen Befragung und zu ergänzenden Exper­

tengesprächen. Im vorliegenden Artikel 

werden vor allem die Hauptresultate der 

schriftlichen Befragung dargestellt, während 

eine ausführliche Dokumentation auch der 

Interviews in einem geplanten Sammelband 

zur Problematik der Fremdsprachenzertifi­

zierung aufgenommen werden soll. 

Ausgewählt wurden drei Hauptzielgruppen, 

die mit Fremdsprachenzertifikaten zu tun ha­

ben und bei denen Langered zur Anwendung 

kommen soll: Anbieter von Fremdspra­

chenlehrgängen, Institutionen mit Multi­

plikator- und Disseminationsfunktionen 

aus dem Zertifizierungs- und allgemeinen 

Weiterbildungsbereich sowie Unternehmen. 

Zur Erfassung von Anbietern und Multipli­

katoren wurden private Sprachschulen, öf­

fentliche wie private Weiterbildungseinrich­

tungen und Anbieter von Zertifikaten in die 

Auswahl einbezogen. Außerdem sprachen 

wir Verbandsrepräsentanten, relevante Dach­

organisationen, Vertreter der Sozialpartner 

und der Bundesanstalt für Arbeit an sowie 

Wissenschaftler und Fachleute aus Universi­

täten, Instituten, philologischen Verbänden, 

Fachverlagen und Behörden. Auswahlgrund­

lage waren einschlägige, öffentlich zugängli­

che Verzeichnisse. Dabei sollten die wichtig­

sten Institutionen repräsentiert und ansonsten 

eine breite Streuung gewährleistet sein. Für 

den Bereich der Sprachschulen wurde aus 

dem Mitgliederverzeichnis des Bundesver­

bands Deutscher Privatschulen (VDP) eine 

Zufallsstichprobe gezogen. Eine weitere 

Adressenstichprobe ergab sich aus einer 

mehrstufigen Zufallsauswahl aus den in den 

Branchenfernsprechbüchern unter den 

Stichwörtern "Sprachschulen" und "Weiter­

bildung" enthaltenen Adressen. 

Im dritten Teilbereich, den Unternehmen, 

sind zwei Funktionen mit fremdsprachlichen 

Zertifikaten befaßt: die Personalakquisition 

und die Weiterbildung. Verantwortliche aus 

beiden Bereichen wurden in die Auswahl 

einbezogen. Hierbei lag der Schwerpunkt auf 

solchen Unternehmen, von denen a priori an­

genommen werden durfte, daß der überwie­

gende Teil des dort tätigen Personals schon 

allein im "Tagesgeschäft" auf Fremdspra­

chenkenntnisse angewiesen sein würde. Die 

Branchenauswahl orientierte sich an Berei­

chen, in denen das LangCred-Projekt bereits 

Aktivitäten entfaltet hat, u. a. Unternehmen 

aus den Bereichen Tourismus und Gastro­

nomie sowie international tätige Industrie­

unternehmen. Im Rahmen einer Zusatzerhe­

bung bezogen wir durch eine mehrstufige 

Zufallsauswahl außerdem gezielt mittelstän­

dische Firmen ein. 

Die Zusammensetzung der endgültigen Be­

fragungsstichprobe ist aus Tabelle 1 zu erse­

hen. 

Einige Fragen bezogen sich auf den generel­

len Fremdsprachenbedarf der Firmen. Da­

nach benötigt in 32 der 53 Unternehmen 

mehr als ein Drittel der kaufmännischen Mit­

arbeiter Fremdsprachenkenntnisse. 22 Unter­

nehmen beauftragen externe Anbieter zur 

Durchführung von Fremdsprachenlehrgän­

gen. In 19 Unternehmen sind Fremdsprachen 

integrierter Bestandteil der betrieblichen 

Ausbildung. In 31 der 53 Unternehmen wer­

den Mitarbeiter auf Veranlassung der Firma 

in Fremdsprachen geschult. Diese Angaben 

zeigen, daß fremdsprachliche Kenntnisse für 

die ausgewählten Firmen eine Bedeutung ha-
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Tabelle 1: Stichprobenbeschreibung 

Gruppe 

Private Sprachschule 22 20 

Weiterbildung 22 20 

Universität/ Behörde 11 10 

Unternehmen 53 49 

Fragebögen insgesamt 108 100 

ben, jedoch auch Unternehmen in der Stich­

probe enthalten sind, für die dieser Bereich 

keinen hohen Stellenwert hat. 

Transparenz und Beurteilung 
des Ist-Zustandes 

Zunächst sollten alle Befragten eine globale 

Einstufung der Übersichtlichkeit des gegen­

wärtigen Systems von Fremdsprachenzertifi­

katen auf einer sechsstufigen Skala vorneh­

men. Nur zwei Personen bewerteten das 

Marktangebot als übersichtlich (Stufe 1), 

während 23 (21 Prozent) es als sehr unüber­

sichtlich (Stufe 6) einstuften. Die Stufe 2 

wurde von vier (vier Prozent), drei von 13 

(zwölf Prozent), vier von 23 (21 Prozent) und 

fünf von 30 (28 Prozent) Personen gewählt. 

13 Personen (zwölf Prozent) machten bei 

dieser Frage keine Angabe. Das arithmeti­

sche Mittel liegt bei 4,5, also vom theoreti­

schen Mittel von 3,5 deutlich in Richtung 

"unübersichtlich" verschoben. Die Einschät­

zung des gegenwärtigen Zustandes als un­

übersichtlich unterscheidet sich nicht nen­

nenswert in den einzelnen Untergruppen. Sie 

wird von den Sprachschulen wie von den 

Vertretern der Unternehmen geteilt. 

Um Näheres über die Rolle der Zertifikate im 

Bewußtsein der Untersuchungsteilnehmer zu 

erfahren, wurden sie gefragt, welche Zertifi­

kate ihnen spontan einfallen und anschlie­

ßend gebeten, eine Benotung der von ihnen 



genannten Zertifikate bezüglich der beruf­

lichen Verwertbarkeit vorzunehmen. 21 Be­

fragte haben kein Zertifikat aufgeführt, die 

anderen nannten im Durchschnitt der Nen­

nungen drei Zertifikate bzw. Zertifikatsgrup­

pen. 

In den Fällen, in denen ein Befragter mehrere 

Einzelzertifikate einer bestimmten Institution 

aufführte, gab er diesen in der Regel die glei­

che Note. Fremdsprachenzertifikate werden 

offenbar weitgehend anbieterbezogen bewer­

tet. Deshalb ließen sich verschiedene Einzel­

zertifikate zu den in Tabelle 2 aufgeführten 

Gruppen zusammenfassen. So sind beispiels­

weise alle Zertifikate der Cambridge Univer­

sity (First, Proficiency u. a.) in einer Gruppe 

gebündelt und alle deutschen !HK-Abschlüs­

se in einer anderen. In der Rubrik Zertifikate 

ausländischer Kammern sind meistens Prü­

fungen der London Chamber of Commerce 

and Industry (LCCI) genannt worden, ver-

einzelt sind auch Nennungen der Pariser, 

Madrider und anderer ausländischer Han­

delskammern enthalten. Eine weitere Rubrik 

umfaßt sämtliche hauseigenen Zertifikate 

von Privatschulen. Unter "sonstige" wurden 

Zertifikate mit insgesamt weniger als vier 

Nennungen subsumiert. 10 

Nach der Zahl der Nennungen stehen die 

Zertifikate der Universität Cambridge ein­

deutig an der Spitze. Knapp die Hälfte der 

Befragten erwähnte eines dieser Zeugnisse. 

Es folgen die Abschlüsse ausländischer und 

deutscher Kammern (rechnet man beide 

Gruppen zusammen, werden Kammerzertifi­

kate noch häufiger genannt als die der Uni­

versität Cambridge) sowie die Volkshoch­

schul-Zertifikate (VHS). Außerdem wird das 

TOEFL-Zertifikat relativ häufig genannt 

(21 Befragte). Hauseigene Zertifikate von 

Sprachschulen wurden ebenfalls von 21 Be­

fragten aufgeführt. Alle weiteren Zertifikats-

Tabelle 2: Nennungen und Bewertungen von Zertifikaten 

Zertifikat 

Cambridge University 

ausländische Kammern (LCCJ) 

inländische IHK 

VHS/ICC 

TOEFL 

hauseigene der Privatschulen 

Universitätsabschlüsse 

Goethe-lnstitut 

TOEIC 

Oxford University 

Institut 

Alliance 

sonstige (< 4 Einzelnennungen) 

Zertifikatsnennungen 

Nennungen I in % der 
Befragten 

48 44 

36 33 

34 32 

31 29 

21 19 

21 19 

9 8 

8 7 

7 7 

6 6 

6 6 

6 6 

26 24 

Beurteilung d. Zertifikate 

durchschn. I Anzahl 
Benotung Benotungen 

2,2 33 

2,0 26 

2,3 21 

2,9 20 

2,2 17 

2) 18 

- -

- -
- -

- -
- -
- -
- -

Wegen Mehrfachnennungen beträgt die Summe der Prozente mehr als 100. 87 der 108 Befragten nannten 
Zertifikate. Durchschnittliche Benotungen sind nur bei mehr als 10 Einstufungen angegeben. Multiplika­
toren aus der Weiterbildung, die selbst Zertifikate anbieten, wurden nicht in die Berechnungen der Durch­
schnittsnoten einbezogen. Private Sprachschulen sowie der Bereich Universität/ Behörden sind aber in den 
Beurteilungen enthalten. 

gruppen tauchen deutlich seltener auf (von 

jeweils fünf bis acht Prozent der Befragten). 

Insgesamt 24 Prozent der Befragten führten 

sonstige Zertifikate an, die aber im einzelnen 

nicht über drei Nennungen in der Gesamt­

population hinauskommen. 

Eine Benotung der von ihnen genannten Zer­

tifikate lehnten einige Befragte unter Hin­

weis auf die Notwendigkeit einer differen­

zierten Betrachtung ab. Einige Male wurde 

auch darauf aufmerksam gemacht, daß die 

Aussagekraft eines Fremdsprachenzertifika­

tes schnell veraltet. 

In Tabelle 2 sind diejenigen Zertifikate mit 

den Durchschnittsnoten aufgeführt, bei 

denen sich entsprechende Berechnungen 

nicht schon wegen der zu geringen Fallzahl 

von vomherein verbieten. 

Zertifikate ausländischer Kammern wie der 

London Chamber of Commerce and Industry 

werden mit der Durchschnittsnote von 2,0 

am besten bewertet. Ebenfalls gut schneiden 

die Cambridge- und TOEFL-Zertifikate so­

wie die der inländischen IHKs ab. Deutlich 

darunter und im "befriedigenden" Bereich 

liegen die Zertifikate der Volkshochschulen 

und die hauseigenen Zertifikate von Privat­

schulen. 

Die schlechtere Benotung der privaten Zerti­

fikate beschränkt sich keineswegs auf das 

Urteil von Außenstehenden. Die Privatschu­

len selbst bewerten ihre eigenen Zertifikate 

lediglich mit einer rechnerischen Durch­

schnittsnote von 2,8. Der in die Expertenge­

spräche einbezogene Vertreter einer Privat­

schule sagte, daß öffentliche Zertifikate an­

erkannter seien. Von seinem Schulverbund 

würden aus verschiedenen Gründen im An­

spruch vergleichbare Zertifikate gar nicht an­

gestrebt. Eine Weiterbildungseinrichtung, die 

eigene Zeugnisse für Fremdsprachenkennt­

nisse vergibt, hält externe, international aner­

kannte Zertifikate für weitaus geeigneter und 

hat die Tendenz, ihre Teilnehmer für diese 

anzumelden. 
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Bedeutung von Zertifikaten 
aus Sicht der Wirtschaft 

Tabelle 3: Wichtigkeit verschiedener Informationen über Fremdsprachenkompetenz bei der 

Eine zentrale Frage der Untersuchung ist, ob 

Zertifikate für Unternehmen überhaupt eine 

Rolle spielen. Es wurden daher den Unter­

nehmen einige Aussagen vorgelegt, denen 

zugestimmt werden konnte oder nicht. Der 

Aussage "In unserer Firma werden Fremd­

sprachenzertifikate bei Einstellungen hoch 

bewertet, wenn die ausgeschriebene Position 

Fremdsprachenkenntnisse erfordert" stimm­

ten 20 der 53 Befragten zu. Bemerkenswert 

ist dabei, daß von den Großbetrieben nur vier 

der 16, also 25 Prozent zustimmten, während 

dies bei mittelständischen Unternehmen mit 

16 von 37 fast die Hälfte ist. Weniger Wert 

wird bei bereits im Unternehmen tätigen 

Mitarbeitern, die an einer Fremdsprachen­

schulung teilnehmen, auf den Abschluß 

durch eine Prüfung gelegt. Nur neun der Un­

ternehmen halten dies für wichtig. 

Zertifikate spielen also vor allem bei Einstel­

lungen eine Rolle, allerdings gibt es andere 

Informationsquellen über die fremdsprachli­

che Kompetenz, die als wichtiger angesehen 

werden. Tabelle 3 gibt hier einen Überblick. 

Aus dieser Übersicht wird recht deutlich, daß 

Zertifikate verglichen mit anderen Informati­

onsquellen noch nicht als besonders wichtig 

angesehen werden. Dies könnte allerdings 

daran liegen, daß die Mehrzahl deutscher Be­

werber über derartige Unterlagen nicht ver­

fügt, viele Bewerber jedoch Auslandsaufent­

halte oder Lehrgangsteilnahmen nachweisen 

können bzw. bei vielen Bewerbern in Schul­

und Arbeitszeugnissen sowie Referenzen 

Hinweise auf fremdsprachliche Kompeten­

zen enthalten sind. 

Was geschieht nun aber, wenn ein unbekanntes 

Zertifikat vorgelegt wird, etwa von einem 

ausländischen Bewerber? Auf diese Frage 

reagierten einige Unternehmen mit dem Hin­

weis, daß Zertifikate bei ihnen keine Rolle 

spielen und machten daher keine Angabe. 16 

der 53 Unternehmen äußerten, daß sie das 

Bewerberauswahl 

I 
Auslandsaufenthalte 

Teilnahme an Sprachkursen 

Test/ Unterhaltung an Ort und Stelle 

Arbeitszeugnisse 

Schulzeugnisse 

Fremdsprachenzertifikate 

Persönliche Referenzen 

Zertifikat nicht beachten und statt dessen den 

Kandidaten lieber z. B. durch eine fremd­

sprachliche Unterhaltung testen würden. Die 

übrigen 23 Befragten halten das Zertifikat je­

doch für wichtig genug, um sich darüber zu 

informieren, fünf beim Bewerber selbst, ei­

ner hausintern, 17 würden externe Informati­

onsquellen nutzen. Es muß demnach für ein 

Drittel der Befragten solche Informations­

quellen geben bzw. für diese ein Bedarf da­

nach bestehen. 

Schließlich baten wir die Unternehmen um 

eine Entscheidung in der Situation, daß zwei 

Bewerber zur Auswahl stehen, von denen ei­

ner ein bekanntes und allgemein anerkanntes 

Zertifikat vorlegt, ein anderer ein unbekann­

tes. Vor die Wahl gestellt, würden 

• neun Befragte den Bewerber mit dem re­

nommierten Zertifikat bevorzugen, 

• sich zehn Befragte über das unbekannte 

Zertifikat informieren und 

• 30 Befragte beide Zertifikate als gleich 

ansehen und weitere Auswahlkriterien heran­

ziehen. 

Nutzen des 
Informationssystems 

Nachdem sich gezeigt hat, daß das Angebot 

an Fremdsprachenzertifikaten als wenig 
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sehr weniger un-
wichtig 

I 
wichtig 

-I 
wichtig 

I 
wichtig 

22 

5 

13 

9 

5 

6 

2 

22 7 2 

31 15 2 

14 19 7 

30 10 4 

23 18 7 

17 18 12 

23 14 14 

übersichtlich eingestuft wird und in der Wirt­

schaft ein gewisser Informationsbedarf zu er­

kennen ist, stellt sich die Frage, ob ein Infor­

mationssystem wie Langered als nützlich 

eingestuft wird und welche Anforderungen 

daran zu stellen sind. Da Langered den mei­

sten Befragten unbekannt war (88 Prozent 

kannten das Projekt nicht), erhielten sie eine 

kurze Information darüber. 

Zunächst wurde nach dem Nutzen der Lang­

ered-Datenbank gefragt. 13,9 Prozent der 

Befragten beurteilten den Nutzen als sehr 

hoch, 40,7 Prozent als hoch, 37 Prozent als 

eher gering und 7,4 Prozent als sehr gering. 

Die zum Teil geringe Nutzeneinschätzung re­

lativiert sich etwas, wenn man nach der 

Kaufabsicht für die Datenbank fragt, da auch 

einige derjenigen die Datenbank erwerben 

würden, die den Nutzen als eher gering ein­

schätzen. Nur 34,3 Prozent würden die Da­

tenbank in keiner Form kaufen, gut 40 Pro­

zent bekunden Interesse am Erwerb mehrerer 

Medien (Buch, Diskette, Online etc.). Es er­

gibt sich dabei allerdings ein unterschied­

liches Bild für die verschiedenen Gruppen. 

In Tabelle 4 sind Nutzeneinschätzung und 

Kaufabsicht einander gegenübergestellt. 

Bei Sprachschulen und Weiterbildungsein­

richtungen werden Nutzeneinschätzung und 

Kaufabsicht gleichermaßen hoch eingestuft. 



Tabelle 4: Nutzeneinschätzung und Kaufabsicht, differenziert nach Untergruppen der Befragung 

Untergruppe Nutzeneinstufung in % Kaufabsicht in % 

Sprachschulen (n = 22) 

Weiterbildungsanbieter ohne 
Zertifikatsvergabe (n = 11) 

Zertifikatsanbieter (n = 11) 

Uni/Behörde (n = 11) 

Unternehmen insgesamt 
(n = 50) 

Großunternehmen (n = 16) 

Mittelständische Unternehmen 
(n = 34) 

Differenz zu 100 %: keine Angabe 

sehrjeher 
gering 

23 

36 

18 

55 

59 

44 

65 

Bei Universitäten und Behörden dagegen 

wird der Nutzen als gering eingeschätzt, 

trotzdem würden fast alle Einrichtungen die 

Datenbank erwerben. Nutzeneinschätzung 

wie Kaufabsicht sind am geringsten in der 

mittelständischen Wirtschaft. 

Eine weitere Frage zielte weniger auf den 

Bedarf des Befragten und seiner Institution 

selbst als vielmehr auf seine Expertenein­

schätzung dazu, wer überhaupt Nutzer sein 

könnte. Es wurden verschiedene Stellen und 

Institutionen vorgegeben, Mehrfachauswahl 

war möglich. 86,4 Prozent der Befragten 

hielten Sprachschulen für potentielle Nutzer, 

79,5 Prozent Weiterbildungsträger, 57,1 Pro­

zent Lehrkräfte und Wissenschaftler, 54,7 

Prozent Firmen, 53,3 Prozent Kammern und 

Dach verbände, 51,6 Prozent Arbeitsvermitt­

ler, 50 Prozent Personalakquisiteure, 41,9 

Prozent Arbeitnehmer und 42,9 Prozent Be­

hörden. Bemerkenswert ist, daß offenbar alle 

vorgegebenen Nutzer nach Ansicht von min­

destens 40 Prozent der jeweils Befragten als 

potentielle Interessenten in Betracht kom­

men. Es erstaunt nicht, daß vor allem Sprach­

schulen und Weiterbildungseinrichtungen ge-

I 
sehrjeher 

hoch I vorhanden keine 

77 9 91 

64 27 73 

82 27 73 

46 9 91 

40 53 48 

56 44 56 

32 57 43 

nannt werden, da diese ja einen Überblick 

über die zur Krönung ihrer Kurse verfügba­

ren Zertifikate haben müssen. Die relativ ho­

he Einschätzung von Verbänden, Firmen und 

Arbeitsvermittlung zeigt jedoch, daß durch­

aus mit einer beträchtlichen Nachfrage über 

Schulen hinaus zu rechnen ist. 

Fragt man, an welchen Einrichtungen die 

LangCred-Datenbank verfügbar sein sollte, 

damit sich auch diejenigen informieren kön­

nen, die selbst die Anschaffung nicht vorneh­

men, so werden an erster Stelle Kammern 

und Dachverbände, daneben das Bundesin­

stitut für Berufsbildung genannt. Es folgen 

mit knapp 50 Prozent der Befragten Arbeits­

ämter und öffentliche Bibliotheken. 

Wir nutzten die Gelegenheit der Befragung, 

um Informationen zum erforderlichen Inhalt 

und zur gewünschten Gestaltung der Daten­

bank zu erhalten. Fragt man nach der Wich­

tigkeit einzelner Informationsbestandteile, so 

steht eindeutig an erster Stelle der Wunsch 

nach Vergleichbarkeit der Niveaus der Zerti­

fikate. Damit wird ein zentrales Anliegen des 

LangCred-Projekts unterstützt, die vorhande-

nen Zertifikate in ein Klassifikationssystem 

zu bringen. Ebenfalls als wichtig werden In­

formationen zu Prüfungsanforderungen und 

einer berufsbezogenen Zuordnung angese­

hen. Vergleichsweise selten wird eine Auf­

stellung von Studienmaterialien und Lehr­

gangsmateriahen gewünscht. 

Schlußfolgerungen 

Die Befragung spiegelt die vorher vermutete 

Skepsis deutscher Institutionen und Unter­

nehmen gegenüber lehrgangsunabhängigen 

Zertifikaten wider. Insbesondere viele Unter­

nehmen haben wenig Interesse an Zertifika­

ten ihrer Bewerber und an einer Zertifizie­

rung der Kenntnisse derjenigen Mitarbeiter, 

die an einer Fremdsprachenschulung teilneh­

men. Dieses Bild ist jedoch nicht einheitlich. 

Vermutlich das durch Karriereüberlegungen 

geleitete wachsende Interesse vieler Arbeit­

nehmer an international bekannten Kompe­

tenznachweisen führt in vielen Firmen dazu, 

sich mit dem Thema zu befassen, Informati­

onsquellen für wichtig zu halten und solche 

Medien auch zu erwerben. 

Die sehr positive Resonanz von Sprachschu­

len und Weiterbildungseinrichtungen auf den 

Versuch, bei Zertifikaten Transparenz zu 

schaffen, verwundert nicht. International re­

nommierte Zertifikate werden offenbar nicht 

als Konkurrenz zu hauseigenen Zeugnissen 

betrachtet, sondern als optimale Zielvorga­

ben für die eigenen Kurse. Zwar bedauern es 

einzelne Einrichtungen, daß sie mit den 

hauseigenen Abschlüssen nicht die Kriterien 

für die Aufnahme in die LangCred-Daten­

bank erfüllen, sie beabsichtigen jedoch wie 

bisher oder in zunehmendem Maße eine Ori­

entierung ihrer Curricula etwa an den Cam­

bridge-, LCCI-, lliK- oder ICC-Zertifikaten. 

Das Thema dürfte wohl an Bedeutung ge­

winnen, zumal, wie oben ausgeführt, die bil­

dungspolitische Diskussion der Transparenz 

und Anerkennung von Zertifikaten seit Jah­

ren mit bislang eher unbefriedigenden Resul­

taten geführt wird. Auch wenn Fremdspra-
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chenzertifikate einen vielleicht von seiner 

Bedeutung her nur untergeordneten Teilbe­

reich darstellen, erscheint es sehr bedauer­

lich, daß die Zukunft von Langered sehr un­

gewiß ist. Insbesondere aufgrund der auslau­

fenden Förderung durch LINGUA und der 

im Augenblick vermutlich noch nicht aus­

reichenden Finanzierungsmöglichkeiten aus 

dem Verkauf des Informationssystems und 

damit zusammenhängender Lizenzen sowie 

des in anderen Ländern offenbar geringeren 

Interesses an der entwickelten Datenbank be­

steht die Gefahr, daß mit der Veröffentlichung 

der Version 2.0 des Informationssystems in 

diesem Jahr das Projekt beendet werden 

muß. Hinzu kommt die besondere Problema­

tik einer weiteren deutschen Mitarbeit. Aus 

unterschiedlichen Gründen, u. a. aufgrund 

der verglichen mit der privatwirtschaftliehen 

Orientierung der meisten Mitglieder des Lang­

Cred-Konsortiums andersartigen rechtlichen 

Stellung des Bundesinstituts für Berufsbil­

dung, kann das BIBB nicht mehr weiter mit­

wirken, ohne daß sich bisher eine andere In­

stitution gefunden hätte, die zumindest eine 

regelmäßige Aktualisierung des Informations­

systems sicherstellen würde. Vor dem Hinter­

grund des großen Anteils deutscher Zertifikate 

von über 40 Prozent der in der Datenbank 

aufgeführten Einträge, wäre es kaum nach­

vollziehbar, wenn Deutschland nicht mehr 

vertreten ist. Ein aussichtsreicher Ansatz zur 

Schaffung von Transparenz und zur lang­

fristig vielleicht realisierbaren Angleichung 

von Prüfungen und Zertifikaten ist offenbar 

gefährdet. Dies erscheint recht bedauerlich, 

da unsere Befragung zeigt, daß ein Informati­

onsbedarf bei recht unterschiedlichen Unter­

nehmen, Bildungseinrichtungen und Institu­

tionen durchaus vorhanden ist. 

Anmerkungen: 

1 Exemplarisch genannt seien hier nur das Symposi­

um des DIHT und des DGB ,. Fremdsprachen in ei­

nem Europa ohne Grenzen" in Bonn am 29. 4. 1994, 

der Workshop .. Fremdsprachen an der Berufsschule" 

im Rahmen der Hochschultage Berufliche Bildung in 
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München am 15. 9. 1994, der Workshop ,.Berufsbezo­

gene Fremdsprachenqualifizierung " im Rahmen des 

Kongresses .. Europäische Dimensionen der Berufs­

bildung" in Han nover am 27. und 28. 9. /994 und die 

Europäische Fachkonferenz .. Fremdsprachen lernen­

Schlüssel zur Mobilität und Verständigung in einem 

gemeinsamen Europa" in Bonn am 27.-29. II. 1994. 
2 Vgl. Staatsinstitut für Schulpädagogik und Bil­

dungsforschung: Modellversuch: Fremdsprachen an 

der Berufsschule - Chancenfür den Arbeitnehmer in 

der EG von morgen. Unveröffentlichtes Manuskript. 

Februar /993 
3 Exemplarisch seien folgende Quellen genannt: 

Raasch, A.: Das EG-Programm LINGUA und die 

Klein eren/Minieren Unternehmen. in: Grundlagen 

der Weiterbildung /993, 4 Nr. 6, 345-348; SESAM 

(Hrsg.): Acres des rencontres europeennes. Sprach­

liche Ausbildung und berufliche Mobilität junger 

Arbeitnehmer des Baugewerbes. Bericht über eine 

Fachtagung des Projekts Alter Langues. Paris: SE­

SAM, 1993; Staatsinstitut für Schulpädagogik und 

Bildungsforschung: Fremdsprachen in der berufli­

chen Erstausbildung. in: Bundesinstitut für Berufsbil­

dung Nationale Koordinierungsstelle PETRA (Hrsg.): 

Weiterentwicklung der deutschen Berufsbildung 

durch europäische Kooperation. Berlin /993, 

s. / 09-//0 
4 Vgl. Dorn, B.: Fremdsprachen in der beruflichen 

Bildung. in: Wirtschaft und Berufserziehung, /994, 47 

Nr. 5, 157-159 
5 Vgl. Wordelmann, P.: Die Notwendigkeit von 

Fremdsprachenunterricht an der Berufsschule. in: 

BWP 22 ( /993 ) 5, S. 9-14 
6 Vgl. Reisse, W.: Berufliche Zertifikate und Arbeits­

markt aus internationaler Sicht. in: BWP 23 ( 1994) I , 

S. 29-33 
7 TOEFL (Test of English as a Foreign Language ) 

und TOEIC (Test of English for International Com­

munication) werden vom Educational Testing Service 

in Princeton entwickelt und weltweit von unterschied­

lich en In stitutionen durchgeführt. 
8 Das BIBB war vom 12. 3. /992 bis 3 /. 12. 1994 

Mitglied des LangCred-Konsortiums im Rahmen des 

Vorhabens .. Berufsbezogene Fremdsprachenprüfungen 

und Fremdsprachenzertifikate " . Die deutsche Version 

der Datenbank wird voraussichtlich vom Bundesinsti­

tut für Berufsbildung beim W. Bertelsmann Verlag 

herausgegeben. 
9 Vgl. Reisse, W.; Schmidt, J U: Transparenz und 

Standardisierung in der europäischen Berufsbildung: 

Beispiel Fremdsprachenzertifikate ( L/NG UA -Projekt 

LangCred). in: BWP 24 (1995) 2, S. 23- 29 
10 Hierbei handelt es sich um Nachweise ausländi­

scher Kulturinstitute wie dem America Hause, der 

British Council, dem Bundessprachenamt, den Euro­

centres (Migros-Stiftung), von internationalen Studi­

engängen, der spanischen Regierung, der Universität 

11/inois, von Yvelines Langues, Zertifikate von Berufs­

verbänden, das SISIB-Zertifikat (eine studiengang­

unabhängige Zusatzqualifikation der Universität 

Siegen), das PNDS-Zertifikat u. a. m. 
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Versuche, die zahlreichen Berufs­

ausbildungssysteme nach einer plau­

siblen Kategorie in eine überschau­

bare Typologie einzuordnen, finden 

sich des öfteren in der berufspäd­

agogischen Literatur. Angesichts der 

Internationalisierung des berufs­

pädagogischen Diskurses ist das Pro­

blem aktuell wie nie zuvor. 

Der Verfasser legt hiermit eine korri­

gierte Fassung zu seinem ersten An­

lauf einer Typologie von Berufsbil­

dungssystemen von 1988 vor. 

Berufsausbildungssysteme sind soziale 

Handlungssysteme. In der Perspektive der 

modernen Systemtheorie markieren sie einen 

"Sinnzusammenhang von sozialen Handlun­

gen( .. . ), die aufeinander verweisen und sich 

von einer Umwelt nicht dazugehöriger Hand­

lungen abgrenzen lassen". 1 Ein Berufsausbil­

dungssystem kann als ein Sinnzusammen­

hang von Handlungen- bzw. von Kommuni­

kation - begriffen werden, der sich auf ein 

bestimmtes gesellschaftliches Problem bzw. 

spezifische Probleme hin aus anderen Sinn­

bezügen ausdifferenziert und von seiner Um­

welt abgegrenzt hat. 

Diese "funktional-strukturelle" Perspektive 2 

läßt es nicht mehr zu, Ausbildungssysteme 

nach Lernorten zu klassifizieren; als schlüs­

siges Differenzierungskriterium muß viel­

mehr das zentrale Regelungsmuster der sy­

stemspezifischen Kommunikation begriffen 

werden: wie wird erreicht, daß die Kommu­

nikationspartner im sozialen Handlungssy­

stem berufliche Bildung bestimmte Rege-

Iungen befolgen und etwa gleiche Interpre­

tationsmuster ihres Handeins akzeptieren? 

In Anlehnung an MAx WEBERS Herrschafts­

soziologie können m. E. drei grundsätzliche 

- "legitime" - Regelungsmuster im Bereich 

der beruflichen Bildung ausgemacht werden: 

Tradition, Markt und bürokratische Rationa­

lität auf legaler Grundlage. 3 Diesen Rege­

lungsmustern lassen sich nun Grundtypen 

von beruflichen Ausbildungssystemen zu­

ordnen. 

In einem ersten Anlauf hatte ich schon 1988 

versucht, eine derartige Typologie von Aus­

bildungssystemen zu entwickeln. 4 Aufgrund 

eines nicht schlüssigen Differenzierungskri­

teriums - "Rolle des Staates in der berufli­

chen Bildung" - muß dieser Versuch indes 

als korrekturbedürftig eingestuft werden. 

Grundtypen formalisierter Berufsbildung 

folgen nur einem zentralen Regelungsmu­

ster, insofern können die von mir 1988 defi­

nierten marktregulierten und bürokratisch 

gesteuerten - schulisch geprägten - Ausbil­

dungssysteme als solche gelten, nicht jedoch 

das "duale System", das als "Mischtyp" ein­

geordnet werden muß. 

Typologie der Grundmodelle 
beruflicher 
Ausbildungssysteme 

Die korrigierte Typologie stellt sich danach 

wie folgt dar: 
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Grundtyp 1: Die berufliche Bildung wird 

von überliefertem, gewohnheitsrechtlich le­

gitimiertem Handeln bestimmt. Kollegial or­

ganisierte, private Vereinigungen beschließen 

Regelungen traditionsstiftenden Charakters, 

die als "Gewohnheit" auch die Nachwach­

senden verpflichten. 

Das klassische Beispiel der Regelung von 

Berufsausbildung über Tradition bietet die 

ständische Handwerkererziehung, die zum 

Beispiel in Deutschland vom II. bis zum 

18. Jahrhundert- also über etwa 800 Jahre­

ihre typische Struktur weitgehend stabil 

erhalten konnte. Dieses Berufserziehungs­

modell war bzw. ist noch weit verbreitet: wir 

finden es nicht nur in der Vergangenheit nahe­

zu aller Staaten Europas, sondern auch noch 

heute in zahlreichen Staaten der sog. "Dritten 

Welt". 

Tradition bedeutet die Fortschreibung bzw. 

Sicherung der bewährten, überlieferten Be­

stände. Diese umfaßten im Falle des Hand­

werks sowohl die Bedingungen von Berufs­

ausbildung wie Berufsausübung; d. h., im 

Kern ging es um ein Konzept der verläßlichen 

Reproduktion des Berufsstandes über einen 

umfassenden Sozialisationsprozeß. Davon 

bildete die technische Berufsqualifikation 

nur einen Teil; traditionelle berufsständische 

Erziehung umfaßte darüber hinaus auch all­

gemein-sittliche, politisch-soziale, kirchlich­

religiöse wie kulturelle Erziehung. Absolute 

Erziehungsautorität hatte dabei der Meister 

inne.5 

Welche typischen Regelungsmechanismen 

und Instrumente charakterisieren das tradi­

tionale Modell der Berufserziehung? 

• Abgrenzung nach außen und Wahrung der 

Geschlossenheit nach innen bestimmen das 

Rekrutierungsmuster des Berufsstandes. Das 

wichtigste Instrument in diesem Zusammen­

hang bilden strenge Aufnahmebedingungen 

für die Ausbildung, die letztlich auch ihre 

quantitativen Dimensionen bestimmen. 

• Die Art der technischen Berufsausbildung 

bestimmen traditionelle Berufsabgrenzung 

und die Überlieferung von spezifischem Er­

fahrungswissen. Die technische Ausbildung 

ist indes nur Teil eines umfassenden - häus­

lich-familialen - Erziehungsprozesses. 

• Regelung und Kontrolle der Berufsausbil­

dung sind einer autonomen - kollegial orien­

tierten - Korporation, der Zunft, übertragen, 

die die gesamten Lebensverhältnisse des Be­

rufsstandes verbindlich regelt. 

• Für die Ausbildung muß i. d. R. ein Lehr­

geld an den Meister entrichtet werden. Kann 

dieses nicht bezahlt werden, so verlängert 

sich die Ausbildungszeit entsprechend, d. h. , 

die Lehre muß dann "abverdient" werden. 

• Der berufsständische Erziehungsprozeß 

umfaßt die Stufen Lehrling- Geselle- Mei­

ster. Nur wer diese letzte Qualifikationsstufe 

erreicht hat, darf ausbilden und ein Hand­

werksgeschäft führen. - Das eigentliche 

Lernmodell bildet das Imitatio-Prinzip, wo­

bei die Person und das Können des Meisters 

den primären Orientierungspunkt abgeben. 6 

Grundtyp 2: Die berufliche Bildung wird 

unmittelbar vom Produktionsfaktor Arbeit 

und von den Qualifikationssignalen des Ar­

beitsmarktes bestimmt. Ihre Entfaltung und 

Gestaltung bleibt einerseits der Eigeninitiative 

des einzelnen Staatsbürgers überlassen, ande­

rerseits dem Engagement von (privaten) Be­

trieben, intermediären und sonstigen Ausbil­

dungsträgern, die faktisch unbehelligt von 

staatlichen Vorschriften eine an unmittelbaren 

Verwendungssituationen orientierte Ausbil­

dung anbieten und betreiben. 

Derartig markt-regulierte Ausbildungssy­

steme finden sich z. B. in Großbritannien, in 

den USA und in Japan. 7 

Grundtyp 3: Die berufliche Bildung wird 

auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen 

vom Staat bzw. von der staatlichen Bürokra-
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tie allein geregelt. - Institutionell betrachtet, 

handelt es sich um schulisch geprägte Aus­

bildungssysteme, die wohl die verbreitetste 

Art von Berufsausbildung in allen Regionen 

der Welt darstellen. 

Die klassischen Modelle schulischer Berufs­

ausbildung in Europa finden sich in Frank­

reich, Italien und Schweden. 8 

"Kooperative" Ausbildungs­
modelle als Mischtypen 
beruflicher Bildungssysteme 

Diesen Grundtypen beruflicher Qualifikati­

on, die nur von einem Regelungsmuster ge­

steuert werden, lassen sich eine Reihe von -

z. T. sehr verbreiteten - Mischtypen gegen­

überstellen, die mindestens zwei Rege­

lungsmuster integrieren. 

Eine Kombination von Marktregelung mit 

mehr oder weniger staatlicher (bzw. bürokra­

tischer) Flankierung stellen die sog. "koope­

rativen" Ausbildungssysteme dar. Man kann 

bei diesen m. E. drei bewährte Varianten un­

terscheiden: 

• Das Modell "Formation en alternance". 

Es findet sich vielfach in Ländern mit tradi­

tionellen Technischen Sekundarschulen, al­

so beispielsweise in Frankreich und im frü ­

heren kolonialen Einflußbereich dieses Lan­

des. Die Erkenntnis, daß eine zukunftsorien­

tierte Ausbildung ohne ergänzende betriebli­

che Qualifizierungsphasen nur schwerlich zu 

erreichen ist, führten vielfach in diesen Staa­

ten zu Partnerschaftsvereinbarungen zwi­

schen Technischen Sekundarschulen und Be­

trieben oder zur Einführung umfangreicherer 

systematischer Praktika. In Frankreich wurde 

z. B. mit dem Berufsabitur ("Baccalaureat 

Professionel") die Form einer zwischen 

Schule und Betrieb alternierenden Ausbil­

dung als verbindliches Prinzip der Ausbil­

dungsorganisation festgeschrieben. In Tune-



sien z. B. ist geplant, diese Form alternieren­

der Ausbildung zu einem flächendeckenden 

System auszubauen. 9 

• Überbetriebliche Ausbildungsmodelle la­

teinamerikanischer Prägung. Die Bezeich­

nung dieses Modells leitet sich weniger von 

seiner unmittelbaren Ausbildungsorganisati­

on ab als von seiner Finanzierungsform. Die 

Betriebe eines Wirtschaftsbereichs - Indu­

strie, Handel, Landwirtschaft z. B. - werden 

gesetzlich verpflichtet, eine Berufsbildungs­

abgabe - bemessen an ihrer Brutto-Lohn-/ 

Gehaltssumme - in einen zentralen Fonds 

einzuzahlen, aus dem der Aufbau einer 

(nationalen) Berufsbildungsorganisation ein­

schließlich zentraler Ausbildungsinstitutionen 

finanziert wird. 

Die "nationalen Berufsbildungsdienste" La­

tein- und Mittel-Amerikas sind i. d. R. Ein­

richtungen des privaten Rechts, deren norm­

setzende und verwaltende Instanzen(= Steue­

rungsgremien) von Vertretern der Arbeit­

geberorganisationen, der Ministerien (Erzie­

hung und Arbeit) und auch der Gewerkschaf­

ten besetzt werden. In den überbetrieblichen 

Lehrwerkstätten, Technologiezentren und 

mobilen Ausbildungseinrichtungen werden 

sowohl Lehrgänge zur beruflichen Grund­

und Fachbildung, Teilqualifizierung wie jeg­

liche Form beruflicher Weiterbildung ange­

boten. Die Ausbildungs- und Prüfungsricht­

linien, Hilfs- und Lehrmittel werden in un­

mittelbarer Zusammenarbeit mit den Betrieben 

nach vorgeschriebenen Methoden und Ver­

fahren erarbeitet. 10 

• Beim dritten "kooperativen" Ausbil­

dungsmodell handelt es sich nun um das 

"duale" Berufsausbildungssystem deut­

scher Prägung: der Staat setzt für private 

Betriebe bzw. sonstige private Ausbildungs­

träger mehr oder weniger umfangreiche Rah­

menbedingungen in der beruflichen Bildung. 

Man könnte folglich dieses System ein 

"staatlich flankiertes Marktmodell" nennen. 

Es kommt ausschließlich im deutschsprachi-

gen Raum vor, also neben der Bundesrepu­

blik noch in der Schweiz und in Österreich. 1 1 

In diesen Ländern findet sich eine ausgeprägte 

traditionelle Handwerkskultur, die mit ihrem 

ständischen Berufserziehungsmodell An­

knüpfungs- und Ausgangspunkt des "dualen" 

Berufsausbildungssystems markiert. Das 

duale System der Berufsausbildung im deut­

schen Kulturraum entstand mittels eines 

staatlich inszenierten Modernisierungsaktes, 

der vor allem die Reorganisation des hand­

werklichen Berufsstandes zum Ziele hatte. 

An die Stelle des autonomen Zunftrechtes 

traten Gesetze und bürokratische Regelungs­

formen, die vor allem folgende Funktionsele­

mente stabilisieren sollten: 

• das handwerkliche Selbst-Organisations­

modell- indes in moderner Form (Innungen, 

Handwerkskammern); 

• das traditionelle ständische Ausbildungs­

modell - Lehrling, Geselle, Meister - ange­

paßt an den technologischen und ausbil­

dungsmethodischen Fortschritt (Hinzufü­

gung eines schulischen Lernortes); und 

• den technologischen und ökonomischen 

Anschluß des Handwerks an den Markt 

(Ausrichtung an den Kriterien einer indu­

striell-marktwirtschaftliehen Wirtschaftsord­

nung mittels staatlicher Gewerbeförderung). 

Die Industrie hat im Rahmen dieses Ansatzes 

den modernen Typ der "dual" organisierten 

Berufsausbildung geschaffen; traditionale 

Elemente ragen noch heute in dieses Ausbil­

dungswesen hinein, so vor allem das Prinzip 

berufsförrnig organisierter Ausbildung. 12 

Folgerungen aus 
der veränderten Typologie 

Die Einbeziehung der Tradition in eine Theo­

rie der Regelungsmuster von beruflicher Bil­

dung erhöht deren analytische und praktische 

Reichweite beträchtlich: 

• Die Trias Marktmodell - Schulmodell -

duales System war ein Versuch, "moderne" 

Ausbildungssysteme zu typologisieren. Dies 

erklärt, warum die Kategorie Tradition, die 

erst die historische Dimension des Interpreta­

tionsmusters eröffnet, nicht sofort in den 

Blick geriet. Daß nun auch historisch gewor­

dene Ausbildungsmodelle in die Typologie 

mit einbezogen werden können, ist nur ein 

Aspekt erweiterter Interpretationsmöglich­

keiten. Wichtiger erscheint die Chance, tradi­

tionelle Elemente in entwickelten ("moder­

nen") Ausbildungssystemen aufspüren zu 

können. 

Ohne Zweifel gehören dazu das "Berufs-" 

und das "Selbstverwaltungsprinzip" im Be­

reich der beruflichen Bildung. Diese wichti­

gen didaktischen wie ausbildungsstrukturel­

len Parameter begründen z. B. die Singulari­

tät des "deutschen Systems" der Berufsaus­

bildung. 13 Sie stehen gegen die tayloristisch 

inspirierten, auf strikte Arbeitsteilung bezo­

genen Qualifikationssysteme, die die interna­

tionale Berufsbildungsszene beherrschen. 

Das Berufsprinzip impliziert, daß Berufsaus­

bildung als "Erziehung", d. h., als Medium 

von Persönlichkeitsentwicklung und Welt­

verständnis begriffen werden kann, und nicht 

auf "training", d. h. auf Zurichtung des Indi­

viduums für Tätigkeiten an spezifischen Ar­

beitsplätzen, reduziert werden muß. So be­

gründet das Berufsprinzip letztlich einen 

Gleichheitsanspruch von Berufsausbildung 

gegenüber schulisch-allgemeiner Bildung, 

den Anspruch von Lernen an und in der Pra­

xis gegenüber vorwiegend abstrakt-theoreti­

schem Lernen. 

Es gibt jedoch noch in zahlreichen Entwick­

lungsländern dem Regelungsmuster Traditi­

on verpflichtete Ausbildungssysteme, vor al­

lem im afrikanischen und asiatischen Raum. 

Hier funktioniert Handwerksorganisation 

und Lehrlingsausbildung großenteils noch so 

wie bei uns im Mittelalter. 

• Die Entwicklungszusammenarbeit der 

Bundesrepublik im Sektor Berufsausbildung 
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hatte bislang ihren Schwerpunkt in der För­

derung von Ausbildungsprojekten, die auf 

den modernen, industriellen Sektor bezogen 

waren. Dies trifft auch für andere Geber­

nationen zu. 

In bezug auf die skizzierte Typologie der Be­

rufsausbildungssysteme heißt dies, daß vor­

zugsweise Projekte des bürokratisch regu­

lierten Typs, im Falle der deutschen Berufs­

bildungshilfe auch "duale" Ansätze - d. h. 

solche mit staatlich flankierter Marktregulie­

rung -gefördert wurden, indes auch fast aus­

schließlich mit Bezug auf moderne Berufe 

(Metall-, Elektro-, KFZ-Technik). 

In den letzten Jahren sind massive Zweifel an 

dieser einseitigen Förderpolitik aufgekom­

men. Einerseits, weil sich das Konzept der 

"nachholenden Industrialisierung" zumin­

dest als brüchig erwiesen hat, andererseits, 

weil sich die Lebensbedingungen breiter Be­

völkerungsschichten in den Entwicklungs­

ländern dramatisch verschlechtert hatten und 

ein sofortiges Handeln in "massenwirksamer 

Form" nahelegten. 14 

Seitdem erfolgt die Wiederentdeckung von 

Handwerk, Klein(st)industrie sowie der 

Landwirtschaft als wesentliche Akteure im 

Entwicklungsprozeß von Volkswirtschaften. 

- Der augenfälligste Vorteil des Kleingewer­

bes, in dem z. B. in Entwicklungsländern bis 

zu 95 Prozent der im produzierenden Gewer­

be Beschäftigten tätig sind, besteht ohne 

Zweifel darin, daß seine Arbeitsplätze nur ei­

nen Bruchteil der Investitionskosten von in­

dustriellen Arbeitsplätzen erfordern, daß die 

Kapitalproduktivität also sehr viel größer 

ist als die der Großbetriebe (nicht aber die 

Arbeitsproduktivität). 

Berufsbildungsprojekte mit dem Ziel der 

Handwerksförderung sind indes weit kompli­

zierter als entsprechende Projekte für den in­

dustriellen Bereich. Wie oben erläutert, diffe­

renziert der traditionelle Wirtschaftssektor -

anders als der moderne - die Berufsausbil-

dung nicht als isoliertes System aus, sondern 

begreift sie als integralen Bestandteil der ge­

samten Berufsorganisation. 15 Handwerkspro­

jekte, soweit sie diesen Namen wirklich ver­

dienen, müssen daher prinzipiell drei För­

derungskomponenten berücksichtigen: die 

Ebene der handwerklichen Selbstorganisati­

on bzw. Selbstverwaltung, die Ebene der Be­

rufsqualifikation, und zwar sowohl Erstaus­

bildung wie Weiterbildung bis zum Meister­

niveau, und die Ebene spezifischer Unterneh­

mensförderung durch staatliche Gewerbepo­

litik (Kreditbeschaffung, Technologie-Trans­

fer, gezieltes Marketing für Handwerks­

produkte). 

• Die vorgestellte Typologie von Regelungs­

mustern beruflicher Bildung läßt sich nicht 

nur auf Berufsbildungssysteme (die Makro­

ebene) anwenden, sondern auch auf beruf­

liche Lernformen (die Mikroebene). Das 

heißt, es können relativ trennscharf traditions­

bestimmte, marktorientierte und schulisch­

bürokratischer Rationalität folgende Lern­

modelle, bezogen auf die verschiedenen Lern­

orte der beruflichen Bildung, unterschieden 

werden: 

• traditionelle Lemmodelle: z. B. Imitati­

onslemen, Identifikationslernen 

• marktorientierte Lemmodelle: z. B. Trai­

ning on the Job, Produktionsschulprinzip, 

Competency Based Training, modulare Be­

rufsausbildung etc. 

• schulorientierte, rationalistische Lemmo­

delle: z. B. Lehrgangsausbildung, berufs­

theoretischer Unterricht, projektorientierte 

Berufsausbildung etc. 

Es gibt bislang keinen eigenständigen Ansatz 

einer Theorie beruflichen Lemens, der alle 

Lernorte der Berufsbildung einschließen 

könnte. Didaktiker der Berufsbildung mit 

theoretischem Ehrgeiz bewegen sich i. d. R. 

in dem von H. BLANKEKfZ zuerst entwickel­

ten und dann vielfach abgewandelten didak­

tischen Kategorienschema. Doch diese 

"Theorien und Modelle der Didaktik" bezie­

hen sich ausschließlich auf den Lernort 
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Schule, blenden also den Schwerpunkt beruf­

lichen Lemens, das praktische Lernen im Be­

trieb bzw. am Arbeitsplatz, ganz aus: 16 

Der neuerdings von berufspädagogischer 

Seite vorgetragene Ansatz des "Handlungs­

Jemens" kann letztlich als eigenständiger 

Ausgangspunkt auch nicht überzeugen, da er 

gleichermaßen von den Didaktikern der all­

gemeinen Schulen beansprucht wird. Ein 

Hinweis, daß die Kategorie "Handeln" für 

einen spezifisch berufspädagogisch-didak­

tischen Theorieansatz zu allgemein er­

scheint. 17 

Die entwickelte Typologie kann zwar nur ei­

nen Rahmen für eine eigenständige didakti­

sche Theorie beruflichen Lemens markieren, 

ihr spezifischer Vorteil liegt indes darin, daß 

sie eine klare Differenzierung der bislang in 

der Praxis entwickelten beruflichen Lernmo­

delle ermöglicht, die Grundlage für gegen­

standsspezifische Operationalisierungen bil­

den kann und indem sie den Zusammenhang 

zwischen der System- bzw. institutionellen 

Ebene und der Lernorganisation herstellt, die 

Lernortfrage in einer neuen Perspektive er­

scheinen läßt. 

Die analytische Durchdringung von Lernen 

an und in der beruflichen Praxis ist und bleibt 

die umfassende Aufgabe einer Theorie der 

Didaktik beruflichen Lemens, dabei kann 

m. E. die vorgelegte Typologie einen wichtigen 

Einstieg bilden. 
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Betriebliche Weiterbildung 
Ergebnisse einer Befragung 
von Erwerbstätigen 
und betrieblichen Experten 

Helmut Kuwan 

Leiter des Bereichs " Bit-

dungsforschung" bei Infra­

test Sozialforschung 

Eva Waschbüsch 

Projektleiterin im Bereich 

"Bildungsforschung" bei 

Infra test Sozialforschung 

Betriebe sind in Deutschland die 

quantitativ bedeutsamsten Träger 

beruflicher Weiterbildung. Um mehr 

über diesen wichtigen Weiterbil­

dungssektor zu erfahren, wurde In­

fratest Sozialforschung vom dama­

ligen Bundesministerium für Bildung 

und Wissenschaft mit der Unter­

suchung "Betriebliche Weiterbil­

dung" beauftragt, die 1994 abge­

schlossen wurde. Der vorliegende 

Beitrag behandelt drei inhaltliche 

Schwerpunkte: Aspekte der Bedarfs­

ermittlung und Planung betrieb­

licher Weiterbildung, Zusammen­

hänge zwischen arbeitsplatzbezo­

genen Rahmenbedingungen und der 

Weiterbildungsteilnahme sowie An­

sätze zur Erfolgsbeurteilung und 

Qualitätskontrolle betrieblicher Wei­

terbildung. Abschließend werden 
Trends der betrieblichen Weiterbil­

dung skizziert. 

Konzeption der Untersuchung 

Das Forschungsprojekt umfaßte zwei Unter­

suchungsbausteine: 

• eine repräsentative Befragung von Er­

werbstätigen und 

• Leitfadengespräche mit betrieblichen Ex­

perten. 

Die Repräsentativbefragung erfolgte als 

schriftliche Nacherhebung bei · abhängig Be­

schäftigten, Kurzarbeitern und · Arbeitslosen, 

die im Rahmen des Berichtssystems Weiter-
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bildung 1991 befragt worden waren. Insge­

samt haben sich 2 095 Personen an dieser 

Nachbefragung beteiligt 1; die Ausschöp­

fungsquote lag bei 51 Prozent. 

Ergänzend zu der Repräsentativbefragung 

bei Erwerbstätigen fanden Expertengesprä­

che mit Bildungsverantwortlichen in insge­

samt 30 Betrieben statt, darunter jeweils 15 

in den west- und ostdeutschen Bundeslän­

dern. Bei den befragten Betrieben handelt es 

sich um 15 Groß-, sieben Mittel- und acht 

Kleinbetriebe. 

Hauptziel der Expertengespräche war eine 

inhaltliche Ergänzung und Vertiefung der Er­

gebnisse aus der Erwerbstätigenbefragung. 

Die Expertengespräche waren als qualitative 

Interviews konzipiert und wurden von wis­

senschaftlichen Mitarbeitern anhand eines 

Gesprächsleitfadens durchgeführt. Die Ziel­

person variierte in Abhängigkeit von der Be­

triebsgröße. In Betrieben mit Bildungsabtei­

lungen war der Leiter dieser Abteilung die 

Zielperson, in kleineren Betrieben ohne Bil­

dungsabteilung wurden der Geschäftsführer 

oder der Betriebsinhaber befragt. 

Bedarfsermittlung und 
Planung von Weiterbildung 
aus betrieblicher Sicht 

Bei Fragen der Bedarfserhebung sind drei 

verschiedene Bereiche betrieblicher Weiter­

bildungsangebote zu unterscheiden: 

• Das allgemeine Weiterbildungsangebot, das 

als offenes Programm ohne fachspezifische 

oder konkret arbeitsplatzrelevante Inhalte von 

einigen Großbetrieben offeriert wird. 

• Der große Bereich aller sonstigen fach­

lichen und überfachlichen, in jedem Fall 

aber arbeitsplatzrelevanten Weiterbildungs­

maßnahmen. 

• Die Führungskräfte-Weiterbildung. 

Beim allgemeinen Weiterbildungsangebot 

kommen systematische Bedarfsanalysen sei-

ten vor. Keiner der befragten Experten be­

richtet über eine systematische Bedarfsana­

lyse in diesem Sektor. 

Bei der Bedarfsermittlung und Planung der 

sonstigen fachlichen und überfachlichen be­

trieblichen Weiterbildung zeigen sich Zu­

sammenhänge mit der Betriebsgröße. In 

Kleinbetrieben und einer Mehrzahl der Mit­

telbetriebe finden sich kaum systematische 

Ansätze zur Erhebung des Weiterbildungsbe­

darfs, während bei einer überwiegenden Zahl 

der Großbetriebe entsprechende Bemühun­

gen weitgehend "institutionalisiert" sind. 

Fast alle befragten Experten aus kleineren 

Betrieben geben an, daß sich ihr Weiterbil­

dungsbedarf entweder unmittelbar aus tech­

nischen oder organisatorischen Entwicklun­

gen bzw. dem Auftragsgeschehen direkt ab­

leiten läßt, oder sie orientieren sich ,,reaktiv" 

am externen Weiterbildungsmarkt, wie die 

folgenden Zitate exemplarisch verdeutlichen. 

"Wir kaufen einfach ein neues Gerät und da muß sich 

jemand da einarbeiten - [ ... ]. Entsprechend der Vor­

bildung ... arbeiten sich die Leute dann selbst ein 

oder machen irgendwas, damit sie's lernen." (Klein­

betrieb Nr. 1 West, Elektronik) 

"So strukturiert läuft's nicht. Also wenn wi r heute 

Kurse haben, schreiben wir die aus, das Stammhaus 

veröffentlicht [Trainings-]Kalender und sagt: Wer wi ll 

da hin? Wenn nichts kommt, dann schreien wir im­

mer: Warum kommt von Euch niemand? Aber das 

war's dann auch schon fast. So richtig Bedarf ermit­

teln - ?" (Kleinbetrieb Nr. 15 West, Filia le, Nachrich­

tentechnik) 

Bei den Betrieben, die eine systematische Er­

hebung des Weiterbildungsbedarfs anstreben 

oder betreiben, lassen sich zwei Gruppen un­

terscheiden: Da sind zunächst die Betriebe, 

die auf eine "konventionelle Bildungsbe­

darfsanalyse" rekurrieren: 

• Auf der Basis von Erfahrungswerten er­

stellt die für Weiterbildung zuständige Abtei-
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lung oder Einheit des Betriebes meist jähr­

lich ein Programm, das als vorläufiges Ange­

bot ausgewählten Führungskräften zur Beur­

teilung vorgelegt wird. Diese geben ihre Ein­

schätzungen zurück an die "Urheber". Sie 

nehmen also eine Korrektivfunktion im Hin­

blick auf das Angebot wahr, das dann ent­

sprechend den Anregungen modifiziert wird. 

In der Regel besteht darüber hinaus für die 

Mitarbeiter die Möglichkeit, Anregungen 

oder Kritik einzubringen und damit Einfluß 

auf die Gestaltung des künftigen Angebotes 

zu nehmen. 

Neben dieser ,,konventionellen" Bildungsbe­

darfsanalyse greifen einige der befragten 

Großbetriebe auf differenziertere Verfahren 

zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs 

zurück: 

• In einigen Betrieben gehen der Programm­

planung Beratungen (z. B. der einzelnen 

Fachabteilungen) voraus, werden Umfragen 

bei Führungskräften durchgeführt oder fin­

den Tagungen der Führungskräfte und Wei­

terbildungsverantwortlichen zum Thema 

Weiterbildungsbedarf statt. 

• In manchen Großbetrieben orientieren sich 

die Programme auch an den Ergebnissen aus 

regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen zum 

Weiterbildungsbedarf, die allerdings - wie 

fast alle der augewandten Methoden - nicht 

unumstritten sind. 

• Als eines der häufigsten Instrumente zur 

Bedarfserhebung werden im Halbjahres­

oder Jahresturnus durchgeführte Vorgesetz­

ten-Mitarbeiter-Gespräche genutzt, in denen 

neben anderen Themen auch der individuelle 

Weiterbildungsbedarf Beschäftigter disku­

tiert und von den Vorgesetzten dann gesam­

melt an die Weiterbildungsabteilungen wei­

tergegeben wird. 

• Last but not least beziehen fast alle befrag­

ten Betriebe die Analyse externer Daten in 

ihre Überlegungen zur Gestaltung des Wei-



terbildungsangebotes mit ein. Nicht selten 

unterstützen gezielte Marktbeobachtungen 

das Anliegen, den betrieblichen Weiterbil­

dungsbedarf zu ermitteln. Dies geschieht be­

sonders häufig bei Weiterbildungszentralen, 

die als Profit -Center arbeiten. 

Im Bereich der Führungskräfte-Weiterbil­

dung stellen sich Fragen der Bedarfsermitt­

lung aus gänzlich anderer Perspektive dar: In 

allen befragten Betrieben, die Führungskräf­

te-Weiterbildung anbieten, entscheiden im 

wesentlichen nicht Weiterbildungsabteilun­

gen oder Zentralen, sondern die Vorstands­

und Geschäftsführungsebene über das Wei­

terbildungsangebot Die Führungskräfte­

Weiterbildung gilt als "Chefsache". 

Die Formen und Zielsetzungen der Füh­

rungskräfte-Weiterbildung sind besonders 

heterogen und vielfältig. Dies gilt auch für 

die Verfahren der Bedarfsermittlung. Weniger 

formalisierte Weiterbildung, die an den indi­

viduellen Bedürfnissen ansetzt, hat eine sehr 

hohe Bedeutung. 

Bedarfsermittlung und 
Planung betrieblicher Weiter­
bildung aus der Sicht 
von Erwerbstätigen 

Bundesweit berichtet etwa jeder dritte Er­

werbstätige (30 Prozent), daß es im Betrieb 

eine regelmäßige Weiterbildungsplanung 

für die Mitarbeiter gibt - diese Aussage im­

pliziert zugleich, daß in wesentlich weniger 

als jedem dritten Betrieb eine regelmäßige 

Weiterbildungsplanung erfolgt. 2 Erwerbstä­

tige in Großbetrieben mit über 1 000 Be­

schäftigten berichten etwa doppelt so häufig 

über regelmäßige Weiterbildungsplanungen 

für die Mitarbeiter als ihre Kollegen aus 

Kleinbetrieben. 

Etwa jeder siebte Erwerbstätige (15 Prozent) 

kann die Frage, ob es in seinem Betrieb eine 

regelmäßige Weiterbildungsplanung für die 

Mitarbeiter gibt, nicht beantworten. Dies ist 

ein bemerkenswert hoher Anteil. Insgesamt 

dürften deshalb die Aussagen der Erwerbstä­

tigen zu dieser Frage als Indikator für die tat­

sächliche Situation im Betrieb nur begrenzt 

valide sein. Sie sind jedoch ein Indikator für 

die wahrgenommene Situation. 

Für die Beurteilung des Sachverhaltes ist die­

ser Unterschied weniger zentral, als es zu­

nächst scheinen mag: Eine regelmäßige be­

triebliche Weiterbildungsplanung für die 

Mitarbeiter, die den Mitarbeitern unbekannt 

ist, kann wohl kaum als besonders erfolgver­

sprechend angesehen werden. 

In den ostdeutschen Bundesländern kommt 

eine regelmäßige Weiterbildungsplanung für 

die Mitarbeiter seltener vor als in den west­

deutschen. Während in den ostdeutschen 

Bundesländern etwa jeder vierte Erwerbstäti­

ge über eine regelmäßige Weiterbildungspla­

nung für die Mitarbeiter berichtet, tut dies in 

den westdeutschen etwa jeder dritte (32 vs. 

24 Prozent). 

Die Einschätzungen zu der Frage, ob bei 

Weiterbildungsmaßnahmen, die den Arbeits­

platz betreffen, Wünsche und Vorstellungen 

des Arbeitnehmers berücksichtigt werden, 

sind kontrovers: Etwa die Hälfte aller Er­

werbstätigen, die in Betrieben mit Weiterbil­

dungsangebot arbeiten, glaubt, daß dies der 

Fall ist, und etwa ebenso viele sind nicht die­

ser Ansicht. Daß ihre Wünsche und Vorstel­

lungen berücksichtigt werden, glauben hö­

herqualifizierte Erwerbstätige wesentlich 

häufiger als niedriger qualifizierte, jüngere 

öfter als ältere und Angestellte häufiger als 

Arbeiter. Nach Betriebsgrößenklassen diffe­

renziert, nimmt die Berücksichtigung der 

Wünsche von Erwerbstätigen mit zunehmen­

der Betriebsgröße ab. Dieses für Kleinbetrie­

be positive Ergebnis wird allerdings dadurch 

stark relativiert, daß Großbetriebe viel häufiger 

als Kleinbetriebe betriebliche Weiterbildung 

anbieten; Kleinbetriebe mit Weiterbildungs­

angebot stellen eine "Positivauswahl" dar. 

Erwerbstätige und betriebliche Experten 

stimmen darin überein, daß eine systemati­

sche Weiterbildungsplanung vor allem in 

Großbetrieben vorkommt. Kleinbetriebe be­

treiben Weiterbildung dagegen eher reaktiv. 

Der Grad der Planung und Institutionalisie­

rung von betrieblicher Weiterbildung ist aus 

der Sicht der Experten größer als aus der 

Sicht der Erwerbstätigen. Dabei läßt sich -

insbesondere wenn sich die Aussagen derbe­

fragten Experten und Erwerbstätigen auf den 

gleichen Betrieb beziehen - nicht immer der 

Eindruck vermeiden, daß die Bildungsexper­

ten eher den "Soll-Zustand" der betriebli­

chen Weiterbildung beschreiben und die Er­

werbstätigen eher den "Ist-Zustand". 

Arbeitsplatzbezogene 
Rahmenbedingungen und 
Teilnahme an betrieblicher 
Weiterbildung 

Während Zusammenhänge zwischen indivi­

duellen Merkmalen und der beruflichen Wei­

terbildungsteilnahme häufig untersucht wur­

den, gibt es bislang kaum repräsentative Ana­

lysen über den Einfluß arbeitsplatzbezogener 

Rahmenbedingungen. Eine These in diesem 

Zusammenhang lautet, daß abwechslungs­

reiche Arbeit mehr Anreize für Weiterbil­

dung bietet und die Lernmotivation fördert, 

während wenig abwechslungsreiche bzw. 

monotone Tätigkeiten in die entgegengesetz­

te Richtung wirken. 

Von den Erwerbstätigen, die ihre Arbeit als 

sehr abwechslungsreich empfinden, hat sich 

etwa jeder dritte an betrieblicher Weiterbil­

dung3 beteiligt; von denen, die ihre Arbeit für 

nicht abwechslungsreich halten, war es etwa 

jeder achte. 4 

Diese Ergebnisse stützen die These, daß sich 

eine abwechslungsreiche Tätigkeit eher lern­

fördernd und eine nicht abwechslungsreiche 

Tätigkeit eher lernhemmend auswirken. 
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Auch zwischen Veränderungen der Arbeits­

tätigkeit und der Teilnahme an betrieblicher 

Weiterbildung lassen sich Zusammenhänge 

erkennen. Erwerbstätige, deren Arbeitsaufga­

ben sich im letzten Jahr geändert haben, neh­

men häufiger an betrieblicher Weiterbildung 

teil. Dies gilt ebenso für Erwerbstätige, von 

denen jetzt ganz neue Kenntnisse verlangt 

werden und für jene, deren Tätigkeit im Zeit­

raum des letzten Jahres abwechslungsreicher 

geworden ist. Die genannten Zusammenhän­

ge zeigen sich in den alten und neuen Bun­

desländern in ähnlicher Weise (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle I verdeutlicht weiterhin, daß Er­

werbstätige, die an neuen Maschinen oder 

Anlagen arbeiten, überdurchschnittlich oft an 

betrieblicher Weiterbildung teilnehmen (34 

Prozent). Erwerbstätige, an deren Arbeits­

platz computergesteuerte Arbeitsmittell An­

lagen eingeführt wurden, nehmen noch etwas 

häufiger an betrieblicher Weiterbildung teil 

(38 Prozent). 

Unzureichende Regelungen für die Übernah­

me anfallender Arbeiten bei einer längeren 

Teilnahme an betrieblicher Weiterbildung 

können eine Weiterbildungsbarriere darstel­

len. Dies gilt vor allem in Kleinbetrieben, wo 

sich die Erwerbstätigen in stärkerem Maße 

Vertretungsproblemen gegenübersehen als in 

Großbetrieben. 

Wie transparent ist die betriebliche Weiter­

bildung nach Einschätzung der Erwerbstäti­

gen? Bundesweit berichten 69 Prozent der 

Erwerbstätigen aus dieser Teilgruppe, daß 

das betriebliche Weiterbildungsangebot für 

jeden Beschäftigten zugänglich bekannt ge­

macht wird. In den ostdeutschen Bundeslän­

dern liegt der Anteilswert etwas niedriger als 

in den westdeutschen. 

Bemerkenswert erscheint, daß von den Er­

werbstätigen aus Betrieben, in denen das 

Weiterbildungsangebot öffentlich bekannt 

gemacht wird, immerhin 41 Prozent mehr 

Information und Beratung zur betrieblichen 

Weiterbildung wünschen. Dies ist ein Hin-

Tabelle 1: Ausgewählte arbeitsplatzbezogene Rahmenbedingungen und Teilnahme an betrieb­
licher Weiterbildung 

Abwechslungsreiche Arbeit 

Veränderung von Arbeitsaufgaben 

Ganz neue Kenntnisse verlangt 

Abwechslungsreichere Tätigkeit 

Geänderte Arbeitsaufgaben 

Neue Maschinen/ Anlagen 

Neue Maschinen/ Anlagen 

weis darauf, daß bei manchen Erwerbstäti­

gen nicht in erster Linie Informationsdefizite, 

sondern eher zu geringe oder zu wenig be­

kannte Beratungsmöglichkeiten das Haupt­

problem sein dürften. 

Aus der Expertenbefragung lassen sich Aus­

sagen zum Zugang zur betrieblichen Weiter­

bildung ableiten. Die folgenden Zitate ver­

deutlichen, daß es eine "Filterfunktion" der 

Vorgesetzten gibt: 

"Dann, wenn wir das konkrete Erfordernis sehen und 

meinen, hier ist Handlungsbedarf, dann treffen wir 

auch die Auswahl, personell [ ... ). Das muß schon 

mit Bedacht geschehen." {Mittelbetrieb, Nr. 3 Ost, 

Baugewerbe) 

"[Daß ein Mitarbeiter Weiterbildung selbst nach­

fragt), ... passiert immer mal, ... das freut uns auch 

.. , nur daß wir dann in diesem Fall den Mitarbeiter 

zu seinem Abteilungsleiter zurückschicken. Weil, er 

Teilnahmequote in % 

BRD West Ost 

** 24 24 25 

* computergesteuert 
* * nicht computergesteuert 

muß ja dann absprechen, wie ist das besetzungs­

mäßig möglich." {Großbetrieb Nr. 1 Ost, Einzelhandel) 

Umgekehrt kann sich ein Beschäftigter 

manchmal nur schwer einer Teilnahme ent­

ziehen: Diese "Verpflichtung" zur Teilnahme 

erfolgt meist indirekt, etwa indem sich ohne 

die Teilnahme Aufstiegsmöglichkeiten von 

vornherein verschließen oder sein Arbeits­

platz "wackelt". 

Auch wenn bei der Interpretation der Ergeb­

nisse Vorsicht angebracht ist5, scheint sich 

die Institutionalisierung und Planung von 

Weiterbildung im Betrieb positiv auf die 

Weiterbildungsteilnahme der Erwerbstätigen 

auszuwirken. Erwerbstätige nehmen wesent­

lich häufiger an betrieblicher Weiterbildung 

teil, wenn es eine Weiterbildungsabteilung, 

eine Betriebsvereinbarung zur Weiterbildung 

oder eine regelmäßige Weiterbildungspla­

nung für die Mitarbeiter gibt. 
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Tabelle 2: Institutionalisierte Weiterbildungsplanung und Teilnahme an betrieblicher Weiter­
bildung 

Weiterbildungsabteilung 

Betriebsvereinbarung zur Weiterbildung 

Regelmäßige Weiterbildungsplanung 
für die Mitarbeiter 

Institutionalisierung und Planung von Wei­

terbildung findet vor allem in Großbetrieben 

statt. Erwerbstätige aus Großbetrieben betei­

ligen sich häufiger an betrieblicher Weiterbil­

dung als Erwerbstätige in kleinen Betrieben. 

Berücksichtigt man diesen Effekt, so schwä­

chen sich die dargestellten Zusammenhänge 

zwar ab, verschwinden aber nicht. 

Versucht man abschließend, den Einfluß be­

trieblicher Rahmenbedingungen auf die be­

triebliche Weiterbildungsteilnahme zu beur­

teilen, so sind vor allem vier Punkte hervor­

zuheben: 

• Nicht jeder Betrieb bietet den Beschäftig­

ten Weiterbildungsmöglichkeiten an. Wo dies 

nicht geschieht, ist den Erwerbstätigen der 

Weg zur betrieblichen Weiterbildung de facto 

versperrt, da nur ein sehr geringer Teil des 

betrieblichen Weiterbildungsangebots für be­

triebsexterne Teilnehmer offensteht 

• Bei der Transparenz betrieblicher Weiter­

bildung gibt es teilweise erhebliche Proble­

me. 

• Wie vor allem die Ergebnisse der Exper­

tenbefragungen zeigen, erfolgt der Zugang 

zur betrieblichen Weiterbildung meist über 

die "Filterfunktion" des Vorgesetzten. Ein 

unmittelbarer Zugang der Erwerbstätigen zu 

betrieblicher Weiterbildung ist oft nicht gege­

ben. 

Nein 

Teilnahmequote in % 

BRD West Ost 

18 18 21 

• Die Institutionalisierung und Planung von 

Weiterbildung scheint einen positiven Ein­

fluß auf die Teilnahme an betrieblicher Wei­

terbildung zu haben. 

Erfolgsbeurteilung und 
Qualitätskontrolle betrieb­
licher Weiterbildung 

Die meisten befragten Kleinbetriebe führen 

weder eigene Weiterbildung durch, noch för­

dern sie die externe Weiterbildungsteilnahme 

ihrer Mitarbeiter. Die betrieblichen Experten 

sehen sich in diesen Fällen außerstande, den 

Erfolg von Weiterbildung zu beurteilen. 

Experten aus Kleinbetrieben, die eine Teil­

nahme an externer Weiterbildung fördern 

oder diese selbst anbieten, sehen Weiterbil­

dung meist als sinnvoll an und beurteilen sie 

positiv. Allerdings ist auf Nachfragen zu er­

kennen, daß keine systematischen Erfolgs­

kontrollen stattfinden. Die positive Einschät­

zung gründet sich weniger auf Fakten als auf 

ein "Gefühl" des Inhabers oder Geschäfts­

führers . 

Im Unterschied zu den Kleinbetrieben för­

dern fast alle untersuchten Mittelbetriebe 

entweder die externe Weiterbildung von Mit-

arbeiternoder führen selbst betriebliche Wei­

terbildungsmaßnahmen durch. Allerdings 

fehlen auch hier systematische Erfolgskon­

trollen weitgehend. Alles in allem sind die 

Unterschiede bei der Erfolgsbeurteilung und 

Qualitätskontrolle betrieblicher Weiterbil­

dung zwischen den von uns befragten Klein­

und Mittelbetrieben nur graduell. 

Anders als bei den Klein- und Mittelbetrie­

ben gibt es bei allen befragten Großbetrieben 

Ansätze zur Erfolgsbeurteilung und Quali­

tätskontrolle von Weiterbildung. Unterschie­

de beziehen sich vor allem auf zwei Facetten: 

• Die Reichweite des Qualitätsbegriffs: 

Beziehen sich vorhandene Ansätze nur auf 

die Sicherung der Qualität von Weiterbil­

dungsmaßnahmen oder werden auch Aspekte 

der Zugangs- und Transferqualität berück­

sichtigt? 

• Wie systematisch und regelmäßig werden 

Erfolgsbeurteilungen und Qualitätskontrol­

len durchgeführt? 

Um die Unterschiede zu verdeutlichen, be­

schreiben wir im folgenden exemplarisch die 

praktizierten Ansätze in den Großbetrieben, 

die Erfolgskontrollen am wenigsten systema­

tisch (Beispiel 1) bzw. am systematischsten 

(Beispiel 2) entwickelt haben. Beide Betrie­

be gehören der gleichen Branche an. 

Beispiel 1: Im Weiterbildungsprogramm des 

Betriebs befindet sich ein Gesprächsleitfaden 

zur Vor- und Nachbereitung der Teilnahme 

an Weiterbildung. Abteilungsleiter sollen 

diesen Leitfaden vor und nach der Weiterbil­

dungsmaßnahme mit den Teilnehmern ge­

meinsam bearbeiten. Auf diese Weise können 

Anregungen und Informationen über einzel­

ne Maßnahmen an die Weiterbildungsabtei­

lung weitergegeben werden. Die Vor- und 

Nachbereitung mit den Teilnehmern ist eine 

Empfehlung; ihre Einhaltung wird nicht sy­

stematisch überprüft. 

Als indirekte, aber wichtige Rückmeldung 

über die Qualität von Maßnahmen gelten au­

ßerdem die jeweiligen Anmeldezahlen. Über 
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die skizzierten Ansätze hinaus gibt es keine 

Kontrolle des Erfolgs oder der Qualität. Auch 

für die Zukunft sind keine weiteren Maßnah­

men konkret geplant. (Großbetrieb Nr. 3 

West, Elektrotechnik) 

Beispiel 2: Angesichts der Schwierigkeiten 

bei der Messung von Qualität wird ein großer 

Teil der Investitionen zur Qualitätssicherung 

dafür verwendet, "die richtigen Fragen stel­

len zu können". Um Erfolgskriterien festzu­

legen, treffen sich Weiterbildungsanbieter 

und eventuelle Nachfrager (Abteilungsleiter, 

Management etc.) jährlich vor der Konzept­

entwicklung für ein neues Programm zum 

Brainstorming. Dies wird als erstes Kriteri­

um für eine Qualitätssicherung in der Weiter­

bildung angesehen, eine Weiterbildungskon­

trolle im Vorfeld der Maßnahme: 

"Dann lassen wir die Nachfrager überlegen: Wenn 

nichts vorgegeben wäre und man könnte zaubern, 

wie sähen dann ideale Prozesse und Bedingungen 

am Arbeitsplatz aus, wie könnte man die höchste Ef­

fektivität erzielen ... und: Woran würdet Ihr in sechs 

Monaten ablesen können, daß eine Maßnahme was 

gebracht hat? An welchen Zahlen, Veränderungen 

würdet Ihr es festmachen ? Dann wird in einem 

Roundtable-Brainstorming überlegt: Was muß man 

tun, damit das passiert?" (Großbetrieb Nr. 14 West, 

Elektrotechnik) 

Als zweites Kriterium der Qualitätssicherung 

wird die gezielte Auswahl von Teilnehmern 

angesehen. Abgesehen von diesen Kriterien 

im Vorfeld einer Maßnahme wird der Erfolg 

mit einem Vierstufenmodell gemessen: 

• Fragebogenerhebungen zur Zufriedenheit 

der Teilnehmer 

• regelmäßige Tests zur Messung des Er­

folgs von fachspezifischen Maßnahmen 

• Nachbefragungen zur Anwendbarkeit des 

Wissens; befragt werden Teilnehmer und 

verantwortliche Vorgesetzte sechs Monate 

nach der Teilnahme 

• punktuelle Vergleiche der Geschäftsergeb­

nisse vor und nach der Teilnahme an Weiter­

bildung. 

Trends der betrieblichen 
Weiterbildung 

Hinweise auf künftige Entwicklungen bei 

der betrieblichen Weiterbildung lassen sich 

nicht aus der Repräsentativbefragung von Er­

werbstätigen, sondern nur aus den Gesprä­

chen mit den betrieblichen Experten ableiten. 

Die befragten Experten aus den Kleinbetrie­

ben erwarten für die Zukunft keine gravie­

renden Veränderungen bei der betrieblichen 

Weiterbildung; Experten aus Mittelbetrie­

ben sehen dies ähnlich. Im Unterschied dazu 

rechnen alle befragten Experten aus Großbe­

trieben mit Veränderungen im Rahmen der 

betrieblichen Weiterbildung. 

Im folgenden werden zunächst die Trends 

wiedergegeben, die von allen oder fast allen 

befragten Experten aus Großbetrieben ge­

nannt wurden (Trends erster Ordnung). An­

schließend werden solche Trends dargestellt, 

die von mehreren Experten genannt und von 

keinem explizit angezweifelt wurden (Trends 

zweiter Ordnung). 

Trends erster Ordnung 

• neue Rolle der Vorgesetzten 

• Zunahme von arbeitsplatzbezogenen/pra­

xisnahen Trainings 

• Teamschulungen 

• interkulturelles Training. 

Die neue Rolle der Vorgesetzten wird über­

einstimmend hervorgehoben. In den meisten 

befragten Großbetrieben findet sich der 

Grundgedanke der Veränderung des Betriebs 

von oben nach unten, wobei angenommen 

wird, daß sich jede "Regung" im obersten 

Management indirekt bis in die unterste Be­

schäftigungsebene fortpflanze und deshalb 

die Multiplikatoren an der Spitze des Be­

triebs besonders gefördert und gefordert wer­

den sollen. Dabei gibt es allerdings unter­

schiedliche Akzentsetzungen. Nicht immer 

zielen die Maßnahmen darauf ab, Hierarchien 

abzubauen und die Verantwortung der Mit-
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arbeiter zu vergrößern; manchmal wird explizit 

beabsichtigt, die Rolle der Vorgesetzten zu 

stärken. 

Die zunehmende Bedeutung des arbeits­

platzbezogenen, praxisnahen Trainings 

wird nicht nur für Führungskräfte, sondern 

auch für Fachkräfte hervorgehoben. Die Zu­

nahme von Teamschulungen ist ebenfalls 

ein durchgängiger Trend. Die Betriebe ver­

sprechen sich davon eine Erleichterung des 

Transfers der vermittelten Kenntnisse in die 

alltägliche Arbeitssituation, steigende Praxis­

orientierung und, last not least, Kostenein­

sparungen. 

Als "Nebeneffekt" der Zunahme von Team­

schulungen und der stärkeren Einbeziehung 

des Umfeldes im Betrieb verschieben sich 

zugleich auch die Tätigkeitsgrenzen der Bil­

dungsverantwortlichen: Weiterbildungsabtei­

lungen und -zentralen gewinnen zunehmend 

an Bedeutung als betriebsinterne Beratungs­

instanzen. Wollte man dieses Aufgabenfeld 

sehr weit fassen, so würde letztlich die ge­

samte Unternehmenskultur auf dem Prüf­

stand stehen. Allerdings beabsichtigt keiner 

der befragten Großbetriebe, so weit zu gehen. 

Die wachsende Bedeutung interkulturellen 

Lernens bezieht sich vor allem auf den Füh­

rungskräftebereich. 

Zu beachten ist, daß die Darstellung idealty­

pisch ist: In der Realität werden Elemente 

der beschriebenen Trends kombiniert, so 

z. B. Ausweitung des Arbeitsplatzbezugs von 

Weiterbildung in Verbindung mit Teamschu­

lungen; Führungskräftetraining in der Ar­

beitssituation usw. 

Trends zweiter Ordnung 

• Zeitbeteiligung der Mitarbeiter 

• aufeinander aufbauende Trainingseinheiten 

• stärkere Nachfrageorientierung. 

Manche betrieblichen Experten sehen eine 

zunehmende Tendenz zur Zeitbeteiligung 



der Mitarbeiter, insbesondere bei Maßnah­

men, die nicht unmittelbar funktions- oder 

arbeitsplatzrelevant sind. Andere Experten 

betonen, daß diese Ausweitung in den letzten 

Jahren zwar erfolgt sei, daß man aber die 

Grenzen bei den Themen, die für Weiterbil­

dung außerhalb der Arbeitszeit geeignet sind, 

weitgehend erreicht habe. 

Manche betrieblichen Experten rechnen mit 

einem Ausbau der Weiterbildung in Form 

von mehr aufeinander aufbauenden Trai­

ningseinheiten. Sie versprechen sich davon 

vor allem zwei Vorteile: 

Da die in einer Stufe erworbenen Kenntnisse 

zugleich Voraussetzungen für die nach­

folgende Stufe sind, können Lernerfolge 

stabilisiert werden. Zum anderen lassen sich 

Transferprobleme besser erkennen, weil die 

Mitarbeiter zwischenzeitlich erfahren haben, 

welche Hindernisse einer Anwendung der 

erworbenen Kenntnisse im betrieblichen All­

tag entgegenstehen. 

Eine Tendenz zur stärkeren Nachfrage­

orientierung des Weiterbildungsangebots ist 

in allen Gesprächen zu erkennen, oft aller­

dings nur implizit. 

Strittig ist die künftige Rolle des selbstge­

steuerten Lernens. Während einzelne Ex­

perten der Ansicht sind, daß dem selbstge­

steuerten Lernen die Zukunft gehöre, halten 

andere von einem weiteren Ausbau dieses 

Bereichs nichts. Bei keiner anderen Lern­

form divergieren die Einschätzungen ähnlich 

stark. 

Ausblick 

Die Ergebnisse der Untersuchung liefern 

über die Beschreibung der betrieblichen Wei­

terbildung aus der Sicht von Erwerbstätigen 

und betrieblichen Experten hinaus einige 

Hinweise zu bildungspolitisch wichtigen 

Fragen. Hier sind vor allem drei Punkte zu 

nennen: 

• Die große Bedeutung, die den betrieb­

lichen Rahmenbedingungen und Kontextfak­

toren für die Weiterbildungsteilnahme zu­

kommt, spricht dafür, daß auch bildungsfer­

ne Gruppen für die Beteiligung an betrieb­

licher Weiterbildung gewonnen werden kön­

nen. Dabei kommt einer gezielten persön­

lichen Ansprache durch Personen, die als 

kompetent und glaubwürdig eingeschätzt 

werden, große Bedeutung zu. Der Erfolg 

dieser Ansprache hängt außerdem davon ab, 

inwieweit es gelingt, zu verdeutlichen, daß 

die Weiterbildung anwendungsbezogen er­

folgt, sich für die individuelle berufliche 

Situation als nützlich erweist und daß die 

Anforderungen zu bewältigen sind. Die zu­

nehmende Tendenz zu arbeitsplatznahem 

Lernen kann dazu beitragen, Weiterbildungs­

barrieren zu verringern. Vor diesem Hinter­

grund erscheint eine noch stärkere Einbezie­

hung von Betrieben und insbesondere auch 

von arbeitsplatznahen Lernformen in öffent­

lich geförderte Weiterbildungsmaßnahmen 

für Problemgruppen als empfehlenswert. 

• Wie dargestellt, befinden sich Kleinbetrie­

be am "Weiterbildungsmarkt" in vielerlei 

Hinsicht in einer völlig anderen Situation als 

Großbetriebe. Während Großbetriebe im all­

gemeinen aktiv-strategisch agieren, verhalten 

sich Kleinbetriebe meist reaktiv. Ähnlich wie 

für weiterbildungsinteressierte Individuen ist 

für Kleinbetriebe die Verbesserung der Infor­

mation und Beratung zu Weiterbildungsfra­

gen, z. B in Form von praxisorientierten 

Empfehlungen, Leitfäden, Checklisten usw., 

sehr wichtig. 

• Die insgesamt wachsende Bedeutung der 

betrieblichen Weiterbildung in Großbetrie­

ben geht mit einer zunehmenden Effizienz­

orientierung einher. Dies bezieht sich auf 

die Aus- und Weiterbildung. Auch wenn Wei­

terbildung nicht als Alternative zur Ausbil­

dung im dualen System zu sehen ist, gibt es 

Anzeichen dafür, daß sich u. a. aufgrund von 

Kosten- bzw. Effizienzerwägungen der relati­

ve Stellenwert von Aus- und Weiterbildung 

in Großbetrieben verändert. Für die Berufs­

bildungsforschung erscheint es deshalb künf­

tig dringend geboten, Entwicklungen bei der 

betrieblichen Aus- und Weiterbildung nicht 

in "splendid isolation", sondern in ihrem Zu­

sammenwirken zu betrachten. 

Anmerkungen: 

1 An der Befragung haben sich 952 Personen aus den 

wes/- und 1 143 aus den ostdeutschen Bundesländern 

beteiligt. 
2 Dies erklärt sich daraus, daß eine regelmäßige Wei· 

terbildungsplanung in Großbetrieben häufiger statt· 

findet als in Kleinbetrieben. Großbetrieben kommt bei 

einer Befragung von Erwerbstätigen - zu Recht- ein 

höheres Gewicht zu als Kleinbetrieben. Bei einer be­

triebsproportionalen Betrachtung würde sich der An­

teilswert der Betriebe mit Weiterbildungsplanung 

stark an die Quote der Kleinbetriebe mit weniger als 

100 Beschäftigten annähern, die bei knapp 20 Pro­

zent liegt. 
3 Zur genauen Abgrenzung des Begriffs " betriebliche 

Weiterbildung " vgl. Kuwan, H./Waschbüsch, E., Heft 

511994 der Reihe "Bildung Wissenschaft Aktuell", 

BMBW (Hrsg.) , Bann 1994, S. 33-36 
4 Obwohl vor allem die Personengruppen mit ohne· 

hin unterdurchschnittlicher Weiterbildungsbeteili­

gung häufiger nicht abwechslungsreiche Tätigkeiten 

ausüben, kann der Zusammenhang zw ischen der Ar­

beitssituation und der Weiterbildungsteilnahme nicht 

nur auf einen Struktureffekt zurückgeführt werden. 
5 im Rahmen repräsentativer Befragungen läßt sich 

das Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die in 

der individuellen Lebenssituation j eweils von Bedeu· 

tung sind, nur oberflächlich abbilden. Die folgenden 

Ausführungen beschreiben deshalb eher Indizien als 

abschließend gesicherte Zusammenhänge. 
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Nachrichten 
KdBerichte 

Neuordnung des 
Ausbildungsberufs 
Kaufmann/ -frau 
in der Grundstücks-
und Wohnungswirtschaft 

Jürgen Kutscha 

Im Antragsgespräch für die Neuord­

nung des Ausbildungsberufs "Kauf­

mannt-frau in der Grundstücks- und 

Wohnungswirtschaft" beim Bundes­

minister für Wirtschaft am 6. Dezem­

ber 1994 wurde vereinbart, den neu­

geordneten Ausbildungsberuf recht­

zeitig zum Jahresende 1995 zu er­

lassen, damit die Neuordnung zum 

1. 8.1996 wirksam werden könne. 

Am 20. Januar 1995 stimmte daraufuin der 

Bund-Länder-Koordinierungsausschuß "Aus­

bildungsordnungen/Rahmenlehrpläne" dem 

Projektantrag für die Neuordnung zu. Am 

gleichen Tag erging im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Bildung, Wissen­

schaft, Forschung und Technologie (BMBF) 

der Auftrag des Bundesministers für Wirt­

schaft (BMWi) an das Bundesinstitut für Be­

rufsbildung (BIBB), den Entwurf der Ausbil­

dungsordnung zu erarbeiten und mit dem 

Rahmenlehrplanentwurf der KMK abzustim­

men. 

Bereits am 1. und 2. Februar 1995 fand unter 

Federführung des BIBB die konstituierende 

Sitzung der Sachverständigen des Bundes für 

die Neuordnung des Ausbildungsberufes 

"Kaufmann/ -frau in der Grundstücks- und 

Wohnungswirtschaft" in Berlin statt. Die 

Sachverständigen des Bundes werden unter 

Federführung des BIBB den Entwurf für die 

Ausbildungsordnung bis zur Sommerpause 

im Juni 1995 fertigstellen. 

Die Kultusministerkonferenz der Länder 

(KMK) berief ihre Sachverständigen zur er­

sten Sitzung des Rahmenlehrplanausschus­

ses zum 16. März 1995 in Bonn ein. 

Die Länderseite beabsichtigt, den Rahmen­

lehrplanentwurf nach der Sommerpause En­

de September 1995 vorzulegen. 

Wenn dieser Zeitplan eingehalten wird, dann 

dürfte nach der abschließenden Stellung-

nahme der (Spitzen-)Verbände und der betei­

ligten Ressorts zu den Entwürfen sowie nach 

erfolgter endgültiger Abstimmung des Aus­

bildungsrahmenplans mit dem Rahmenlehr­

plan in der "Gemeinsamen Sitzung Ausbil­

dungsordnung/Rahmenlehrplan" das Erlaß­

verfahren für die Neuordnung noch im 

Dezember 1995 abgeschlossen werden. Die 

Ausbildung "Kaufmann/ -frau in der Grund­

stücks- und Wohnungswirtschaft" könnte 

dann im Ausbildungsjahr 1996 auf der 

Grundlage der neuen Regularien erfolgen. 

Einige Daten der Ausbildung im 
Ausbildungsberuf "Kaufmann/ -frau 
in der Grundstücks-
und Wohnungswirtschaft" 

Die Ausbildung im Bereich der Immobilien­

wirtschaft wurde zuletzt 1981 mit dem drei-

Abbildung 1: Kaufmann/ Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
Ausbildungsverhältnisse 1977-1993 (ab 1992 incl. ostdeutsche Länder) 

2 903 

1977 1980 1985 1988 1990 1992 1993 

l:iJ Frauen D Männer 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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jährigen Ausbildungsberuf "Kaufmann/-frau 

in der Grundstücks- und Wohnungswirt­

schaft'' auf der Grundlage des Berufsbil­

dungsgesetzes (BBiG) geordnet. 

Im Jahr 1993 1 gab es insgesamt2 2 903 Aus­

bildungsverhältnisse. 

Die Anzahl der Ausbildungsverhältnisse hat 

sich in der Zeit von 1976 bis 1992 in diesem 

Bereich mehr als verdreifacht (im Vergleich: 

Zuwachs bei den Ausbildungszahlen aller 

Ausbildungsverhältnisse 1,9 Prozent). 3 

61 Prozent der auszubildenden Kaufleute für 

die Grundstücks- und Wohnungwirtschaft 

des Jahres 1993 verfügen über ein Abitur als 

schulische Vorbildung, 25 Prozent über den 

Realschulabschluß und zehn Prozent über 

den Abschluß einer Berufsfachschule. 4 Haupt­

schulabschluß und Berufsgrundbildungsjahr 

sind als Vorbildung der Auszubildenden re­

lativ selten. 

Im Vergleich zu allen Auszubildenden wird 

der viermal so hohe Anteil von Abiturienten 

bei den Kaufleuten in der Grundstücks- und 

Wohnungswirtschaft (61 Prozent gegenüber 

15 Prozent) deutlich. Etwa gleich hoch ist 

der Anteil der Auszubildenden mit Berufs-

fachschulabschluß (zehn Prozent gegenüber 

sieben Prozent insgesamt). Realschul- (25 Pro­

zent gegenüber 39 Prozent insgesamt), vor 

allem aber Hauptschulabsolventen (vier Pro­

zent gegenüber 34 Prozent insgesamt) haben 

in der Ausbildung der Grundstücks- und 

Wohnungswirtschaft geringere Bedeutung. 

Auch die Anzahl der Neuabschlüsse von 

Ausbildungsverträgen hat sich in der Zeit 

von 1977 bis 1993 entgegen dem allgemei­

nen Trend mehr als verdoppelt ( + 150 %) -

verstärkt insbesondere nach 1988. 

Neue Anforderungen 
an die Ausbildung in der 
Immobilienwirtschaft 

Die oben aufgelisteten Daten zeigen einen 

steigenden Bedarf der Immobilienwirtschaft 

an qualifiziertem Personal an. 

Vor dem Hintergrund grundlegender Verän­

derungen der Rahmenbedingungen in der 

Immobilienbranche seit der letzten Neuord­

nung des Ausbildungsberufes im Jahr 1981 

(vor allem die Globalisierung der Märkte, 

der Wegfall der Gemeinnützigkeitsregelung, 

die Ausweitung bzw. Veränderung der Pro-

Abbildung 2: Kaufmann/ Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
Vorbildung 1993 im Vergleich 

Kfm./Kffr. i. d. Gr.- u. Wowi. 

Abitur 
61% 

Hauptschule 
4% 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

BGJ/BFS 
11% 

Realschule 
25% 

Alle Ausbildungsberufe 

Hauptschule 
34% 

Abitur 
15% 

Realschule 
39% 

BGJ/BFS 
12% 

dukt- und Dienstleistungspalette usw.) haben 

sich alle beteiligten Institutionen und Organi­

sationen, insbesondere die Fachorganisatio­

nen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auf 

eine zügige Anpassung der Ausbildungsord­

nung und des Rahmenlehrplans an die neuen 

Anforderungen in der Immobilienbranche 

geeinigt. 

In der Ausbildung sollen neue Akzente ge­

setzt werden. Für die Neuordnung wurden 

deshalb einvernehmlich die folgenden Eck­

werte festgelegt: 

Berufsbezeichnung: Kaufmann/ -frau in der 

Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 

Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

Berufsfeldzuordnung: Berufsfeld I, Wirt­

schaft und Verwaltung Schwerpunkt A: Ab­

satz und Kundenberatung 

Gliederung und Struktur des Ausbildungs­

ganges: Ausbildungsberuf ohne Spezialisie­

rung (Monoberuf) 

Berufsbeschreibung: (Katalog der Fertigkei­

ten und Kenntnisse) 

1. Das Ausbildungsunternehmen 

1.1 Stellung des Ausbildungsunternehmens 

am Markt 

1.2 Die Grundstücks- und Wohnungswirt­

schaft in der Gesamtwirtschaft 

1.3 Rechtsform, Organisations- und Ent­

scheidungsstrukturen 

1.4 Arbeits- und sozialrechtliche Grundlagen 

1.5 Berufsbildung 

1.6 Personalwesen 

1.7 Umweltschutz und rationelle Energie­

verwendung 

1.8 Arbeitssicherheit 

2. Organisation und Informations- und 

Kommunikationstechniken 

2.1 Arbeitsorganisation 

2.2 Arbeitstechniken und Zeitmanagement 

2.3 Funktion und Wirkungsweise von In­

formations- und Kommunikationssystemen 
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2.4 Text- und Informationsverarbeitung im 

Ausbildungsunternehmen 

2.5 Datenschutz 

3. Kaufmännische Steuerung und Kontrolle 

3.1 Planung und Marketing 

3.2 Rechnungswesen 

3.3 Statistik 

3.4 Controlling 

3.5 Revision 

4. Hausbewirtschaftung 

5. Wohnungseigentum und Verwaltung von 

Immobilienobjekten 

6. Bauerstellung, Modemisierung, Sanie­

rung 

7. Grundstücksverkehr 

8. Finanzierung 

9. Verkauf von Eigentumsobjekten 

Zeitliche Gliederung: Zeitrahmenmethode 

Im Rahmen dieser Eckwerte standen vor al­

lem folgende Aspekte bei der Erarbeitung 

und Abstimmung des Ausbildungsrahmen­

pians im Vordergrund: 

• Unternehmensziele, Unternehmensleitbild 

und Marketingstrategie sind durch alle hier­

archischen Stufen des Unternehmens zu ver­

breiten. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterin­

nen müssen die Stellung des Betriebes auf 

dem Markt kennen und Wege finden, diese 

zu halten bzw. zu verbessern. 

• Es wird unumgänglich sein, ein ganzheit­

liches Verständnis des Unternehmens zu för­

dern und Informations- und Kommunikati­

onssysteme nicht nur zu verstehen, sondern 

die betriebsspezifischen Systeme auch an­

wenden zu können. 

• Der Gesichtspunkt der Mieterstruktur als 

Kriterium für Produktqualität von Wohnung 

und Wohnungsumfeld wird zu akzentuieren 

sein. Rekrutierung und Pflege adäquater 

Mieter stehen hier im Vordergrund. 

• Darüber hinaus spielt aber auch die be­

triebliche Handlungsfähigkeit bei Mietpreis-

diskussionen (Mietpreisrecht) oder Kündi­

gungen, Klage und Räumungsverfahren eine 

zunehmend wichtige Rolle. Außerdem wer­

den vor allem Qualifikationen für die Ver­

mietung von Gewerberäumen für viele ehe­

mals gemeinnützigen Unternehmen erforder­

lich sein. 

• Die Fremdverwaltung als eigenständiges 

Geschäftsfeld von Wohnungsunternehmen 

wird zu akzentuieren sein. Rechte und 

Pflichten von Eigentümern, Fragen der Ge­

meinschaftsordnung, das Erstellen von Wirt­

schaftsplänen, Lastenberechnungen, Haus­

gelder und Jahresberechnungen spielen eine 

wichtige Rolle. 

• Fragen des Verbraucherschutzes, Gewähr­

leistung und Versicherung sowie Qualitäts­

sicherung werden zunehmende Bedeutung 

erhalten. 

Auch Umwelt- und Energiebewußtsein wer­

den zukünftig immer wichtiger. 

• Die Bewertung von bebauten und unbe­

bauten Grundstücken wird auch im Hinblick 

auf steuerrechtliche Neuregelungen im Rah­

men des EU-Binnenmarktes neue Bedeutung 

erhalten. 

• Die Betreuung und Beratung von Kaufin­

teressenten wird zukünftig stärker im Mittel­

punkt stehen - unter besonderer Beachtung 

von Finanzierungsmöglichkeiten und Steu­

ervorteilen. Das wird besonders wichtig, 

wenn im europäischen Binnenmarkt neue 

Anbieter von Finanzdienstleistungen auf den 

Markt kommen werden. 

• Alle wohnungswirtschaftlichen Unter­

nehmen müssen im härter werdenden Wett­

bewerb sowohl Strategien der Kosten- und 

Risikobegrenzung als auch für eine angemes­

sene Beratung von Kunden entwickeln. Zu­

künftig wird es daher generell wichtig sein, 

bereits in der Grundausbildung in stärkerem 

Maße als bisher steuerliche Kenntnisse zu 

vermitteln. 
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Dies kann auch den späteren Aufstieg in qua­

lifiziertere Funktionen- bis hin zu Führungs­

positionen - fördern. 

• Insgesamt ist verstärkt auf die Vermittlung 

von Handlungskompetenz abzustellen. An­

stelle abfragbarem Faktenwissen wird die 

Fähigkeit zur Entwicklung von Problernlö­

sungen zunehmend gefragt sein. Ein solcher 

Wandel erfordert "Ausbildung zu selbständi­

gem Denken" sowie zur personalen und so­

zialen Kompetenz, um in immer neuen Situa­

tionen zielbewußt, flexibel und rasch zu han­
deln.5 

Diese Ausbildungsziele verlangen nach neu­

en Ausbildungsmethoden und -Organisatio­

nen, insbesondere nach "eigenständigem 

Lernen im Arbeitsvollzug", und stellen alle 

Beteiligten in der betrieblichen Ausbildung, 

in der Berufsschule und in den Prüfungs­

kommissionen vor neue Herausforderungen. 

Zur Unterstützung der Umsetzung dieser 

Ausbildungsziele werden deshalb Erläute­

rungen und entsprechende Unterrichts- und 

Prüfungsmaterialien entwickelt und den Be­

teiligten zur Verfügung gestellt. 

Anmerkungen: 

1 Aktuellere Zahlen liegen zur Zeit leider nicht vor. 
2 d. h. West- und Ostdeutschland 
3 Vgl. BlBB-DA ZUBl/Statistisches Bundesamt 
4 Vgl. ebenda 
5 Vgl. Neumann, K.-H. ; Thode, H.: Literaturanalyse 

zu Einflußfaktoren der Entwicklung zur Berufsbil­

dung der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. 

München 1993, S. !JO!f. 



Berufsorientierung -
Berufswahl - Berufs­
findung: die "erste 
Schwelle" ins Erwerbsleben 

Gisela Westhoff 

Joachim Gerd Ulrich 

Am 13. und 14. Juli 1995 fand in 

Nürnberg ein Workshop zum Thema 

"Berufswahl: Sozialisations- und 

Selektionsprozesse an der ersten 

Schwelle" statt. Veranstalter war das 

Institut für Arbeitsmarkt- und Be­

rufsforschung in Zusammenarbeit 

mit dem Deutschen Jugendinstitut 

und dem Bundesinstitut für Berufs-

. bildung. Die drei Institute kooperie­

ren eng im Bereich der Übergangs­

forschung und führen hierzu jährlich 

Arbeitstagungen unter Beteiligung 

von Expertinnen und Experten aus 

Wissenschaft und Praxis, Wirtschaft 

und Politik durch. 

Auf der diesjährigen Tagung wurden folgen­

de Themen diskutiert: 

• Berufswahl als Sozialisationsprozeß 

• Handlungsstrategien, Informations- und 

Entscheidungsverhalten von Berufswählern 

und Berufswählerinnen 

• Interventionsstrategien, Akzeptanz und 

Wirksamkeit von Beratungsinstitutionen im 

Übergangsfeld Schule - Beruf. 

Das idealtypische Bild von den Berufswähle­

rinnen und Berufswählern, die sich bei der 

Berufsberatung, bei den Lehrern und bei den 

Unternehmen gezielt und systematisch infor­

mieren, stimmt mit der Realität nur selten 

überein. Oft herrscht unter den jungen Men­

schen ein hohes Maß an Desinformiertheit, ja 

sogar Orientierungslosigkeit vor. Entschei­

dungstheoretische Ansätze auf der Grundlage 

eines rationalistischen Menschenbildes er­

schienen den Experten und Expertinnen des-

halb nur noch wenig brauchbar, um den ge­

genwärtigen Berufsfindungsprozeß bei den 

Jugendlichen abbilden zu können. Ein nur 

geringer Nutzen wurde auch einseitig, per­

sönlichkeitsorientierten Berufswahltheorien 

bescheinigt. Die individuelle Berufswahl 

junger Menschen müsse heute vielmehr als 

ein komplexer und zeitlich ausgedehnter Be­

rufsfindungsprozeß verstanden werden, der 

in der Auseinandersetzung mit den beteilig­

ten Personen und Institutionen sowie mit den 

unterschiedlichen sozialen und ökonomi­

schen Rahmenbedingungen stattfindet. Da­

bei sind neben ihren Neigungen und Fähig­

keiten die unterschiedlichen Sozialisationser­

fahrungen der Jugendlichen, ihre subjektiven 

Deutungsmuster und die verschiedenen 

Handlungslogiken zu berücksichtigen. 

Angesichts der zunehmend unsicheren Ver­

wertungsmöglichkeiten erworbener Qualifi­

kationen ist die Berufstindung oft mit großen 

emotionalen und kognitiven Anforderungen 

an die jungen Menschen verbunden. Steigen­

de Ausbildungsabbrecher- und Wechslerquo­

ten in allen Ausbildungsgängen von der Leh­

re bis zum Studium deuten auf eine immer 

längere Berufsfindungsphase hin, die sowohl 

für die Forschung als auch für die Berufsbe­

ratungspraxis einen prozeßorientierten Be­

gleitungsansatz erforderlich macht. 

Kontrovers wurden in Nürnberg die Verwer­

tungsmöglichkeiten der Ergebnisse der Be­

rufswahlforschung für die Berufsberatungs­

praxis diskutiert. Festgestellt wurde, daß eine 

spezifische Berufsberatungsforschung, die 

den Beratungsprozeß im Kontext jugendso­

ziologischer Befunde zur Berufswahl analy­

siert, bisher zu wenig entwickelt ist. Auch 

aus diesem Grunde blieb strittig, worin denn 

eigentlich der Erfolg der Berufsberatung zu 

messen sei. 

Selbst wenn die Urteile der Jugendlichen 

über die Berufsberatung oftmals negativ aus­

fallen , ist nicht eindeutig geklärt, in welchem 

Ausmaß die Kritik der Jugendlichen auf 

überhöhten Erwartungen, auf enttäuschten 

Berufswünschen, auf selbstwertschützenden 

Motiven oder aber auf Defiziten in den bishe­

rigen Beratungskonzepten beruht. 

Neben ihrer grundsätzlichen Aufgabe, die Ju­

gendlichen auf die Berufswahl vorzuberei­

ten, hat die Berufsberatung auch zwischen 

den Bedingungen des Ausbildungsstellen­

und des Arbeitsmarktes auf der einen Seite 

und den Wünschen, Neigungen und Fähig­

keiten der Jugendlichen auf der anderen Seite 

zu vermitteln. Inwieweit sie diese pädagogi­

sche Aufgabe erfüllt, läßt sich nicht allein an 

dem Indikator subjektiver Zufriedenheit der 

Jugendlichen festmachen. 

Einig waren sich die Experten und Expertin­

nen darin, daß die Kommunikation und die 

Kooperation zwischen der Berufsberatung, 

den anderen Sozialisationsinstanzen - insbe­

sondere Familie, Schule sowie Jugendhilfe -

und den Jugendlichen intensiviert werden 

muß. Auch die Forschung sollte sich verstärkt 

diesem Thema widmen. 

Die Tagung vermittelte einen umfassenden 

Überblick über den aktuellen Stand der For­

schung, über die kontroversen Positionen 

und über den zukünftigen Forschungsbedarf. 

Verlauf und Ergebnisse werden demnächst in 

einer umfassenden Dokumentation vom In­

stitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

veröffentlicht. 
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Praxiserfahrungen 
in der Lehrerausbildung 

Ewald Drescher 

Lehrerausbildung und Betriebspraxis 

Klaus Jenewein 

Dortmunder Beiträge zur Pädagogik, Band 13 

Udo von der Burg, Ulrich Freyhoff, Dieter 

Höltershinken, Günter Pätzold (Hrsg.) 

Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, Bo­

chum 1994, 329 Seiten 

In seiner Untersuchung geht der Autor auf 

empirischem Wege der Frage nach, welchen 

Einfluß unterschiedliche Formen betriebli­

cher Praxiserfahrungen auf die Qualifikation 

von Berufsschullehrerinnen und -Iehrern ha­

ben könnten. Dazu hat er in einer Fragebo­

genaktion ca. 3 900 nordrhein-westfälische 

Lehrerinnen und Lehrer der Berufsfelder 

Metall- und Elektrotechnik befragt. Die 

Rücklaufquote von ca. 34 Prozent und damit 

die Stichprobengröße erlaubt nach Ansicht 

des Autors die Repräsentativität der Aussagen. 

Zur modellhaften Beschreibung der beruf­

lichen Qualiftkation der Berufsschullehrer I 

-innen hat JENEWEIN ein Kriterienraster ent­

wickelt, das die Komponenten Fachkompe­

tenz, pädagogisch-didaktische Kompetenz 

und pädagogisch-anthropologische Kompe­

tenz enthält. Sie ermöglichen die quantitative 

Bewertung unterschiedlicher Praxiserfah­

rungen der Lehrer I -innen. 

Zum Spektrum der betrieblichen Praxisfelder 

werden neben der beruflichen Erstausbil­

dung, der Facharbeitertätigkeit und der Inge­

nieurarbeit auch betriebliche Tätigkeiten 

ohne vorherige berufliche Qualifizierung (al­

so Anlerntätigkeiten) und die im Rahmen des 

Lehrerstudiums durchgeführten Betriebs­

praktika gezählt. 

Die Auswertung der Ergebnisse führt nun zu 

dem Ergebnis, daß Berufspraxis in den drei 

erstgenannten Typen betrieblicher Praxisfel­

der signiftkat zur Erhöhung der Kompeten­

zen der Lehrerl-innen beiträgt, während ent­

sprechendes für die beiden letztgenannten 

nicht nachweisbar ist. Damit werden Hin­

weise auf inhaltliche Defizite der Berufs­

schullehrerausbildung sichtbar. Für deren 

Reduzierung oder Beseitigung werden ab­

schließend eine Reihe differenzierter Lösungs­

vorschläge für die unterschiedlichen Phasen 

der Lehrerausbildung und ihrer Rahmen­

bedingungen (Zulassungsvoraussetzungen, 

Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich be­

trieblicher Praxis) vorgetragen. 

Organisationslernen und 
lernende Organisationen 

Gisela Dybowski-Johannson 

Weiterbildung und Organisation. Zwischen 

Organisationslernen und lernenden Orga­

nisationen. 

Rolf Amold, Hajo Weber (Hrsg.) 

Ausbildung, Fortbildung, Personalentwick­

lung, hrsg. von Prof. Dr. J. Münch, Band 36. 

196 Seiten. Berlin: Erich Schmidt Verlag 

1995, ISBN 3-503-03808-6, Preis 56,- DM 

Die betriebliche Weiterbildung weist seit ge­

raumen Jahren nicht nur einen kontinuierli­

chen Anstieg im Umfang und in den Kosten 

auf, sondern sie hat auch im Laufe der Jahre 

ein verändertes Profil gewonnen und sich in 
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den Unternehmensstrukturen neu verankert. 

Gehörte es ursprünglich zum guten Image ei­

nes Unternehmens, auf ein umfangreiches 

Bildungsprogramm hinzuweisen, dessen 

breitgefächertes Angebot an Schulungen und 

Seminaren vornehmlich dem Personalmarke­

ting diente, so ist diese Angebotsorientierung 

sukzessive einer Nachfrageorientierung ge­

wichen. Ähnlich wie andere betriebliche Be­

reiche geriet auch die betriebliche Weiterbil­

dung unter wachsenden Legitimations- und 

Handlungsdruck. 

Zu Beginn der 90er Jahre stehen die Betriebe 

erneut vor veränderten Herausforderungen: 

Verschärfte Konkurrenz auf den Weltmärk­

ten, die Globalisierung der Märkte, exponen­

tielles Wachstum neuer Erkenntnisse, gestie­

gene ökologische Probleme sind Faktoren, 

die neue Anforderungen an die Wettbewerbs­

fähigkeit von Unternehmen stellen und zu 

vermehrten Lern-, Anpassungs- und Innova­

tionsstrategien an sich wandelnde Umwelt­

bedingungen zwingen. 

Lean Production und Lean Management 

werden heute vielfach zur Charakterisierung 

dieses Wandels von Unternehmensstrukturen 

verwendet. Dessen Komplexität erschließt 

sich jedoch nur dann, wenn man die Dimen­

sionen dieses Wandels nicht allein auf die Di­

mensionen "Qualitätssicherung", "Redukti­

on von Kosten" und "Produktivitätsverbesse­

rungen" reduziert. Zu beleuchten und zu vali­

dieren sind derartige Reorganisationsprozes­

se und Gestaltungsansätze vielmehr vor dem 

Hintergrund "intelligenter" Formen des Or­

ganisierens, die auf die Organisationale Si­

cherung der Lernfähigkeit von Unternehmen 

gerichtet sind. 

Daß dies die vorhandenen Qualifikations­

strukturen in Management und Belegschaft, 

in Unternehmen und Gesellschaft vor neue 

Anforderungen stellt und damit mit Dring­

lichkeit auch in der Berufsbildungsforschung 

und -debatte eine Dimension beleuchtet, die 

in den letzten Jahren zwar zögerlich, aber 



doch nur halbherzig angegangen wurde -

nämlich die Analyse des Verhältnisses von 

organisationalem Wandel und Berufsbildung 

-wird durch das vorliegende Buch eindring­

lich unterstrichen. Dabei scheint allerdings 

der Titel dieses Sammelbandes zu eng ge­

faßt, denn er indiziert eine Dimension, mit 

der in erster Linie die Umsetzung von Anfor­

derungen des "Organisationslernens" in be­

triebliche Weiterbildungskonzeptionen asso­

ziiert wird. 

Wer die Beiträge des Sammelbandes unter 

diesem Aspekt liest, wird enttäuscht. Präsen­

tiert werden in diesem Band elf Beiträge aus 

Wissenschaft und Praxis, die den derzeitigen 

Stand in der Pädagogik, in der Soziologie 

und in der Sozialpsychologie zum Thema 

"Organisationslernen" perspektivisch durch­

leuchten und dabei durchaus zu kontroversen 

Einschätzungen kommen. Gerade in diesem 

facettenreichen und ambivalenten Bild, das 

die Beiträge dieses Sammelbandes auf sich 

vereinen, liegt der Gewinn für den Leser. 

Denn die Beiträge spiegeln nicht nur die 

Sichtweise unterschiedlicher Disziplinen wi­

der, sondern sind auch unterschiedlichen 

Standpunkten der Praxis "organisationalem 

Lemens" gewidmet. 

Der erste Teil des vorliegenden Buches ana­

lysiert "Organisationslemen" und "lernende 

Organisationen" aus bildungstheoretischer, 

betriebspädagogischer und soziologischer 

Perspektive. RoLF ARNOLD leitet diesen The­

menblock mit "Bildungs- und Systemtheore­

tischen Anmerkungen zum Organisationsler­

nen" ein und prüft, ob es sich bei diesem 

Konstrukt wirklich um eine an die Bildungs­

theorie anknüpfbare Erweiterung der Be­

triebspädagogik handelt. HAJO WEBER wen­

det sich dem Begriff und Konzept des Orga­

nisationsiemens aus soziologischer Perspek­

tive zu. Ebenfalls als eine betriebspädagogi­

sche Grundkategorie entfaltet HARALD GEißLER 

den Begriff des "Organisationslernens" und 

entwickelt eine differenzierte erziehungswis­

senschaftlich begründete Vorstellung vom 

"Organisationslernen". Auch WoLFGANG 

WITTWER konturiert diese pädagogische Di­

mension, wenngleich eher kritisch, denn sei­

ne These ist, daß dieser Begriff letztlich mehr 

verschleiert als er tatsächlich erklärt. Ab­

schließend wendet sich der Beitrag von 

JoACHIM MüNCH den lerntheoretischen Impli­

kationen dieses Konzeptes zu und plädiert 

für eine Modifizierung des traditionellen 

lerntheoretischen Ansatzes. 

Der zweite Teil des vorliegenden Buches ist 

der "Praxis organisatorischen Wandels" ge­

widmet. Er wird eingeleitet durch einen Bei­

trag von JüRGEN FELDHOFF, der vor allem die 

subjektiven Voraussetzungen für organisato­

rische Veränderungen aus Sicht der Arbeit­

nehmer thematisiert. Gumo TaLKSDORF ana­

lysiert diese aus der Management-Perspekti­

ve und argumentiert dabei vor allem aus ei­

nem systemischen Verständnis von Organisa­

tionslemen. Den Gegenpunkt zu diesen bei­

den Beiträgen bildet der Artikel von 

GERHARD E. 0RTNER, der diese Thematik von 

der "Objektorientierung" her diskutiert und 

die Notwendigkeit von Bildung und Lernen 

als letztlich der Entscheidung von Unterneh­

men unterliegende Größe behandelt. MAITHIAS 

FINGER und ANDY HoFFMANN schildern in ih­

rem Beitrag an einem Beispiel aus der Bera­

terperspektive die typischen Formen und 

Spielarten, wie Führungskräfte mit Verände­

rungen umgehen. Auch GERHARD FATZER geht 

von der Beraterperspektive aus und diskutiert 

an der Rolle des Organisationsberaters zu­

gleich Ansätze zum Organisationslernen aus 

dem anglo-amerikanischen Kontext. Der ab­

schließende Beitrag von MATTHIAS SALDERN 

nimmt schließlich die internationale Dimen­

sion des Themas "Organisationslernen" in 

den Blick und analysiert die kulturellen Hin­

tergründe des Einflusses der Bildung auf die 

Flexibilität japanischer Organisationen. 

Damit antwortet das vorliegende Buch zwar 

nicht unmittelbar auf dringliche Herausfor­

derungen betrieblicher Weiterbildung unter 

der Perspektive einer neuen Dimension und 

Definition von Lernen in Unternehmen. Es 

verdeutlicht jedoch in sehr anschaulicher 

Weise die Spannweite eines derzeit noch sehr 

schillernden, aber durchaus ernstzunehmenden 

Begriffs und Paradigmas für die Betriebspäd­

agogik und Berufsbildungsforschung. Der 

Verdienst dieses Buches liegt dabei in der 

Vielfalt der Sichtweisen, die dem Leser eine 

fruchtbare Gegenüberstellung kontroverser 

Perspektiven ermöglicht. 
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Zur Förderung der dualen Berufs­

ausbildung suchen wir für die 

Facharbeiter-, Meister- und Tech­

nikerausbildung an zwei Aus­

bildungszentren in Tianjin und 

Wuxi 

VR China 

Berater(in) Betriebliche Ausbildung 
(Metall/ Elektrotechnik I Elektronik) 

Ihre Aufgaben: da sich die bei- men insbesondere zu r Qualifi- rellen Kommunikation sowie Er­

den Projekte in verschiedenen zierung von Lehr-/Ausbildungs- fahrungen in der internationalen 

Durchführungsstadien befinden, personal; die Fortschreibung von Zusammenarbeit möglichst mit 

ergeben sich zum Teil unter- Ausbildungskonzepten und de- Ländern der Dritten Weit; sehr 
schiedl iche Aufgabenstellungen. ren Umsetzung; Anpassung und gute Englischkenntnisse in Wort 

Wuxi: Beratung des chinesi- Modernisierung von laufenden und Schrift. 
sehen Institutsleiters und der Aus- und Fortbildungsmaßnah- Wir sind die Deutsche Gesell­

Lehrkräfte beim Auf- und Aus- men für Facharbeiter, Techniker, schaft für Technische Zusam­

bau des Vorhabens; der Erstel- Theorie- und Fachpraxislehrern; menarbeit (GTZ) GmbH, ein welt­

lung von Ausbildungsprogram- Beratung von Betrieben/Unter- weit tätiges Unternehmen, das 

men, -unterlagen und -mitteln; nehmen in ausbildungsfachli- im Auftrag des Bundes und für 

Auswahl und Qualifizierung von chen, technischen und organi- andere Auftraggeber an der Lö­

Partnerfachkräften; Organisation satorischen Fragen. sung von Entwicklungsproble­
und Durchführung von Ausbil- Die Anforderungen: Ausbildung men arbeitet. Dabei benötigen 

dungsprogrammen und -maß- als Dipl.-lng./Gewerbestudienrat wir die Mithilfe hochqualifizierter 

nahmen; enge Zusammenarbeit der Metall- oder Elektrotechnik/ und -motivierter Fachkräfte. 
in ausbildungsfachlichen Fragen Elektronik; mehrere Jahre Be-
mit örtlichen Betrieben und Un- rufserfahrung sowohl im Schul- Entspricht die Ausschreibung 
ternehmen; Mitwirkung bei der dienst als auch in der Industrie; Ihrem Profil? Dann schicken Sie 

Planung und Beschaffung der gute Kenntnisse auf dem Gebiet Ihre Bewerbungsunterlagen mit 
Sachausstattung; Unterstützung der CNC-Technik; Erfahrung in Lebenslauf, Zeugniskopien und 

in administrativen Abläufen. Curriculumentwicklung, der Leh- Lichtbild unter Angabe der Kenn­

Tianjin: Beratung der chinesi- reraus- und-fortbildungsowie der ziffer Se 12 an: 
sehen Institutsleitung und der Ausbildungsplanung und -durch- Deutsche Gesellschaft für Tech­

Leh rkräfte bei der Planung, Orga- führung; Managementerfahrung nische Zusammenarbeit (GTZ) 

nisation und Durchführung von und gute EDV-Kenntnisse; ausge- GmbH, Postfach 5180,65726 Esch­
Aus- und Fortbildungsmaßnah- prägte Fähigkeiten zur interkultu- born. 



pflege und Förderung kranker, alter oder behinderter Menschen 
il'l den geprägt: Der 

Bedarf an Pflege, Betreuung und Förderung nimmt rapide zu. 
Glelshzeitigbesteht MangeLen fachlich qualifizier­

DiesElFWiderspruch zwischen hohem" gesellschaftli­
chem Bedarf nach personenbezogepen Dienstleistungen und 

die fürvdie .Anforderun­
ge · ht mehr ausreichen, droht alle pflege- und Erziehungsbe-

se. Nis abz!Aclrängep,. Es gibt nur 
eform der 15erufll Professionallsie­

der Reihe 

forschung im Gesundheits"'' und Sozialwesen" stellt berufst: 
übergeitende Qualifikationskonzepte und Bildungsmodelle für 
gesundheits- und sozialpflegerische Berufe aus deJ;P in- ugd 
Ausland vor und diskutiert neue Professionalisierungsmodelle 
für Pflege und Erziehungsberufe. 

ln der Reihe .. Qualifikationsforschung im Gesundheits- und 
Sozialwesen" sind bisher ecschienen: 

'l< '( 
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